
L§ v II . Abtheilung , i . Kapitel .

Zweyte Abtheilung .
Ausführliche Regeln über die innere und
äußere Einrichtung kleiner und , größerer
Oefchäftsaufiatzs , nebst Beyspielen allerley

Gattung , f- im gemeinen Leben
vorkommen .

Erstes , Kapitel .

Don den Eigenschaften des Privat - Ge^
schaftftils und einer guten Schreibart .

d ( Emlettuny . )
«Waffen Sie mich es wagen ! Meine Leser, einige
Grundlinien über den Geschäftstil zu ziehen : —

Vielleicht , daß ein denkender Kopf dadurch gereizt
wird , sie zu erweitern , zu ordnen , und sich in der
Plusführung derselben über meine Grenzen M M-
gcn. ES ist doch auch schon kein zu verwerfendes
-Verdienst , Jemand auf einen für das Wohl der stu¬
dierenden Jugend abzwekenden Vorschlag aufmerk¬
sam gemacht zu haben , wenn es auch nicht glückt,
ihn erwünscht und tadelfrey mit allen guten Fol¬
gen anschauend ' darzustellen .

Freylich ist es eine nicht geringe Arbeit , so ver¬
schiedene Aufsätze , welche zu Besorgung der Pri¬
vatgeschäfte nothwendig sind , auf Hauptgattungen
zurückzuführen und dieselbe in ihre Arten und Un-
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kerarten einzutheilen ; über »och weit schwerer ist

es , jeder Hauptgattung allgemeine Grundsiitze vor -

zusetzen, und die Anwendung derselben bey den Ar¬
ten und Unterarten zu zeigen .

I .

Eintheil ' untt der allgemeinen Eigenschaften dost

Geschaftstils überhaupt ,
i ) Unter dem Worte Stil und Schreibart

wird im allgemeinen die Art , Gedanken schrift¬
lich auszudrücken , verstanden , und in diesem Ver¬

stände giebt es eine » guten und einen schlechte «
Stil . Allein i >m engern Verstände bezeichnet cS
die gehörige Art , andern seine Gedanken aus eine

zweckmäßige und schöne Art durch Worte vorzutragen »
Es ergeben sich verschiedene Arten des Stiles -
welche einer eigenen Erwägung bedürfen . Hauptsäch¬
lich gründet sich der Inhalt ausvcrschiedencUmstände :
i ) Die Nebenumstände des sowohl persönlichen als

sächlichen Gegenstandes , gebe » die verschiedenen Ar¬
ten des Stiles in Ansehung der würde , d. i . deü

vertraulichen , mitlern und höhern Stil . 2)
Die Absichten des Schriftstellers geben so vielfa¬
che Arten des Stiles an , als es merklich unter¬

schiedene Absichten giebt . Von der Absicht zu be¬

lehren und zu unterrichten , hängt der Geschaftstift
der historische und der öidactische ab , von der
Absicht die Einbildungskraft zu unterhalten , der
figürliche oder bildliche ; von der Absicht , sanf¬
te , starke oder erhabene Empfindungen zu eregen -
der rührende pathetische und erhabene von der

Absicht zu überreden , der Stil der förmlichen Re¬

de , von der Absicht durch Spott zu bessern , der-
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satirische ; und von der Absicht zu belustigen , dek

muntere mir seinen Unterarten bis zudemMedrig -
köchrschen , von der Absicht endlich die höchste An-

schauligkeit zu gewahren , der poetische Stil . z )

In Ansehung der äußern Form der Borttages kom¬

men besonders Gespräche , Briefe und Reden m

Betrachtung .
2) Die Absicht des gegenwärtigen Buches ist

nicht so unbeschrankt § sie bestimmt den Begriff des

Wortes Geschäft nur sür Angelegenheiten , wel¬

che bey Privatpersonnen vorkommen . Uibcrhaupt

Geschäfte , welche schriftlich verhandelt werden kön¬

nen und müßen , sind entweder privat oder öffent¬

liche . Da ich mich hier blos auf Privatgeschäfte
einschränke , will ich auch einige Grundsätze der

Schreibart entwerfen / nach welchen aile Privatschris -
ten einzurichten sind. Dir zwvte Gattung des Stils

enthalt Grundsätze , nach welchen der Mann im Am¬

te arbeiten soll. Wer also von letzterer eine gründ¬

liche , vernünftige und vollständige Anleitung in

dem Fache des öffentlichen Geschäftstils . lesen
will / der lese des Herr » Hosrach von Son -

nenfels über den Geschaftstil ; die ersten Grund¬

linien für angehende österreichische Ranzley -
heamten . Zweyte Auflage , Wien bey edlen

von Rurzbeck l/FA «
z) Die Absicht , warum jeder privat , oder öf¬

fentliche Aufsatz entworfen , und sodann weggeben -
oder empfangen wirft , ist damit durch selben etwas -

Gewisses erreicht werde . Hieraus läßt sich der

Endzweck des Privatgeschäftstils ableiten » Jeder¬

mann , der einen Aussatz entweder von sich giebt -
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svcr empfangt , will dadurch das AbgeZielte , es

mag bestehe » / in was es will , bewirken : diese

«rbgezielte Wirkung ist daher der Endzweck des

Stils in Geschäften . Jeder Mensch hat seine

Angelegenheiten , seine Geschäfte , theils sturem Ne-

Henmenschen von geschehenen Begebenheiten zu un-

«errichten , theils auch ihn von allgemeinen Wahr¬

heiten zu Äerzcuge », muß er um diestr Willen

die Feder zu Hilfe nehmen , so können seine Aufsätze

schon Geschastskuffütze genennk werden .

4) Sollen aber diese ihren Endzweck nicht ver¬

fehle », so Müßen sre ihrer Bestimmung vollkommen

Entsprechen . Wie können sie aber ihre zweckmäßi¬

ge Voiikommheit erlangen , wenn sie nicht Eigen¬

schaften in sich begreiffen / die ihrer Wesenheit nach

Unentbehrlich sind. Klarheit und Bestimmtheit sind

ihr vornehmster Karakicr . Die Einrichtung aller

dieser Gattungen von Aufsätzen , lernt man leich¬
ter durch Muster als durch Regeln . Die gute

Schreibart wird nicht angebohren , sonder » muß

Lurch den gehörigen Gebrauch gewisser Hilfsmit¬
tel erworben werden . Diese Hilfsmittel find von

gedoppelter Art , allgemeine , welche in allen Fällen

Voraus gesetzt werden , und besondere , welche in

jedem Falle statt finden . Zu den Hilfsmitteln
der ersten Art gehören gewisse Fähigkeiten , welche
entweder von der Namr mitgetheilet werden , und

alsdenn den Namen des Genres erhalten , oder

erworben werden , wohin hinlängliche Sachkennt¬
nisse , und besonders der Geschmack gehören . Der

letztere laßt sich Niemand durch die Kunst beybrin¬

gen ; denn er ist im Grunde nichts anders , als
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Las Vermögen das Schone zu empfinde », so wir

die Vernunft das Vermögen ist, das Wahre , VollZ

kommene und nichtige zu erkennen :

- 0 Die Mittel , wodurch derselbe erworben wird ,

sind vornemlich ein langwieriger Umgang mit dem

«Schonen in dem Felde des Stiles , und eine fort¬

gesetzte ununterbrochene Uibung . Man weiß nur

allzuwohl , das Jemand durch lange Uibung und

vielfältige Geschäfte , es nach und nach zu einer sol¬

chen Fettigkeit in Verfassung aller Arten von Auf¬

sätzen bringen könne , daß er nur von sehr wenigen ,
welche lange darin » unterrichtet worden sind , über »

troffen wird . Weil aber jede Erkenntniß aus Grün¬

den allemal sicherer ist , als eine blosse durch Ui-

buug erlangte Fertigkeit , so habe ich es nicht für

Mdienttch gehalten , alles dasjenige , was zur Ver¬

fertigung eines guten schriftlichen Aufsatzes bey¬

tragen kaun, mit höchstmöglicher Kürze und Deut¬

lichkeit abzuhandeln :
tz) Um den Geschaftstil aus dem gehöri¬

gen Gesichtspunkte zu betrachten , muß man zuvör¬

derst sehen / wie er nach den Begriffen einer jede »

guten Schreibart überhaupt , und der ihm eigenen
Umstände besonders beschaffen seyn sollte ; wie er

würkuch beschaffen ist, und warum er so und nicht
anders ist . Die allgemeine Eigenschaften , welche

jeder gute Geschaftstil haben muß , sind folgende «

; ) Sprachrigkeit . 2) Ordnung z) Deut¬

lichkeit . 4) Rurze « A) Nachdruck . 6) Ver¬

bindung . 7) Zierlichkeit . 8) Anstand .
Das jede dieser Eigenschaften zu einem gutert

schriftliche » Aufsätze Unumgänglich nothwendig ist-,
wirb
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wird in der Folge bey einer jeden derselben gezei¬

gt werden . Da aber der Geschäftstil unmittelbar

«uf den Verstand und den Willen wirken soll , so
verbietet er folglich allen rednischen Schmuk und alle

Auszierungcn , außer wo der vertrauliche Briefton
dem vertraulichen Stile mit seinem lcrchten nach-
läßigen Putze den Zutritt verstattet , wovon im zwey¬
ten Theile mehr davon vorkommen wird .

H.

Allgemeine Eigenschaften des Gcfchaftstrls
insbesondere .

r ) Die Sprachrichtigkeit , diese erste Eigenschaft
hat wieder zwey Untcrabtheilungen , die Richtigkeit
der Sprache und der Gedanken , die erste setzt
die Sprachlehre , die zweyte die Vernunftlehre zum
voraus . Der jenige , der seine Sprache nicht nach
Regeln gelernet hak , wird uiemals einen sprach -
richtigen Aufsatz zu entwerfe » im Staude seyn ;
weil er immer , wie schon im erste » Abschnitte vor¬

gekommen ist , in die gewöhnlichen Fehler verfallen
wird . Alles was den herschenden Sprachgebrauch
verletzet , ist schon um deßwillen minder verständlich ; ,
wenigstens macht es Anstoß und hält den Leser auf .
Wer also einen guten Aufsatz entwerfen will , muß
seiner Sprache nach Regeln mächtig seyn. Wer

diesen Vorzug nicht besitzt , und damit keinen feinen
geläuterten Geschmack in der Auswahl verbindet ,
wird sich den Vorwurf eines seichten Schriftstel¬
lers , und die Verachtung seiner Leser aufbürden .
Ganz glimpflich , beurtheilt wird sich so ein Mann

um das Vertrauen derselben bringen , und also da¬

durch die Absicht , warum er schrieb verhindern .
L Das
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Das Verfasse » der Geschastsaufschriften setzt da¬

her die Sprachlehre zum voraus : selbst der Ge¬

brauch eines Wortes , welches sich auf ein kurz

vorhergehendes reimt , ist fehlerhaft , so wie man auch
alle Wiederholungen , und solche Wörter zu vermei¬

den suchen muß, die einen und denselben Ausgang

haben , als : halten , walten , Traurigkeit , Ewig¬
keit . Sie machen dadurch die Schrift zum lesen

unangenehm , auch hüte man sich, die Zeitwörter

seyn , und können nicht zu oft zu gebrauchen , weil

das Ohr dadurch zu sehr beleidiget wird , und der

Aufsatz viel von seiner Schönheit verliert . Die

Gedankenrichtigkeit hat , wie schon angemerkt wor¬

den, in Rücksicht desGedankens selbst ihre Beziehung

aus die Vernunftlehre , allein nicht alle Menschen

wisse » die natürlich angebohrne Vernunft richtig

zu gebrauchen , nicht alle sind im Staude , sich von

jedem Gegenstände , den sie zu bearbeiten haben ,

deutliche Begriffe zu machen, und dieselben auf und

absteigend zu ordnen , und wer das nicht kann ,

wird unmöglich einen gedankenrichtigen Aufsatz

liefern . Es giebt daher eine Vernunftlehre , die

Kräften der Seele zu allen Geschäften im gesell¬

schaftlichen Leben brauchbarer und thätiger zu ma¬

chen, sie ist dann eine durch die Kunst geleitete Ver¬

nunft , ihren Wegweiser nennt man die Logik.
Diese Logik oder Vernunftlehre , ist die Vorlau¬

fen » wenigstens aller erhabenen Wissenschaften .
Auch der schriftliche Aufsatz , wenn er gut seyn soll,
kann sie nicht entbehren . Ich will daher allen ,

welche sie mcht studier haben , allen denen einen leich¬
ten Umriß der Geschäfte des Geistes , der von der

Vcr -
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Vernunsklehre geleitet wird , angeben , vielleicht ,
Laß der ungelehrte Leser ein wenig klüger zu Wer¬
ke gehe, und daß er Lust bekömmt , seine Kenntni -
ße noch mehr zu erweitern , und solche Bücher zu
lesen , in welchen im weitem Umfange die Richt¬
schnur der Vernunft ausgespannet ist . Wir sind so
glücklich , unterrichtende Bücher von dieser Art in
unserer Muttersprache lesen zu können, und die höch¬
ste weise und gütige Anstalt unter Josephs preis -
würdigster Regierung , welcher über diese Wissen¬
schaft in deutscher Sprache vorlesen laßt , ist als das
erste Hilstsmittel , mit allen möglichsten Fleiße zu be¬
nutzen . Uiberhaupt wird die Vernunftlehre als
die Grundlage des Stils , vorausgesetzt .

2) Von dieser hat mau wieder zweyerley Arten
zu bemerken : die erzählende und die beweisende .
Will man in der Erzählung die Ordnung genau
halten , so muß man die Zeitrechnung niemals aus
dem Gesichte verlieren . Denn je genauer man den
Amstand nach der Zeit , so wie er sich zugetragen ,
erzählt , eine desto genauere Ordnung hält man .
Die beweisende hingegen entspringt aus der Er¬
zählung und dem Schlüsse , der daraus gemacht
wird . Wen » man in Verfertigung der Aussähe
und Ausarbeitungen so zu Werke geht , so befolgt
man immer die vernunftmäßige Ordnung , und
fehlt nicht gegen die Gedankenrichtigkeit . Eine
der wesentlichsten Obligenheiten ist , daß man
die Sache immer ordentlich eine nach der andern
vortrage , und von der zweyten nicht eher spreche,
als bis man die erste zu Ende gebracht hat . Es
ist nicht gleich viel , wie sich die Ideen entwikeln ,

L s son-
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sondern es muß solches aus die, sowohl dem mensch¬
lichen Verstände ^ als auch der Absicht des Schrift¬
stellers zu unterrichten und zu überzeugen , gemäße
Art geschehen. Man muß daher seine Gedanken

vorher aus die faßlichste und lichrvolleste Art ord¬
nen. Befolget man vorgeschriebene Regeln , so
werden die Leser gern und leicht von einem Gedan¬
ken zum andern folgen , und die Kraft jedes Beweis¬

grundes aus das lebhafteste empfinden . Um aber

Jedermann aus die Gegenstände noch aufmerksamer
zu machen , thut mau wohl , daß man , wenn
man von einer Sache aufhört , die Zeile schlie¬
ße, und miremep neuen Sache , eine neue Zeile
«»fange . Außer dieser Ordnung giebt es keine
andere Arten , denn die jenige , auch welche Verglei -
chuugen , oder durch den Zusammenhang des

Umstandes mit der Ursache herkomme », stießen
aus fich ftibsi .

z) Hat man sich um Hie Fertigkeit erworben , die

Aufsätze sprachrichlig und zusammenhangend zu be¬
arbeiten , und gebraucht man sich sodann beym
Niederschreiben derselben nur solcher Wörter , die

zureichend und eigentlich sind , den Gedanken ge¬
nau auszudrücken , so entspringt die Deutlichkeit .
Durch diese Eigenschaft vermeidet man alle Schwie¬
rigkeiten , Mißverständnisse , und daraus oftmals ent¬
stehende Unordnungen und ja manchmal veranlaß¬
te Nechtshandcl ; sie ist auch zugleich eine positive
Schönheit des guten Geschaftstils , welcher das mög¬
lichste Licht in den Vorstellungen und ihren Aus¬
drücken erfordert , und bey dessen Abwesenheit sich
durch nichts ersetzen laßt . Man mag unterrichten ,

oder
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oder überreden wollen , so wird Man seine Absicht
desto eher und gewisser erreichen , je mehr und je
leichter man verstanden wird .

Wer nun in seinen Ausarbeitungen und Aufsätzen
deutlich seyn will , muß so zu Werk gehen , daß er
sich bis zu dem Begriff des jenigen herablasse ,
für den er seinen Aufsatz verfertiget . Es wird da¬
her immer erfordert , die ersten Begriffe zureichend
zu erörtern und zu bestimmen ; aber dann auch bey
der ferneren Erzählung , oder Fortsetzung der Be¬
weise , die Mrttelsirtze dergestalt zu ordnen , haß
nicht nur irgend eine Lücke bleibe , sondern auch ,
daß der nachfolgende Satz seine gcnugthuende Ursache
immer in dem vorhergehenden habe . Auf diese Art
wird der Verstand nicht nur theilweis , sondern im
Ganzen überführt , und kann kein gegenseitiger Be¬
weis ausgestellt werden , der allenfalls auch nur schein¬
bar das Angeführte entkräften könnte . Uiberhanpt
ein jeder Aufsatz , dem es an Deutlichkeit fehlt ,
bleibt ohne Wirkung . Bey verworrenen Vorstel¬
lungen einer Stelle verlieren die besten Gründe ih¬
ren Nachdruck , und wirken daher wenig niemals , aber
mit Uiberzeugung . Sprachrichtigkeit macht eine
Schrift nur eckelhast und Undeutlichkeit machtsie eckel-
haft , und zugleich unbrauchbar . Besonders muß
man sich in Acht nehmen, daß man nicht aus über¬
großer Neigung zur Deutlichkeit , in Weitschwei¬
figkeit oder Uiberladung eines Aussatzes mit Wörter »
und Vorstellungen , die unnvthig und nicht zur Sa¬
che gehörig sind, verfalle , solche Schwäzhafkigkcit ist
ebenfalls eckelhast und ermüdend . Denn dadurch
wird die Aufmerksamkeit zu sehr verhindert , der Geist

L z zer-
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zerstreut , von dem Hauptgcgenstande abgezogen ,
und auf Nebenwege geleitet .

4) Die Rürze giebt man dem Aufsätze , wenn

man sich bemühet alles Uiberflüfiige zu vermei -

Leu , daß ist , all desjenigen , was hinwetzbler -
ben kann , ohne Las von Gerte Les Gegenstan¬
des etwas vermießt , ohne daß die Absicht min¬

der erreicht werde « Ein kurzer Aufsatz enthält
alles was zur Sache und Absicht gehört ; das Ui-

berflüßige ist zum Theile die unvermeidliche Folge
der vorgeschriebenen Förmlichkeiten , zum Theile ist

es der Fehler des Schriftverfassers . Eine geschick¬
te Feder wird immer kürzer schreiben , als die es

nicht ist : Ganz gewiß ! aber wo die Vorschrift der

Förmlichkeiten einen eigenen Gang zu beobach¬

ten zwingt , da wird auch die geschickteste Feder

nie so kurz seyn , als sie von diesem Zwange be¬

freist , seyn konnte . Daß einigen Geschäftsaussa -

hcn eine eigene Gestalt vorgeschrieben wird , hat

seinen nützlichen Enzweck, und war bey manchen so

gar nothwendig . Vorzüglich ist aber die Kürze

in Bittschriften von große » Nutzen ; denn wenn ein

Privatmann eine Bittschrift überreicht , die et¬

welche Bogen lang wäre , so wurde der lliberneh -

mer über die weitschweifige Kmnge erschrecken, und

gleich beym ersten Anblick eine Art von Abscheu be¬

kommen , und aus diese Weise würde man seines

Zieles verfehlen . Im Gegentheil wird ein kurzer ,

deutlicher verfaßter Anfsatz ihn empfehlen , und zu

seinem Zwecke verhülflich seyn. Manche suchen ih¬

re Kürze darin », daß sie die Perioden zusammenzie¬

hen,und alle auf ein einziges tzilfswort zurückführen .
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Wem dadurch wird der Period einige Eilen lang ,
und macht , daß man ihn etlichemal durchlesen muß,
bevor man ihn verstehen kann ; weil man wegen

seiner Lange immer das vorhergehende vergißt .
Will man kurz seyn , so müßen vorzüglich die Fi¬

guren , Metaphern , Gleichnisse , und überhaupt
alle rednische Blümchen , auf immer in dem Auf¬

sätze ausgeschlossen werden .

A) Wird nun alles das , was bis itzt gesagt
worden ist , beobachtet , und sodann mir BeyKfe
der Sprache , die Zauptsacbe des zu bearbeitenden

Gegenstandes vollkommen einleuchtend gemacht ,

so entstehet von sich selbst der Nachdruck . Diese

Eigenschaft entspringt bey den erzählenden Aufsä¬

tzen aus der richtigen Erzählung ; bey den be¬

weisenden hingegen aus der logischen Richtung
der Vorder - und Untersage ; bey beyden aus der

Eigentlichkeit der Ausdrücke , ihrer Bestimmtheit
und aus der Rürze . Der Nachdruck bestehet in Ne -

hcuvsrstcliungen , welche ein Wort oder eine Rede

außer der Haupkvorstellung erweckt , die Absicht
des Redenden zu unterstützen . Ist diese Nebeu -

idee von sinnlicher Art , so daß sie auf die untern

Kräfte , und besonders auf die Phantasie wirkt , so
ist sie eine Art von Schönheit , und ein Wort , wel¬

ches sie enthalt , wird ein nachdrückliches genannt »
Die Bestimmtheit des Stiles ist folglich diejenige
Vollkommenheit desselben , da der Schriftsteller für

jeden Begriff diejenige Art der Darstellung wählt ,

welche für die jedesmalige Absicht die meisten und

klarsten Merkmale enthält . Ich sage , für dw je¬

desmalige Absicht , indem nicht jeder Begriff in



r68 n . Abtheilung , i . Kapitel -

der Gedankenreihe einen gleichen Grad der Be¬

stimmtheit bedarf , sondern es dabey sowohl auf
die Wichtigkeit jedes Begriffes in der Reihe
der Vorstellungen , als auch auf die besondere Art
des Vertrages ankommt . Allein beyde verhalten
sich nun , wie sie wollen , so muß doch in allen

Fällen eine oder die andnre Art der Bestimmtheit
beobachtet werden , wenn der Ausdruck nicht allein

schön , sondern auch verständlich sey» soll. Wie
nothwendig sie für die möglichste Klarheit des Gan¬

zen ist , ist wohl kaum zn erinnern nöthig , indem

jeder leicht einsehen muß , daß diese sehr viel ge¬
winne , wenn jeder einzelne Begriff nach dem Maa¬
ße seiner Wichtigkeit auf das genaueste bestimmt ,
und dadurch sowohl von allen ähnlichen , als auch
von allen Nebenbegriffe » auf das schärfste abgeson¬
dert ist.

6) Die Verbindung entspringt aus der richti¬
gen Ordnung , und ist die Folge der vorher anei¬
nander gehängten Vordersätze , und ihrer deutlichen
Ausdrücke , ohne welche man unverständlich seyn
würde . Man muß nicht gar zu viele Sätze durch
Derbindungswörter in einen Punkt zusammen¬
drängen und jeden Satz wieder durch eingeschobcne
Zwischensätze auseinander reißen . Eine solche ge¬
häufte Zusammensetzung , wenn sie sonst auch gut
gemacht ist , so verursacht sie doch Verwirrung und
Mißdeutung . Verbindungen zwischen den Vor¬
stellungen und Wörtern . Die Wörter sind ver -
uemliche und hörbare Zeichen unserer Vorstellungen .
Der Begriff eines Zeichens leitet sehr bald auf den
Begriff der bezeichneten Sache und so entstehet

ganz
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ganz natürlich die Frage , was für eine Verbin¬

dung sich zwischen unsern Vorstellungen und den

Wörtern als ihren Zeichen , befinde . Soli diese

Frage bestimmt und ihrem ganzen Umfange nach
beantwortet werden , so muß man den ursprüngli¬

chen Zustand der Sprachcrfindung von dem folgen¬
den Zustande einer ausgebildeten und durch Ui-

bung und Gewohnheit geläufigen Sprache unter¬

scheiden , indem in beyden zwar die Ursache , aber

nicht die Wirkung einerley ist. Ursprüngliche
Verbindung ist weder ganz nothwendig noch

ganz willkührlich . In Ansehung ber ursprüng¬

lichen Verbindung zwischen den Vorstellungen und

ihren vernehmlichen Zeichen giebt es dem ersten

Anscheine nach nur zwey Wege ; entweder es sind
nothwendige und wesentliche , oder es sind zufäl¬
lige und willkührliche Zeichen . Daß die Wör¬

ter nicht wesentlich und nothwendig sind , läßt sich
sehr leicht beweisen , theils , weil zwischen so vielen

solcher Zeichen und den dadurch bezeichneten Din¬

gen nicht die geringste begreifliche Aehniichkeit statt
findet , theils aber auch, weil sonst eine und eben¬

dieselbe Sache nicht mehrere Zeichen haben könnte ?
oder mir andern Worten , weil es sonst nicht so
viele verschiedene Sprachen geben könnte , als es

wirklich giebt . Ganz willkührlich können sie aber

auch nicht seyn , weil sonst nicht zu erklären wäre ,
warum nicht noch jetzt neue Grundwörter gebildet
werden können , da die Zahl der möglichen Tone
kaum dem alierkleinsten Theile nach erschöpft ist ?
und sich doch die Vorstellungen und Begriffe täg¬
lich so sehr Hausen .

L 5 7)
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7) Die ' Zierlichkeit gleicht überhaupt einem

spröden Mädchen , das fliehet , wenn man es sehr

suchet , und ungesucht von selbst entgegen kömmt.

Die Zierlichkeit in Geschästsaufsätzen läßt sich sehr

selten anwenden . Ist der Fall von der Art , daß
man geradezu etwas zu erzählen , anzusuchen , oder

zu beweisen hak, so würde man gänzlich in seinem
Aufsätze ausarten , wenn man sich gesuchter Zigu -

ren , rednerischer Blumenwerke bedienen , oder

sich gar auf ungeheuere und mit Schweiß verfer¬

tigte Eingänge und Uebergange , die den Auf¬

satz sehr schwerfällig , meistens aber lächerlich ma¬

chen, etwas einbilden wollte . Dergleichen Aus -

ziernugen sind Auswuchs , der , anstatt einen Vor¬

theil zu bringen , nur zu sehr von Unschicklichkeit
zeigt . Aber , wann man das Herz seines Freun¬

des , seines Gönners , oder auch des Ministers ,
des Regenten bewegen soll , dann kann man ohne
alles Bedenke » seine Zuflucht zu den Kunstgriffen
der wohlredenheit , und folglich der Zierlichkeit
nehmen , weil hier gleichsam aus der Wesenheit ,
der Sache die Erlaubniß entspringt , das Elend ,
das Unglück , oder die Freude und Zufriedenheit
erhaben oder mitleidig zu schildern . Nur halte
man sich an die schon empfohlene Sprachrichtig -
keit , Deutlichkeit , Ordnung und Kürze . So wie

es schon im mündlichen Vortrage vorzüglich bey

großen Herren , gegen die guten Sitten gefehlt ist ,
wenn man zu weitläuftig , wie vielmehr im schrift¬
lichen ? Wir sind es der Würde solcher Herren
schuldig , ihnen durch kein unnützes Gewäsch die

edle Zeit zu rauben ; und mancher , der mit einee
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fehlerhaften Bittschrift , die sich nach Ellen ab¬

messen ließe , nichts ausgerichtet hat , würde gewiß

seines Wunsches theilhast worden seyn , wen » er

sprachrichtig , kurz und doch deutlich geschrieben

hätte . In der kaiserl . Verordnung von Abkürzun¬

gen des Geschäftstils wird es ausdrücklich befohlen ,

sich einer von Sprachfehlern reinen , deutlichen

und kurzen Schreibart zu befleißen . Edler Mo¬

narch ! der auch die Verbesserung solcher Gegenstände

nicht unter seiner Majestät hält !

8) Der Anstand in Geschäftsaufsätzen federt ,

daß der Schriftverfasscr beständig das Verhältniß

im Gesichte behalte , worinn er oder der , in dessen
Namen er schreibt , mit demjenigen steht , an den

sein Aussatz gerichtet ist. Leute von Sitten und

Denkungsart , werden sich in den mündlichen und

schriftlichen Geschästsbchandluugen , beständig der

Änstandigkiit die in dem Umgänge der gewähltem

Gesellschaft eine allgemeine Foderung ist, befleißen .
Die Sprache des Niedern an den Höher » muß al¬

so nach dem Masse des Abstandes ehrerbietig seyn ?
die von Gleichen soll Achtung , die von Hohem
an Niedere «dermal nach Masse des Abstandes
würde zeigen . Die verschiedenen Verhältnisse ^
worinn private und Stellen gegeneinander stehen ,
haben die Ruralien zum Gegenstände einer eben

so unerschöpflichen Wissenschaft gemacht , als die

Wissenschaft der Titel und Rurtesien von deren

pünktlicher Abzirklung , besonders die kleinen Gro¬

ßen sind , einen guten Theil ihres Ansehens abhän¬

gen lassen. Anstand in Geschästsaufsätzeu ist eine

richtige , besorgte , nicht geputzte , aber auch
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Richt vernachlässigte Schreibart . Die Nachlä -
siigkcit laßt auch Mangel an Aufmerksamkeit schlie¬
fen. Was gesagt werden muß , muß mau mit

Rürze sagen , gleichsam aus Bedenklichkeil mehr
als nöthig ist. Seins Meynung niemals schwan¬
kend aber auch nicht aufdringend , immer als eine
Meynung , nie als einen Ausspruch vortragen .
In den Ausdrucken muß man . besonders niemal
unhöflich noch heißend seyn ; weil dieß ein böses
Herz verrathen würde . Äm allerwenigsten muß
man etwas , so man entweder gar nicht , oder
nur zum Theile weis , als wahr ansetzen ; denn

dadurch würde man sich einer Verantwortung aus¬

setzen , die hauptsächlich bey Geschaftsangelegen -
Heiten von größten Folgen seyn könnte : Das sind
ungefähr die Eigenschaften , wodurch sich Anstand
und Ehrerbietung auszeichnen soll. Uibrigens
schreite ich zu den allgemeinen Hilfsmitteln , mit

welchen man ausgerüstet seyn muß, wenn der Stil
in Geschaftsaufsatzen den gehörigen Grad einer

guten Schreibart erhalten soll. Es giebt gewisse
Regeln der Klugheit , welche in jedem Falle beob¬

achtet werden müßen . Diese sind : Wahl des Ge¬

genstandes , Uiberlegung der Umstände , umer wel¬

chen man schreibt , Erwägung des Hauptgrundsa¬
tzes des Geschäftstils und seiner Theile , Anord¬

nung der Haupttheile , sorgfältige Wahl der Ge¬
danken und des Ausdruckes , hauptsächlich aber ei¬
ne fortgesetzte Uibung , gewisse Fähigkeiten und

hinlängliche Sachkenntnisse . '
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III .
Alfömittel in einzelnen Fallen «

i ) Die erste und vorzüglichste Regel ist die
Wahl des Gegenstandes . Man muß sich nie an¬
maßen über einen Gegenstand zu schreiben , den
man nicht aus dem Grunde versteht , denn in so
einem AussaU kann keine der nothwendigen Eigen¬
schaften erreicht werden . Die Klarheit des Ge¬

schäftstiles ist diejenige Eigenschaft , nach welcher
die ganze Vorstellung rein und unvermischt , durch
die Worte gleichsam durchscheinet ; wo der Vertrag
lauter Licht , und die Rede ein Heller Strom ist ,
wo man überall auf den Grund sehen kann. Jene
muß bey einem schönen Geschäftstile zum Grunde
liegen , diese aber ist unter den gehörigen Umstan¬
den schon selbst eine Schönheit . Man siehet es
einem Aufsätze gleich bey dem ersten Blicke an ,
»b der Verfasser seinem Gegenstände gewachsen
war oder nicht . Die Dunkelheit des Gegenstandes
ist keine Entschuldigung , weil es Pflicht ist , ihm
nicht eher vorzutragen , als bis man ihn sich selbst
in das gehörige Licht gesetzet hat , und dann folgt
die Klarheit des Ausdruckes von selbst .

2) Uiberlegung der Umstände .
Die nächste Regel der Klugheit bestehet in der

Uiberlegung der Umstände , unter welchen man
schreibt , besonders aber des Verhältnisses der Per¬
son , an die man schreibt ; man fragt sich : Wem
schreibe ich ? denkt auf Umstände , welche oft die
Verhältnisse verändern , oft den Abstand ganz auf¬
heben . Schreibt man für Kenner und Sachkun¬
dige Personnen , so muß der Vortrug anders eili¬

ge-
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gerichtet seyst , als an Unerfahrne , daher sieht
Man auf die Denkungskraft , wie viel sein Leser

verstehen kann , und aus die Denkungsart , wie er

die Sachen zu beurtheilen geneigt ist : und weis

« an nun , wem man schreibt ; so fragt man sich

noch : Was ? Man findet einen angenehmen , oder

unangenehmen Stoff von mehr oder Minder Wich¬

tigkeit . In jedem Falle müßen sowohl die Haupt¬

gedanken , als die Verschönerung der Faßlichkeit
derer angemessen seyn , für welche man schreibt .

Z) Erwägung des Hauptgrundsatzes des Ge -

fchaftstils , und seiner Theile .
In einem praktischen Lehrgebäude wird es nicht

mehr nöthig seyn , zu beweisen , daß der Haupt¬

grund sag eine erwiesene Wahrheit , aus der sich
alle andere ableiten lassen , seye, und daß er ge¬

wisse Eigenschaften in sich enthalten muß. Der Be¬

weis ist stufenweise von einer Folge zur andern

zuführen , bis man zu jener Wahrheit gelangt ,
§ie alle übrigen in sich enthält , und daß eben

dieser Satz , den man gefunden , folgende Eigen¬

schaften in sich begreiffen muß. Er muß wahr

seyn , sonst könnten keine Wahrheiten abgeleitet

werden ; er muß der erste (verstehet sich in der

Wissenschaft , der er vorgesetzt wird ) seyn , sonst
wäre er untergeordnet ; er muß auch aus dieser

Ursache nur ein Sag seyn ; weil bey mehreren

zuvor eine Verbindung unter sich, durch eine » hö¬

heren Sag mußte dargethan werden : er muß zu¬
reichend seyn ; weil man daraus die Ursache al¬

ler untergeordneten Satze muß angebe » können :

er muß endlich nicht zu entfernt seyn, das ist : der
Ver -



Verstand muß bey den geführten Beweisen nicht
schon ehe befriedigt seyn , bevor er bis zu dem an¬
genommenen Grundsatz zurückgeführt wird .

4) Anordnung der tzaupttheile .
( Lind die Umstände , und die Hanptgrundsätzs

vorläufig erwogen , so schreite man zum Gegenstand
seines Vertrages , und zur Anordnung der Haupt -
theile . Beyde sind , auch wenn man dem Gegenstände
noch so gut gewachsen zu seyn glaubt , immer nothwen¬
dig , weil die besondern Umstände in jedem Falle
auch eine besondere Behandlungsart nothwendig
machen . Der Endzweck jeder schriftlichen Ausar¬
beitung ist , wie schon gesagt worden , eine gervis -
se^ abgezielte Wirkung hervorzubringen . Diese
Wirkung kann aber nur dann erwartet werden ,
wenn die in jedem Aufsätze enthaltenen Vorder und
Mittelsatze , die er seiner Wesenheit nach fordert ,
dergestalt wahr und zusammenhangend sind ,
daß die Schlußsolge , die daraus abgeleitet werden
soll, unmittelbar durch sich selbst entspringt ; denn
dadurch empfängt jeder Aufsatz seine zweckmafiitze
Abfassung , und folglich auch seine Vollkommen¬
heit . Ist der Gegenstand von einigem Umfange
oder von Schwierigkeit , so ist ein tabellarischer
Entwurf , besonders für Anfänger von großen Nu -
tzen, weil man alsdann zugleich übersehen kann ,
welche theile man sich selbst noch nicht deutlich ge¬
nug gemacht hat . Ist man in schriftlichen Aufsä¬
tzen bereits zu einiger Fertigkeit gekommen , so ist
es hinlänglich , die Anordnung der Haupttheile in
Gedanken zu machen , und jeden einzelnen Theil
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wahrend der Ausarbeitung stückweise durchzuden -
ken Und anzuordnen .

5) Wahl der Gedanken , und des AusdruEes .

Da nun jeder Mensch seine eigene Art zu denken

und zu empfinden hat , so ist leicht zu begrüße »,

daß auf die Art des Ausdruckes bey jede » einzelnen

Menschen verschieden seyn müße , oder mit ander »

Worten , daß jeder Mensch seine eigene Schreibart

haben müße , wen » rr sich selbst überlassen bleibt ,

und kein blosser Nachahmer ist. Daher muß bey

der wirklichen Ausarbeitung die Kritik den Gedan¬

ken und Ausdrücken immer zur Seite gehen . Man

wähle unter den verschiedenen Anen , einen und

eben denselben Gedanken darzustellen , immer die ,

welche für die jedesmalige vernünftige Absicht , die >

faßlichste , lichtvolleste , bündigste , und bestimmteste

ist ; schneide allen Uiberfiuß weg , und runde alle

einzelne Theile sowohl -den Gedanken als den Aus¬

drücken nach , gehörig zu. Wer immer dm ersten

Gedanken , der sich im darstellet , immer die

erste Art , unter welcher er sich ihm darstellet , aus

das Papier werfen will , muß aus einen schönen
Stil auf immer Verzicht leisten . Nur muß aus

der andern Seite die Sorgfalt nicht zu ängstlich

seyn, daß die Natürlichkeit darüber verlohrcn gehe .

Um in jeden Falle auch immer den schicklichsten und

treffendsten Ausdruck wählen zu könne », muß der

ganze Reichthum der Sprache dem Schriftsteller ge¬

genwärtig seyn. Ist dieses und er hat seinen eige¬

nen Ideen die gehörige Klarheit gegeben , so wird

ee Mgcn des Ausdruckes nie in Verlegenheit ge¬
rn -
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tathen . Dieses sind also ungefähr die ^ilfsmitr
rel der guten Schreibart , wo gezeiget wird -
wie man sich die Anwendung der obigen Vorschrif¬
ten auf eine geschickte Arr erleichtern könne.

6) Um also alles das , was bisher gesagt worden
ist , deutlich zu machen , werde ich Beyspiele von
allen Gattungen privat - Geschäfts - Aufsahen ,
«selche im gemeinen - Leben hckußg vorkommen ,
geben . Es giebt deren so viele , die jede Privatper¬
son und jeder Hauswirth wissen muß, wenn er anders
sein Hauswesen und Gewerbe in Ordnung halten ,
oder sich nicht der Gefahr aussetzen will , in hun¬
dert Fallen um das Seinige zu kommen . Sie sind
so abgefaßt wie sie gegenwärtig gebräuchlich und ge¬
setzmäßig sind. Uiberhaupt habe ich den Stil so
»u reinigen und erträglich zu machen gesucht , daß
Jedermann seine Geschäfte mit mehrerer » Vergnü¬
genversehen kann. Sie erscheinen eben nicht in einem
ausgesuchten Schmuck , aber doch in einer männli¬
chen Tracht , wie ihre Wärt e es erfordert . War¬
um sollte man nur in dergleichen Aufsätzen allein

nicht deutsch schreiben , und unsere Gedanken mit
Wörtern unserer Muttersprache ausdrücken ? War¬
um soll man denn solche Wörter brauchen , die
jetzt viele ohne Erklärung nicht mehr verstehen ,
weil sie weder im gemeinen Leben , noch von guten
Schriftstellern gebraucht werden 7 Für den, welcher
die Sache frey von Vorurtheilen überlegen will ,
sey dieses genug , und man sagt nichts weiter , als ,
daß nachfolgende Aufsätze , wenn sie in den K. K.
Erbländern ihre Rechtskraft haben sollen , auf den
gehörigen Stempel , wovon man « m Ende ein ei-

M genes



178 n . Abtheilung , s . Kapitel .

genes Register des Stempelpatents angehängt ,
geschrieben seyn müßen . Nichts ist davon ausge¬
nommen , als die Jntercsseqmttuligen von öffentli¬
chen Fondsobligationen . ^Bey einigen Aufsätzen , als

Testamenten , Vertragen rc. wird auch erfordert ,
daß selber von dem Aussteller entweder durchaus
eigenhändig geschrieben , und unterfertiget , doch
aber , wenn solche nicht durchgehends eigenhändig
geschrieben sind - von zween Zeugen mit unterferti¬
get werden .

Zweytes Kapitel .

Quittungen , Recipissen , Schuldverschrei¬
bungen , Schenküngs - und Uiberlassungs -

schriften .

Quittungen und Scheine .

Eine «Quittung zu verfertigen scheint eine Rlei -

nigkert zu seyn. Dennoch halte ich es nicht für
unnöthig , eine kurze Theorie davon zu geben . Wenn
man sie zergliedert , so zeigt sichs , daß sie nicht für
- en gemacht wird , der sie ausstellt , sondern für
hen , dersie empfangt : denn der Aussteller will nur

dadurch beweisen , daß er das Geld geleisterhabe ,
was er hätte leisten sollen . Da Quittungen nur

für Geld , so man empfängt , ausgestellet werden -
so beweist der Empfänger der Quittung , daß er eS

ausgezahlt habe . Geht man in dcr ZergliederunK
weiter , so kömmt man auf die Ursache , warum
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dieses Geld ausgezahlt wird ; dann auf die Zeit ,
in welcher die ( Quittung ausgestellet worden , und
endlich auf den sowohl , der sie ausstellt , als auf
den , an welchen sie ausgestellt wird . Jede Quit¬
tung bestehet daher aus vier Hauptbestandttheilen ,
die das Wesentliche davon ausmachen .

Die einmal angenommene , und gewöhnliche Art ,
nach dieser Regel eine ( Quittung auszustellen , ist fol¬
gende : oben setzt man ( Quittung . Dann sangt
man Pr . ( dieß ist so gewöhnlich , es würde aber
Uiber , oder 8ür besser seyn) 222 fl . , weil man
sich aber in der Rechnung irren könnte, oder, weil
man die Zahlen ausradiren , und mehr oder weniger
ansetzen könnte , so schreibt man mit Buchstabe »
dazu , sage zwey hundert Gulden . Dann kömmt
der Aussteller , welcher bezeiget , daß er dieses
Quantum empfangen habe : welche ich Endesge -
fertigtet , oder Enöesunterschriebener ; hernach
derjenige , so das Geld auszahlt , damit der Em¬
pfänger keine Ausnahme , als hätte er das Geld
nicht empfangen , machen könne : von Herrn NN .
dann sezt man ( ^temFimo Timro ) . Dieser Einschub
wird darum gemacht , damit man entweder alle
Titulaturen Hineinsetzen , oder darunter verstehe »
kann « Endlich die Ursache , warum dieses Geld ge¬
zahlt wird : als Zinsen von einem Vierteljahr ,
für das bey ihm eingelegte Kapital , richtig em¬
pfangen habe . Einige setzen auch baar dazu , al¬
lein dieß ist überflüßig . Weil man aber auch wis¬
sen muß, in welchem Jahr , und an welchem Tage

M s dies

3' B. Als Zinsen für ein Kapital , oder alt Ns«
r »bl »ng für geleistete Arbeiten , u. s. w-
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LiesQuantum gezahlt worden , und wo es gezahlt wor¬
den : so fetzt man ebenfalls den Ort - das Jahr
und den Tag an, Z. B.

1.
Urber erhaltene Besoldung ,

ttlber tausend Gulden - welche ich Unterzeichneter ,
von dem kais. königl . Univcrsalkammeralzahlam -
te - als ein vom i sten April bis lezten Juni verfalle «
»es Besoldungsqnartal - richtig empfangen habe »

Wien - den sren Juni 1782 .
Das ist r222 st.

Johann Freyherr von N. N»
Hofrath bey der obersten Justitzftelle .

2.

Wegen Empfang der Interessen aus dem k. k->
Banks »

M. der Obligation z. B. 4Z78 »
Tür 42 fl> ( sage vierzig Gulden ) welche ich als ein

verfallen ganzjähriges Interesse , von dem da¬

selbst unterm 2. Janer 1780 . angelegten Kapi¬
tal pr . 1222 . st. aus gemeiner Stadt Wien
Laue- , Hauptkaffa baar , und richtig empfangen
habe . Urkund dessen - meine Namens - und Pet -
schaftsfertigung .

Wien den z Janer 1751 .
Das ist 42 st. Interesse .

Nachtnebel »
3*

ttiber empfangenes Pacht - Miech - oder Bestand -
Geld »

Das mir Endes Unterschriebenen - Herr Thomas
Friedrich - wegen meines ihm verpachteten söge-

nanu -
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nannten Neuguts in Währing , den halbjähri¬
ge », im Kontrakte äe äato A Jäner 1784 . fest¬
gesetzten Pachtschilling , von Z Jan . 1784 . bis
A. Juli eju ĉi. anni mit fünfzig Gulden richtig
gczahlet habe , solches wird hiermit bescheiniget .

Lerchenfeld den 5 Juli 1784 .
Las ist Zo fl .

Philipp Wagner «
4.

Für erhaltenen Pinns .
Pr . iZo » fl. sage ein hundert und fünfzig Gulden ?

welche ich als einen halbjährigen Zinns von St .
Georgi bis St . Michaeli 1786 . vorhinein von
dem Titl . Hr. v. S * * , Oe. Regierungssekre¬
tär , für seine im Zten Stock umhabende Woh¬
nung , welche bestehet in vier Zimmern und ei¬
nem Kabinet , Kuchel , Speist ? Keller , Holzge -
wölb und Boden , zu meinen Händen richtig em¬
pfangen habe , zeiget meine hierunter gestellte
Fertigung .

Wien den 2z April 1786 .
I . M.

Hausinnhaber in der Stadt von N. 2OZ0 .

tliber Geld für Waaren .
Ich Endesuntefschriebener bekenne hiemit für mich

und meine Erbe », daß mir Joseph K. bkrgl .
Krämer allhier die wegen gekaufter Waaren seit
zwey Jahren noch rückständige Schuld von 460
fl. ( sage vierhundert und sechzig Gulden ) heute
richtig bezahlt habe . Dadurch sind nun alle mei -
xie bisher aus ihn nnd sei » Vermögen gehabte

M z Ansprü -
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Ansprüche berichtigt , so , daß weder ich , noch
meine Erben aus keinerlei ) Art und Weise das

geringste mehr an ihn zu fodem haben . Zu meh¬

rerer Bestattigung stelle ich ihm hiemir diese

Generalquittung,so ich ganz eigen geschrieben , aus »

Wien den iH » Dezember r/86 »
N. N.

Handelsmann allhier «
6.

Uiber empfangenes tzeurathsgut .

Ach Endes Unterzeichneter bekenne hiermit für mich
und meine Erben , daß ich von meiner theure »

Ehegattin , Josephs gebohrnen Wieserin das in

dem von uns den i . Inner d. I . errichtete »

Heurathsbriese mir versprochene Heurathsgur

pr . zehn tausend Gulden , unter heutigen Darum

richtig empfangen habe , beschern - hiemir , alss

zwar , daß weder ich noch jemand anderer , we¬

gen gedachtem Heurathsgute . der loooo . st¬
eine » Anspruch , oder Forderung an meine Gat¬

tin Josepha machen könne ; zur wahren Urkunde
dessen meine , und der Herren Zeugen hierunter

gestellte Handschrift , und Pettschafrstzrtiguug »
Wien den 2 Hvrnung 1784 .

Das ist roooo . st.
Philipp Mayer -

Franz Ridolph , Jakob Diwald ,
M erbetener Zeuge , als erbetener Zeuge «

7-
Uiber ausgelieferte Erbportisn .

Ich bekenne hiemik , für mich und meine Erbe » ,

daß , nachdem meine Uehwertheste Fr . Mutter
Mae -
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MEgmerha Nädlin sel. in ihrem rückgelassenek
Testament ckclto Z. Dec . 1/84 « Jän¬
ner 178Z . §. Zkens mir zur mütterlichen Pflicht -
gebühr die Summa benanntlich drey tausend Gul¬
den legirt hat , ich von meinen Herrn Stiefva¬
ter Martin Schmid , als eingesetzten universal
Erben , erst benannte zooo . fl. zu meinen Han¬
den richtig empfangen habe , also und dergestal -
ten, daß ich in Ansehen meines mütterlichen Erb -
anrhcils vollständig befriediget bin , auch weder
. an Ihn meinen geehrtesten Herrn Stiefvater ,
noch an dessen Erben , von dessentwegen zu ewi¬

gen Zeiten kein Anspruch wei-ttr gemacht werde «
kann , noch mag. Dessen zu wahrer Urkund , ha¬
lbe ich die VerzichtSquittuilg durchgehends eigen¬
händig ausgestellt , und gesertiger .

Wien den z Hornung 1785 »
Jakok Rodel .

V. Empfangscherne , oder Reciprsserr
Diese sind eine Art von Quittungen , die theils

für Sachen , theils für Geld gegeben werden ,
nur mit dem Unterschied : daß der, welcher diesesGeld ,
oder diese Sache , gegen Lmpfangschein bekömmt ,
es öfters nicht als sein Eigenthum ansehen kann,
sondern das Empfangene nur aufbewahren , oder
bezahlen , für Jemanden auslegen soll. Dieses
Gels , oder Sachen aber , müßen dem Aussteller des

M 4 Em-

*) Bey allen dergleichen Aufsätzen muß zu dem Na¬
men allzeit das Pettichaft bcygedruckct werden.

Man stellt auch für empfangene Sachen , oder
Gcld Gmpfangscheine aus , wenn sie Vvn eine «
Dritten übttbrachk werden.
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EmpfqngscheitlS von einem Dritten eingehändigt
Werden . Z. B.

r .
Uiber eine goldene Uhr und Mannstabaksdose .

Lider eine goldene Uhr , mit dem Portrait Seiner

königl . Hoheit des — versehen , und einer

viereckigken Mannstabaksdose von Silber , wel¬

che mir der hochwohlgebohrne Hr . Anton Frey¬
herr von B. Inhaber des löblichen — Re¬

giments am 4ten Mqy 1786 . aufzubewahren ge¬
geben hat , und die ich ihm aus allmaligeL
Verlangen zurückzustellen bereit bin .

Tropvan , den 4ten May 1786 .
Joseph Well

königlicher Richter »
s »

Urber Geld »
Liber sechs hundert Gulden , welche mir Endes -

gefertigten , für meinen Bruder , Johann von

Kümmel , zu Bestreutung der Kost , Quartier ,
Kleidungsstücke , und Anschaffung der benöthigtm
Bücher , für ein ganzes Jahr , von meinem Hrn .
Vater Andreas von Kümmel , gegen künftiger
Verrschnung , richtig eingehändigt worden sind »

Oedenburg den Z. August . 1785 »
d« i. 600 fl.

Franz v. Kümmel

Stadtrichter ,

z .
Urber ein versiegeltes Schreiben .

Ein versiegeltes Schreiben an meinen Herrn Prin¬

zipal , den Herrn Franz Grätzer , von dem her¬
zog-
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zoglichen Renteinnehmer Ignatz Rendorf , habe

ich durch einen Expressen richtig erhalten , wel¬

ches hicmit bescheine .
Brunn , den i8 . Inner 1783 .

Adam Langer ,
4»

Urber ein versiegeltes Amtsdekret «

ffin wohlversiegeltes Amtsdekret der herzoglich Sa¬

ganischen Regierung , die Bezahlung eines Wech¬
sels an den Jude » Schaln , betreffend , ist mir

Endesunterschriebenem , durch den Amtsdiener

wohl verschlossen überbrachc worden , welches ich
hiemit bezeuge .

Schuldheim den i8 Iul . 176Z «
N. N«

6 . Schuldverschreibungen oder Obli¬
gationen .

Die Schuldverschreibung , oder der Schuld¬
schein jff ein Aussatz, in welchem be¬

zeugt wird , daß der Geld - oder lVaarenbesi ' tzer ,
jemanden Geld oder lvaaren , auch gegen das
persönliche Zutrauen , auf eine gewisse Zeit ,
um die gewöhnlichen Zinsen geliehen habe « Es
ist also auch eine Art von Vertrag , über eine vor¬
gegangene Handlung : und hat keine gewisse Förm¬
lichkeit . Wird der Schuldschein für baares Geld
ausgestellt , so muß es folgende Bestandtheile in sich
enthalte »: den Namen des Gläubigers , und Bor¬
gers ; das Lekanntniß des empfangenen Darle¬
hens ; die Bestimmung der Summe des Geldes ,
die baar geliehen worden ; die Zeit der Rückzah -

- M K lungf
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lung , die bedungene « Zinsen ; das Pfand , oder Las

eingestandene Recht ; z. B. der Vormerkung auf
des Schuldners Gut , Haus , u. s. w, , oder nach
Umstanden die Verpfandung des sämmtlichen , so¬
wohl fahrenden , als liegende » Vermögens , und
wenn der Schuldschein nicht durchgehends eigen¬
händig geschrieben ist' , die Unterschrift von zween
Zeugen . Wird er aber für geborgte Maareit

ausgestellt , so muß jedes Stück insbesondere in

demselben angesetzt , und sodann sein Preis nach
Geld berechnet , eingeschaltet werden » llibrigenS
Neiden auch hier alle nur erst angesetzten Bestand -
theile , mit der einzigen weglaffrmI der gewöhn¬
lichen Interessen , Z» B.

Mr ein Darlehn .

Heut in Ende gesetzten Jahr und Tage , hat mir
' deck . k. N. Oe. Landesregierungsrath Herr

von Rützelböck , zwölf tausend Gulden , als eiii

aufrechtes Darlehen in gmer Münze , baar

aufgezählt , und geliehen : ich mache mich daher

verbindlich , obgedachtes Kapital pr. l2Ooo fl»
binnen einer Frist von drehen Jahren , in gu¬
ter gangbarer Münze , zurückzub' ezahlen , und
die landesübliche « Zinsen , vier von hundert , in

halbjährigen Fristen , genau abzuführen . Zur
Sicherheit des Kapitals sowohl, als der bedun¬

genen Zinsen , verpfände ich dein Herrn Dar¬

leiher mein in der — Gasse Nro . — gele¬
genes Haus , und übergebe ihm den Satzbrief ,

Molchen ich -u diesem Ende so » dem stadt -
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magiftratischcn Grundbuchs habe ausfertigen

Waffen.
Wien den io . Hornung 1786 «

N. N. als Zeug . R. N«

R» N. als Zeug .
' " 2.

8ur empfangenes Geld .

Ich Unterzeichneter Urkunde und bekenne hiermit

für mich , meine Exben , und Erbnehmer , daß

ich heute den — —^ —von dem Herrn N. N»

allhier , zwey Lausend Gulden Cvurant , zinsbar

aufgenommen , und baar empfangen habe , da¬

her ich mich der Ausflucht , der nicht b« ar ge¬
schehenen Ausbezahlung , hiedurch wohl wissent¬

lich , und für allemal begebe »
Zch verspreche , und verpflichte mich demnach , vor -

ermeldte zwey taufend Gulden gedachtem Herrn

Gläubiger , oder seinen Erben , oder dem ge¬
treuen Inhaber dieser Schuldverschreibung , mit

vier pro Cent , jährlich , von heute an , zu Ver¬

zinsen ; wie auch das Kapital von 2022 fl . ,

nach halbjähriger , jedem Theil sreysteheMx
Aufkündigung , ganz , und ohne Abgang wieder

zu bezahlen : zu dem Ende begebe ich mich aller

nnh jeder Ausflüchte und Rechts Wohlthaten .
Zu Urkund der Wahrheit , und Festhaltung dessen,

habe ich diese Schuldverschreibung durchgehends
eigenhändig ausgestellt , und mit meinem Pett -
schast besiegelt

ÄM — —
N. N.
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3»
Zur Geld mittelst Einhändigung eines

Faustpfandes .
Ich Unterschriebener bekenne hiermit , Laß der Hers

N. N. mir tausend Gulden baar vorgeschossen ?
und geliehen habe . Ich verspreche ihm, oder dem

rechtmäßigen Inhaber dieser Verschreibung , er -
meldete Summe von iooo Gulden , von heute
über drey Monate , mit gewöhnlichen 4 p. centi -

gen Interessen wieder zu bezahlen ; bis zur Er¬

füllung dieses Versprechens , verpfände ich obbe -
nannten Herrn N. N. all mehr Haab und Gut ;
und habe ihm zu mehrerer Sicherheit ein mit

bezeichnetes Faß Indigo iV. 10 . rc. zum
besondern Unterpfand überliefert .

Sollte ich wider Verhoffen aus bestimmte . Zeit vb-
demeldtes Kapital nebst denen Zinsen nicht ab¬

tragen , so hat der Herr Gläubiger , Rrafe
und Macht , das Unterpfand , ohne ge¬
richtliche Hilfe , noch andere Bekanntmachung¬
aus Treu und Glauben zu verkaufen , und

seine Bezahlung für Rapital , Interessen , und

denen , wegen Verkauf verursachten Unkosten aus
dem Gelöseten zu nehmen . Jedoch mit dem
Vorbehalt , daß der Uiberschuß , welcher sich erge¬
ben möchte , mir ausbezahlet werde .

In Ansehung der Verwahrung des Pfandes , hat
Herr N. N. als mit seinem Eigenchuitt zu ver¬
fahren , und er soll , wann er solches getreu be¬

obachtet , und das Pfand durch Feuer , Wasser
oder durch andere Zufalle , Schaden nähme , zu
keiner Verantwortung noH Ersetzung angehal -
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ten werden können . Zu Urkund alles dessen
habe ich diese Obligation eigenhändig geschrien
den , nnd gefertigt .

Wien —

R. N.

Anmerkung .

Es kann auch geschehen , daß Derjenige , der Geld
öder Waaren zu entlehne » sucht, für seine Person ,
aus dieser Ursache keinen Kredit findet , weil er dem
Leiher weder ein Unterpfand einhändigen , noch
denselben auf sonst eine andere Art sicher stelle »
kann . An diesem Falle wird er sich bemühen mü¬
ßen, jemand aufzufinden , der für ihn mit seinem
Vermögen ! den Gläubiger gut steht , und sich ver¬
pflichtet , falls er als Schuldner nach Verlauf der
bedungenen Zeit mit der Zahlung nicht zuhalten
könnte oder wollte , die ausborgte Summe statt ihm
abzutragen . Findet er nun einen Bürgen , so wird
ein Bürgschaftsäufsag nöthig seyn , welcher ent¬
weder dem Schuldscheine selbst unter einem beyge¬
fügt , oder auf einem besondern Bogen niederge¬
schrieben , und sodann dem Leiher zur Sicherheit
- übergebe « werden kann . Dieser Aufsatz muß so¬
dann die übernommene Verbindlichkeit in sich
enthalten , daß der Bürge , ohne alle Ausnahme ,
und sonstige Einwendung , die Schuld statt - es
Schuldners bezahlen wollte , im Falle der Bor¬
ger nicht zahlen könnte . Da aber im gemeinen
Leben die Ehefrau auch öfters für ihren Eheherrn
Bürgschaft leisten kann, so wird wegen des Anspru¬
ches , welchen käs esn/ME
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und die 4retbsnticat fi ^rea Mutter bc . *) in RÜE-

ficht der Weiber bey den Römern gethan , und welcher

auch bei uns beobachtet wird , diese Vorsicht zu

Nehmen seyn, daß falls ihre Bürgschaft , als rechts¬

gültig solle angesehen werden können , dieselbe in

Person , von zween Rechtssreunden , oder Notarien

oder aber an den Orten , wo solche mangeln , von

dem Magistrate cerziorirer , das ist : von -den ihr

Zukommenden rechtlichen wohlthaten belehret
werde . Dann aber muß die Schuldverschreibung ,
wenn ihr die Bürgschaft sogleich angehänget , oder

Mch , wenn dieselbe auf einen besondern Bogen ist

ausgesetzet worden , von beyden Rechtssreunden,No¬

tarien , oder dem Magistrate mit folgenden Wor¬

ten als Zeugen unterschrieben werden , wir ha¬

ben fie über ihre rechtlich zukommende wohl¬

that genau unterrichtet ^! - ) und sie hat auf die¬

selbe freiwillig verzicht gethan .

- 4 ;

Beyspiel mit einer Bürgschaft »

Heute , zu Ende gesetzten Tage habe ich Endesun - -

terschriebener , vom Herrn N. N. bürgerlichen

Handelsmanne ; beym schönen Rittet , allhierem

Kapital vr. drey tausend und achtzig Gülden ,
als ein wahres Darlehen empfangen , wodurch

ich demnach des Herrn Darleiher förmlicher

Schuldner geworden . Ich verpflichte mich als »
diese

*) lbex züii' ä. ir . L°(i . tzul pcn. in pißnske

*' ) Die Herren Advskaken pflegen sich immer lateinisch
zu unterschreiben; allein da» certivrievi. Sc i>!» re->
aunriLvi «, -erstehen Nur Leute , die der Sprach »
kündig sind.
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Liefe Summe pr. AvZo fl. binnen sechs Jahre «
von heutigem Tage an , demselben , in guter
Münze , nebst jährlichen 4 pro Cento Interesse ,
zü bezahlen . Damit aber der Hr . Gläubiger
seines Darlehens gesichert seyn möge ; so habe
ich , N. R. die Bürgschaft über dieses Darle¬
hen übernommen , und verpfände demselben meine
eigenthümliche , in der grünen Gasse Nro . zoZ
liegende , und von Schulde « freye Behausung ,
und verspreche demselben hierauf den ersten Satz
ausfertigen zu lassen. ZU diesem Ende habe ich-
mich , nachdem ich zuvor von zween hiezu erbe¬
tenen Rcchtsfreunden , über die weiblichen Rechts -
wohlthaten , welche mir durch dasäguEr c?on»
/ «ltum l ^ eUejaMM, 4ntbentrca , Oocl. jr
/rer U-?« zukommen , genugsam unterrichtet wor¬
den , auf selbe fteywillig Verzicht geleistet , und
allen nur erdenklichen Nechkseinwcndungen gänz¬
lich entsaget . Zu Urkund dessen , des Haupt -
schuldners , meine , und der HerrenRechtsgelehr -
ren hierunter gesetzten Fertigungen . So gesche¬
hen den — ----

N. N.
als Schuldner ^

N. N.

. «ls Bürgi »«
N. N» beyder Rechte Doktor ,

als erbetener Zeuge , und Er¬
klärer der obstehenden weib¬
lichen Nechtsfreyheiten .

R. N. beyder Rechte Doktor .
Iclsm»
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§. ^ /

Büryfchaftöschern .

Nachdem Herr Franz W. vom Herrn Georg F.

tausend Reichsthaler zur Aufrechlhaltnng , und

Beförderung seines Gewerbes auf zwey Jahr

zu entlehnen bekommen ; mich aber für ihn Bürg¬

schaft zu leisten ersucht hat , so verpflichte ich

mich hiem. it , und Kraft dieses Bürgschaftsschei¬

nes , daß ich nicht nur für die Hauptsumme Bür¬

ge seyn , sondern auch auf den Fall z daß wenn

er im ganzen oder zum Theile zur bestimmten

Zeit keine richtige Zahlung leisten soll , ich dafür

als Haupt - nnd Selbstzahler hasten , und seine

Gläubiger ohne Widerrede und Ausflucht mit

baarem Gelde befriedigen will « Zur Versiche¬

rung des ganzen Darlehens sowohl als der Zin¬

sen von fünf Gulden fürs hundert versetze , und

verpfände ich Hrn . Georg F. von meinem gan¬

ze» Vermögen soviel , als zur Tilgung der Haupt¬

summe und der Zinsen nöthig ist . Zur Bestä¬

tigung dessen , stelle ich ihm diesen Bürgschafts¬

schein eigenhändig unterschrieben , «nd wie es

Rechtens ist , gefertigt aus .
R. N. den äs April 1786 »

N. N.
Weingastgkb »

6.
GeMNVerKchertMK .

Nachdem der Herr N. N. Weingastgeb , wegen dtk

mir von Herrn Georg F. geliehenen tausend

Reichsthaler für Mich in der Haupt - und Ne¬

bensache Bürgschaft geleistet hat , so gelobe und
»er -
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verbinde ich mich ihm Kraft dieser schriftliche »
Zusichcruna , daß , wenn ich in Zeit von zwey
Jahren die ganze Schuldsumme mit sammt dea

Zinsen nicht getilgt haben , und etwa gar mein

Bürge darüber geklagt werden seil , er befugt
und berechtigt seye , sich an mein sämmtliches
Vermögen , das ich ihm hiemit verpfände , zu
halten , und sich davon jedoch mit Vorwissen dee

Obrigkeit ohne meine und der meinigen Wider¬
rede bezahlt , und vollkommen schadlos zu ma¬

chen. Zur Bestätigung dieser meiner ernstli¬

chen und wohlüberlegten Handlung , stelle ich ihm
Liesen in Gegenwart zweener Zeugen von mir
unterschriebenen und gefertigte » Gegenversiche -
rungsschein aus .

Den N. N. — N. N.
Bierbrauern

N. N. R. N.
»ls erbetener Zeug . als erbetener Zeug .

v . Schenkungsschriften .
Wenn solche von lebenden Personen ausgefertigt

werden , so müßen sie folgende Bestandtheile in
sich enthalten : den Namen desjenigen , der schenkt,
und den geschenket wird , die genaue Aussetzung
der beweglichen oder unbeweglichen Sache , die
dem anderen zum Geschenke gegeben wird , dieUr -
sache warum sich der Geber entschlossen, diese

Schen -
») Dem Wesentlichen nach ist -« nicht nöthig die Ur¬

sachen anzuführen , weil jedermann Herr von seinem
Eigenthum ist, und folglich niemanden Rechenschaft
zu geben hat.

N
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Schenkung zu ertheilen . Die Uibertragung öes
Rechts , daß der Beschenkte die erlangte Sache
unter allen nur möglichen Ereignissen als sein wah¬
res Eigenthum ansehen , und folglich auch nach
Willkühr damit verfahren könne : die Beisetzung
des Tages und des Jahrs , und die AusdrüEung
der Pcttschaftc zu Vermeidung der Zänkereyen , die
allenfalls in der Folge aus was immer für Ursa¬
chen , sich ergeben könnten , und endlich die Unter¬
schrift von Zweyen Zeugen . Hicbey ist aber vor¬
züglich/zur Sicherheit beyder Partheyen zu be¬
merken ; daß man von jeder Beschenkung unter
Lebendigen , bey der Behörde die Anzeige mache,
« d vermöge bestehenden Gesetzen , die Erbsteuer
entrichten muß , weil außerdem , wenn dieses un¬
terlassen wird , der Fiskus auftritt , die Schenkung
in Anspruch nimmt , und , wegen Uebertrettung des
Gesetzes , aus besondere Bestrafung beyder Thei¬
le - anträgt .

i »

Wegen Schenkung einer Rupferamtsobligatron »

Kraft dieser Schrift schenke ich Endesgefertigter
dem Herrn von N. N. theils aus besonderer Lie¬
be und Zuneigung , die ich schon lange gegen
ihn . trage , theils wegen seiner mir , bey ver¬
schiedenen Gelegenheiten , wahrhaft geleisteten
Dienste eine Kupseramts - Obligation /ud M« .
24 Lc . iV» lV« von 2OOO ss. ( füge zwey tau¬
send Gulden ) dergestalt , daß er mit dicscrgc -
schenkten Summe , so wie mit seinem eigenen
Vermöge » verfahren könne. Zu diesem Ende

habe
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habe ich die mitgefertigten zween Herren Zeu¬
gen , ( beyden jedoch ohne Schaden und Nach¬
theil ) zur Unterschrift erbeten ,

N. N. den —

Ioh . Nep . Freyherr
Michael von N. N. von N. N.

Landrath .
Joseph N. N.
F. v. Oockor.

Jene Schriften aber , wo die Schenkung erst
nach dem Tode desjenigen , der sie macht , daS
Recht der Gültigkeit erhalten , fordern nebst den
vorher angeführten Eigenschaften , daß man die
Umstände , unter welchen man etwas weggeschenkt
haben will , genau bestimme : um in der Folge alle

Zankereyen zu vermeiden . Die Ursache hievon liegt
in der Veränderlichkeit der Zeiten , es kann , z.
B. derjenige , der durch so eine Schenkungsschrift ,
nur die Antwarcschaft aus ein Vermögen hat , eher
mir Tode abgehen , ist nun dieser Fall in dem Auf¬
sätze nicht vorgesehen , so können , falls der Erbli¬

chene dieses sem Recht durch die letzte Willensmei¬

nung seinem Sohne übcnassen , Streitigkeiten ent¬
stehen , die gewis waren vermieden worden , wenn
die Schrift mit der nöthigen Vorsichtigkeit wäre
abgefaßt worden . Auch in diesem Fall muß der

Vorgang bey der Behörde angezeigt , und derErb -

steuerbetrag depositirr werden , woran man bis zum
Absterben des Schenkers , die gewöhnlichen In¬
teressen zu beziehen hat .

N L
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2.
GcherMngsschrlft wetzen einer Uhr und Gar¬

tenhaus .
Hiemit schenke ich Endesunterschricbener , dem Herrn

N. N» weil er mir öfters wichtige Freundschafts¬
dienste geleistet hac , meine mit Brillanten be¬
setzte goldene Sackuhr , und mein kleines Gar¬
tenhaus in der Noffau , aber erst nach meinem
Tode . Sollte er aber vor mir dahin sterben ,
so soll diese Schenkungsschrift ganz unkräftig
seyn , und so , als wenn selbige nicht wäre er¬
richtet worden , angesehen werden . Zu diesem
Ende habe ich Mir die Unterschrift von zweyen
Zeugen erbeten «

N. N. den Johann N. N,
Joseph N. N. Kaspar N. N.

erbetener Zeuge . erbetener Zeuge ,

L. Uiberlassungsschriften .

Diese werden abgesaget , wenn jemand sein Reche
oder gor - eruny , die er an eine Person hat , einem
dritten überläßt . Folgende Bestandtheile machen
das Wesentliche dieser Aufsätze aus : es muß erstens
das Recht oder die,Forderung , welche überlassen
wird , in dem Aussatze bestimmt , und deutsch ein¬
geschaltet werden .

Zweytcns muß die Erklärung der wirklich gesche¬
henen Uibcrlaffnng gemacht , und drittens der Na¬
me derjenigen Person , welche die Forderung über- '
läßt , und an wen dieselbe überlassen wird , ange¬
setzet werden . Dann pflegt man auch die Ursache ?
warum die Mberlaffung geschehen , als einen We¬

sen k-
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seutlichen Bestandtheil anzusehen , was nach Um¬
standen , z. B. bey Rechtsübcrlassungen auch wirk¬
lich erfoderlich : bey Schuldübcrlaffungen aber über -
flüßig ist , weil es dem Schuldner ganz gleichgül¬
tig seyn muß, ob er die Ursache, warum sein Gläu¬
biger die Schuld an einen Dritten überlassen ,
weis oder nicht weis . Er ist immer schuldig sei¬
ne Schuld abzutragen . Uibrigens hat diese Art
von Aussahen ganz keine Form , und wird in dem
Tone der Erzählung abgefaffct »

i .
Eine Schuldverschreibung an einen andern .

Nachdem diejenigen rZoo fl. welche ich vermög
Schuldverschreibung von ro Iäner 1781 an
den hochwohlgcbohrnen sich jetzt in Prag befinden¬
den Herrn Johann Freyherrn von N. N. zu stel¬
len habe , mit 10 Iul . d. I . verfallen sind :

ich aber Geschäfte wegen verhindert bin , die¬

selbe einzuhetzen , so habe ich Kraft dieser Uiber -
lassungsschrist , obgedachkes Kapital , pr. igoo
fi. sage tausend fünfhundert Gulden , sammt den
verfallenen Zinsen , und allen zustehenden Rech¬
ten , an den Herrn Peter N. N. dergestalt über¬

lassen , daß derselbe damit , wie mit seinem Li -

genthume frey schalten und walten könne und
möge ; Massen ich von diesem letzteren vollstän¬
dig befriediget worden bin . Zu welchem Ende
ich denselbigen auch den Originalschuldbrief un¬
ter einstens eingehändiget habe . Urkund dessen
nachstehende Fertigung .

Wien den — Joseph v. N. N.
k. k». n. ö. Regnn einfach .

R Z 2.
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2»

Ltlberlassimgsfchrift m Erbschaftssachen »

Ach EleonoragebohrneN . N. vereheligte von N. N.
Urkunde und bekenne Kraft dieses Instruments , daß
ich zwar aus der von Weiland edlen Hertn Ja¬
kob von — als meiner sel. Frau Mutter leib¬
lichen Herrn Bruder , ab rückgelaffenen
Erbschaft , vermag der bestehenden Successions -
Drdnung , den vierten Theil zu fordern habe ,
und deswegen wider Hm, Joseph N. N. , Frau
Seraphika N. N. und Jungfrau Theresia N.
N. als OscentoreL besagter Erbschaft und An-
werwandte , in dem nämlichen Grad bey dersel¬
ben Perjonalinstanz , Klage anzubringen berech¬
tig bin ; da ich aber mit Glücksgütern ohnehin
gesegnet bin , und mich mit meinen nächsten An-
v/rwandten in keinen Rechtsstreit einlassen mag ;
-iÜs ccdire und überlasse ich nietn an abgedacht
Jakob Schmidterische Verlaffenschast habendes
Recht , an meinen Vetter Hrn . Christian N. N,
in Drünn , in Rücksicht seiner mir geleistet nütz¬
lichen Diensten , und seiner dermaligen Dürftig¬
keit dergestalt fure z daß er mehrgedacht
mir gebührenden Erbschastsantheil für sich ent¬
weder gerichtlich oder außer gerichtlich einzutrei¬
ben, sich dieserwegen vergleichen oder andere Di¬
spositionen zu treffen , überhaupt all jenes Recht ,
so mir zugestanden wäre , ausüben könne ,
möge , und solle ; muffen ich auf mehrberührte
Erbschaft , hiemit gänzlich Verzicht leiste . Zu
wahrer Urkund dessen, habe ich gegenwärtige

Ceffion
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Eessio » nebst den erbettencn Herren Zeugen ge-

sertiget . So geschehen
Wien den Eleonora gebohrne N. R«

vereheligte vonN . N,
N. N. N. N.

als Zeuge » als Zenge .

3-
wetzen einer Schuld .

Ich Endesgesertigter bekenne hiermit , Kraft gegen¬
wärtigen Instruments , für mich und meine Er¬

ben, daß mir der Herr Friederich Ä. N. diejeni¬

gen zwey tausend Gulden , so ich vermöge Obli¬

gation cie ciato 10 Juli 1780 . an Hrn . Kaspar
R. N. zu fordern habe , und welche dessen all -

hier , nächst dem rothen Thurn >§. ld' . — liegen¬
de Behausung mittels ausgefertigten Satzbries
ä- äc-t« 1. Aug. 1780 . versichert find , überdie

von mir wider den Schuldner inorärne e^scmio -

bewirkte gerichtliche Schätzung , baar und

richtig sammt ausständig gewesenen Jmereffe be¬

zahlt hat , als habe ich abgedachte «brrZ - Eün äs

äaw io July 1780 sammt Satzbrief äs äaw

i Aug« 1780 an Herrn Friedrich N. N. der¬

gestalt sme oW»r navatione cedirt , und überlassen ,

daß er damit , wie mit seinem Eigenthum schal¬
ten und walten , auch gegenwärtige Cessiou grund -
huchlich sürmcrken lassen könne , möge und solle.
Urkund dessen meine und der hiezu erbetenen

Herren Zeugen Fertigung . So geschehen
Wien den N. N. — Franz N. N.

N, N. N. N.

Äs erbetener Zeuge . als erbetener Zeuge »
N 4 4»
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4.
Wetzen Erbschaftsantheil .

Nachdem ich Unterschriebener , dem Herrn Johann
N. N. laut einer unter den zo Jänner 1762
yn demselben ausgestellten Schuldverschreibung ,
Pr . zwey tausend Gulden , annoch einen Rest mit
1020 fl. sage ein tausend Gulden , und von dem¬

selben bereits klagbar angegangen worden bin,
so habe ich zu Abtragung dieser meiner Schuld ,
von denen mir aus der Verlaffenschaft meines
Hrn Vaters Hieronymus N. N. zukommenden ,
in gerichtliche Verwahrung befindlichen Erbgü¬
tern , ein tausend Gulden , an erwähnten Herrn
Johann N. N. hiemit dergestalt cediren und
überlassen wollen , daß demselben mehr gedachte
LOO2 fl. von dem löblichen Magistrat ajsogleich ,
vnd ohne einer weiterer Erinnerung , ausgefol¬
get werden können und sollen . Urkund dessen,
habe ich diese Session durchgehendS eigenhändig
ausgestellt . So geschehen

N. N. den — Franz N. N.
Man kann aber auch noch durch ein kürzeres

Mittel , Rechte und Forderungen an einen Dritten

überlassen , man nimmt nämlich den erforderlichen
Stempel , sezt auf der einen Seite blos den Na¬
men und Pettschaft desjenigen , der etwas üb er¬
lassen will , an , auf der umgekehrten Seite aber
werden gerade über dem Namen , damit allen mög¬
lichen Betrügereyen , die durch Wegschaben , ( ra -
diren ) geschehen könnten , vorgebeuget wird , fol¬
gende Worte geschrieben : Sbarta Lranca zur Session
einer Schuld forderung von 3220 fl, an Hrn ,
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N. N. sammt den vom iOI « n . 1781 rückstän¬
digen Zinsen , und den fortlaufenden Zinsen .
Diese Art von Uiberlaffungsschriften , wird ( . barta
Liama genannt , und federt , wenn sie rechtsgültig
seyn soll , diese nun eben erst angeführte rück¬

wärtige Aufschrift , die man in der Ausübung die

Indoffiruntz zu nennen pfiegt . Soll eine solche
Cession bey Gericht gebraucht werden , so grüß sel¬
bige ordentlich angefüllet seyn.

Drittes Kapitel .

Zeugnisse , Abschiede , Mortifikations - Ver¬
zichtscheine , Gewalt und Vollmachten ,
Vergleiche , Tauf Trau und Todtenscheme .

Zeugnisse oder Attestate .

Die wesentliche » Theile , woraus sie bestehen ,
sind. i ) Von Wem , für Wen . 2) In welcher
Sache sie ausgestellt werden , z ) Wenn man die
Zeugnisse über eine vorhergehende Handlung giebt ,
so muß diese ganz erzählt werden . Es folgt also
von selbst, daß die Erzählung den wesentlichen Theil
ausmacht . Die Einkleidung ist rvillkührlich . Man
fängt entweder gleich mit der Handlung an , oder
der Aussteller setzt sich zum voraus . Man kann auf
folgende Art sein Zeugniß einkleiden .

i .
Ueber angethane Beschimpfung .

Heute zu End gesetztem Dato Abends zwischen sie¬
ben und acht Uhr , kam Herr Joseph N. N. auf

N A dem
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dem Graben zu mir, , und fieng sich an mit miv

zu besprechen . Nach einigen Augenblicken gieng
Herr Anton Klam ganz erbittert auf ihm zu
und redete ihn mit folgenden schimpflichen Wor¬
ten sehr laut an : warum bezahlen sie mir

nicht die Uhr , die sie von mir genommen ^
«sollen sie mich auch betrügen , wie sie es

schon öfters ehrlichen Leuten gemacht ha¬
ben , hie Ihnen aus Gutherzigkeit geborgt .
Herr Joseph N. N. gab ihm zur Antwort , ei¬
nem rechtschaffenen Manne begegnet man nicht
öffentlich auf eine so unanständige Art , wären

sie zu mir gekommen , wie sie es versprachen , so
würden sie ihr Geld bekommen haben . Uibri -

. gens sag ich Ihnen , daß ich diese Beleidigung
mehr »»gerochen lassen werde . Ich steile daher
auf Ansuchen des Herrn Joseph N. N. über die¬

sen Vorfall gegenwärtiges Zeugniß aus , und bin

erbietig , dasselbe aller Orten nöthigen Falls zu
beschwören .

Wie « den — —-

Franz N. N.

L.

Zeugniß eines Lehrers .

Vorzeiget ' dieses Herr Joseph von N. N. hat mci -
ne ordentlichen , öffentlichen Vorlesungen über die
Weltweisheit durch den Sommerkurs fleißig ,
und unausgesetzt besucht , und in dem mit ihm
vorgenommenen öffentlichen Prüfungen solche
Beweise gegeben , daß er mit Vorzug ( oder was.

T.
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er sonst verdienet hat ) in die erste Klaffe gesetzt
zu werden verdienet .

N. N. , den —

Philipp N. N.
ordentlicher öffentlicher Lehrer

der Weltweisheit .
- 3»

Wegen einer Dienstmagd , so gesanglich einge¬
zogen worden .

Elisabeth « N. N. eine Tochter des Rudolph N. N.
Bauers in Höflein , diente von Michaeli 1780
bis dahin 1782 als Magd in der Küche bey mir
Endesunterschriebcnen , und gieng , wie sie vor¬
gab , nach Wien , einen Dienst zu suchen. Sie
ist von mirlerer Statur , hat ein glattes etwas
röthiiches Gesicht , eine spitzige Nase , blaue
Augen , schwarzbraune Augbraumen , und schwar¬
ze Haare .

Während ihres Aufenthaltes bey mir , leistete
sie das , was sie sollte ; war treu , fleißig und
emsig in ihren Handlungen , und mit Wahrheit ,
nur den Mannspersonen war sie sehr gewogen ,
übrigens weiß ich keinen Fehler oder Vergehen ,
von Wichtigkeit von ihr zu sagen , so wie auch
das Zeugniß so sie vorwies , richtig von mir ist .
Alles dieses bezeuge ich auf Ehre und Glauben
mit meiner eigenen Handunterschrift , und ver¬
binde mich es , aller Orten , wenn es zum Zeug¬
nisse ihrer Unschuld nöthig seyn soll , eidlich zu
betheuern .

M. N. , den
N. R.

R.
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8. Abschiede . ,

Diese werden Personen , welche uns gedienet ha¬
ben » ertheilt » und gehören auch mit zu dem Zeug¬
nisse , aber nur von der einsachen Gattung . Das
Wesentlichste , was man Hineinsetzen muß , ist das
Verhalten - es Dienstbatens . Nur muß man sich
bey dieser Art von Aufsätzen hüten , daß man nichts
hineinsehe , was man vor Gericht zu behaupten sich
Nicht getrauet , weil ein solcher Abschied nach der
Zeit zu Prozessen und gerichtlichen Streitigkeiten
Anlaß , geben kann . Nehmen wir den Fall an, ,
mein Dienstboche habe mich bekohlen , ich hatte
ihm aber aus Barmherzigkeit einen guten Abschied
gegeben . Dies sey nun die Ursache gewesen , war¬
um ihn der nachkommende Herr in Dienst genom¬
men , bey dem er abermals stahl . Kaun nun der
zweyte Herr den Diebstahl beweisen , so hat er ein
Recht die Ersetzung des erlittenen Schadens von
mir zu fodcrn , indem ich durch Ercheilung eines
falschen Abschieds , die entfernte Ursache des Dieb¬
stahls geworden bin . Es kann muh geschehen , daß
man zuweilen unter der Hand nachfragt . Hat nun
der Herr einen falschen Abschied ertheilet , so er¬
weckt es wenigstens von ihm keinen vorcheilhafren
Begriff , wenn er Lügen niedergeschrieben . Die
Formel bey den Abschieden ist die nämliche , Witz
bey Zeugnissen .

i».
Eines Sekretärs .

Vorzeiget ' dieses , Adam N. N. hat zwar durch
die zwey Jahre , welche er bey mir als Gekra -

tar :
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rar gestanden , von seinen Fähigkeiten in Wis¬
senschaften und Sprachen unterscheidende Be¬
weise gegeben r ist aber wegen seiner alltägli¬
chen Trunkenheit , Spiel , und einigen Ver¬
untreuungen , ungeachtet mehreren vergeblichen
Ermahnungen , von mir entlassen worden .

K. N. , den — —

N> N.
röm. Reichs Graf von N.

2.
Eines ^ andlungsdieners .

Zch Emanuel N. N. bürgl . Handelsmann in der
kais. königl . Haupt - und Residenzstadt Wien ,
bekenne hiermit , daß vorweiset dieses Johann
David Bürger allhicr , eheleiblicher Sohn , bey
mir in meiner Handlung vier Jahr nacheinan¬
der , und zwar von Lichtmeß , 1775 bis dahin ,
1779 als Lehrling gedienet , auch während die¬
ser Zeit sich nicht nur redlich und treu verhalten ,
sonder » auch sich die nöthige Kenntnisse meiner
Handlung , im Raufen und Verkaufen völlig
eigen gemacht , beynebst über Einnahmen und
Ausgaben mir jederzeit gebührende richtige
Rechnung gemacht , so daß ich mit allen seinen
Verrichtungen allerdings zufrieden gewesen .

Nachdem er aber nach ausgestandener Lehre ,
sein Glück anderwartig zu suchen , Willens ist ,
auch mich um ein Zeugniß seines wohlverhal -
rens gebührend ersuchet ^ als habe ihm gegen¬
wärtiges Zeugniß ercheilen , und ihn jedermann ,
in dessen Dienste er in Zukunft zu treten suchen
rvird , in Rücksicht seiner «ntadelhaften Auffüh¬

rung
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rung , Treue , Fleiß und Fähigkeit , auf das Be¬
ste anempfehlen wollen . Dessen zu wahrer Ur-
kund, meine nachstehende gewöhnliche Fertigung .

Wien den 12 Jänner 1784 .
Emanuel N. N.

bürg . Handelsmann .
3»

Abschied eines Bedienten .

Ich Franz von N. N. , bekenne hiermit , daß der
Karl N. N. aus — — in Oesterreich gebürtig
bey mir ein Jahr lang als Bedienter gedienet ,
und sich wahrender Zeit , wie mir nicht anders
bewußt , ehrlich und getreu verhallen , so daß
ich alle Ursache gehabt , mit ihm zufrieden zu
seyn , auch ihn ungern aus meinen Diensten
entlassen habe Weil er aber sein Glück ander¬
wärts zu suchen gesinnt ist , und mich wegen sei¬
nes wohlverhaltens um seinen Abschied ge¬
bührend ersuchet , als habe ihm ein solches nicht
versagen , noch ihn an seinem Glück hindern
könne «, sondern vielmehr in alle Wege beför¬
derlich seyn wollen . Es gelanget daher an alle
hohe und niedere Standespersonen mein respek¬
tive ergebenstes und dienstfreunvliches Ansuchen ,
sich gedachten Karl N. N. , in Rücksicht seiner
habenden guten Eigenschaften bestermassen anem¬
pfohlen seyn zu lassen ; zu Urknnd dessen habe
ich meine eigene Handschrift und Pettschaftsser -
tigung hierunter gestellt .

N. den Z Jänner 1782 .
N. N.

4.



MottifiMionsscheLne -

4.
Abschied eines Runstverryanöten .

Vorzeiget dieses Namens Johann N. N. ist bey
mir ein Jahr und sechs Wochen als in
Kondition gestanden , und sich wahrend solches
Zeit also verhalten , wie es einen ehrliebenden
Kunstverwandten geziemet ; weshalb ich ihm ge¬
genwärtiges Attestat seines Wohlverhaltens hie -
mit ertheilen , und bey Jedermann nach Stan¬
desgebühr zu dessen Besten und weitem Fortkom¬
mens anempfehlen wollen .

Wien den - - —

N. N.

o . Mortifikationsscheine .
Man stellet solche alsdann seinen Schuldner »

aus , wenn er die Schuld bezahlt , der Gläubiger
aber dessen Schuldschein verlohren hat ; und erklä¬
ret ihn , wenn er sich finden würde , für null und
nichtig . Z. B.

l »
wetzen Verlorner Obligation .

Daß Herr N. N. bürgert . Goldschmidt allhier ,
mir Endesunterschriebenen , die auf ein Mi § o
<ie äaw Z. Juli 1/86 . schuldig gewesenen hun¬
dert fünfzig Gulden , samt dem verfallenen Zins ,
richtig bezahlet habe , wird hiemit von mir be¬
kannt , und derselbe deswegen gebührend quit¬
tier . Da aber die abgedacht von ihm ausgestell¬
te Obligation inzwischen verlohren gegangen
ist , so wird solche , wenn sie wieder gefunden
werden sollte , für todt , null und nichtig erklch:

rek.
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ret . Zu Urkund dessen , habe ich diesen Mortisis
karionSscheia durchgehend - eigenhändig ausge -
steacr , und mit meinem gewöhnlichen Pettschast
bekräftiget .

N. N. , den - —
N. N.

burgl . Goldarbeiter »
L.

wegen Verlornem Dokument »

Ich Endesunrerschricbener , bescheinige hiermit für

mich , und meine Erben auf das feyerlichste , daß
mir der Herr N. N. die ihm den iten May

1784 . geliehene eintausend Gulden Kapital ,
nebst den verfallenen Zinsen , heute richtig be¬

zahlt hat , und ich daher schuldig wäre , ihm die

damals au mich ausgestellte SchulLverschrsi «
düng einzuliefern .

Da dieselbe aber , ich weis nicht wie, mir ab¬

handen gekommen , und ich solche alles fleißigen
Nachsuchens ohngeachtet , nicht finden kann ; so

verpflichte ich mich hiedurch gegen den Herrn
Krebs , ihm diese seine erwähnte Schuldverschrei¬
bung , wenn sie sich über kurz , oder lang bey
mir finden sollte , unverweigerlich einzuhändigen .

Um inzwischen mehr bemcldreu Herrn Krebs

für allem künftigen Anspruch , wegen dieser sei¬
ner nunmehr abgetragenen Schuld von raufend
Gulden sicher zu stellen ; so erkläre ich mittelst
diesem Tilgungsscheine , die oft berührte Schuld¬
verschreibung , von dieser Stunde an als todt

und ohne alle Kraft und Wirkung , dergestalt ,
als wenn selbe niemals ausgestellt worden wäre ;

da -
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daher weder ich , noch meine Erben , noch etwa
die künftigen Besitzer besagter Schuldverschrei¬
bung , davon einen Gebrauch machen können ,
noch sollen .

Urkundlich dessen, habe ich diesen Tod - oder
Tilgungsschein eigenhändig ausgestellet .

N. N. , den

N. N.

v . Verzichtscheme .
Der Aufsatz , durch welchen bewiesen wird , daß

jemand zu eines andern Nutzen oder Gemächlich¬
keit etwas unternommen , oder unterlassen hak, und
wodurch der andere sich gegenseitig verpflichtet , daß
er aufsein Verlangen auch etwas thu », oder un¬
terlassen wolle , wird ein verzichtfchem ( Revers )
genannt . Diese Art Schriften sind sehr leicht ab¬
zufassen . Der Aussteller erzählt die ihm erzeigte
Gefälligkeit , von demjenigen , an den er den Ver¬
zichtschein abgiebt , und nennt ihy mit Namen und
Stand « Z« B. N. N. Nachbar hat mir ein Gna -
Lenscnster in seinem Garten zugestanden . Dann
führt er dasjenige an, wozu er sich auftjeden Fall ,
wenn der andere auch etwas von ihm verlangen
sollte , verpflichtet hat . Z. B» daß er selbigcS
«us allmaliges Begehren wieder wolle zumauern
lassen . Endlich unterschreibt er sich, setzt den Ort ,
den Tag , das Iahr an, und drückt sein pettfchaft
bey. Wäre aber die geleistete Gefälligkeit von
der Art , daß sie den andern nach der Zeit O Un¬
kosten versetzen könnte , sie sind aber darinn überein¬
gekommen , daß sie dieselben gemeinschaftlich krage »

O wol -
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wollen , so wird auch diese getroffene Einverstä ' nd-

nist in den Verzichtscheine genau , und deutlich ein¬

geschaltet . Hicrinnen muß man besonders in der

Wühl der Ausdrücke sorgfältig , und mit Bedacht

zu Werke gehen , damit nicht etwa Wörter gebraucht

werden , die schwankende Begriffe erwecken , und

daher verschiedener Deutung und Auslegung fä¬

hig sind. Z. B. N. N. Nachbar hat erlaubt , den

Dachstuhl deS anstoßenden Hauses auf seine Mauer

zu fetzen , wodurch sie geschwinder zu Grund gehen
wird . Beyde sind übereingekommen im Falle der

Ausbesserung die Unkosten gemeinschaftlich zu tragen .
i .

Verzichtschein wegen Ausbrechung zweier Gna -

- enfenster .
Ich Endesgefertigter bekenne hiemit , daß ich die

von Herrn Joseph N. N. meinem Nachbar mir

bewilligte Ausbrechung zweyer Gnadenscnster ,

vermöge »velcher ich in seinen Garten sehen kann,

als eine blosse nachbarliche Gefälligkeit ansehen
wolle . Ich mache mich daher verbindlich diese

Fenster auf -sein , oder seiner Erben Verlangen

wieder zpmaucrn zu lassen . N. N.

Wien , denHausinhabcr .

EbenfaM um einen Dachstuhl auf - es Nach¬
bars Mauer zu setzen .

Ich Endesgefertigter bekenne hiemit , daß mir Herr

N. N. Hwusinhaber neben mit , aus nachbar -

licNr Gefälligkeit gestattet hat , meinen Dach¬

stuhl ^zum Theil auf seine Mauer » setzen zu dürr .

sen , ich Mche mich daher aufsein Verlangen ,
ver -
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verbindlich , die Unkosten , falls die Mauer nach
der Zeit eine Ausbesserung nöthig hätte , mit
ihm , Herrn N. N. gemeinschaftlich zu tragen .
Wien den — N. N.

Hausinhaber .
Z.

Wesen Emüntwovtung einer Verlaffenschaft .
Ich Endesunterschriebener , als von weil . N. N.

meiner lieben Ehegattin sel« eingesetzter und
simplizirter erklärter Universalerbe , bekenne hier¬
mit , in Kraft gegenwärtigen Reverses , nach¬
dem durch die mir von einem hochlöbl . k. k. N.
Oe. Landrecht gerichtlich verordneten Herrn Ko-
Miffarien , die an erst ermeldeter meiner Ehe¬
gattin sel. Verlaffenschaft , angelegte
Sperr , zufolge Abhandlungsausschlag cks «rat«,
iZ Iuly 1785 wieder zu eröffnen , und mir
solche Verlaffenschaft , der Ordnung nach einzu -
antworten verwilliger worden ist , daß ich ge¬
dachte hochlöbl . Abhandlungsinstanz wegen Eins
antworkung dieser Verlaffenschaft in allen schad¬
los halten , auch dessentwegen bey diesem hoch¬
löbl . Uor-o jederzeit Red und Antwort geben wol¬
le ; zu dessen Urkund meine Fertigung . Geschehe «

Wien den — N. N.
4»

Auf zukünftige Erbschaft .
Demnach mein vielgeliebter Vater , Herr N. N.

von N. mich Eudesunterschriebene , seine leib¬
liche Tochter , nicht nur ehrlich ausgestattet , son¬
dern mir auch über dieses zooo fl. meinen Ehe¬
herrn zuzubringen , mitgegeben , nun aber in

O 2 Be -
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Betrachtung seiner übrigen annoch unerzogene «
Kindern , zugleich von mir begehrt , ich möchte
um alle Ungelegenheit nach seinem erfolgten To¬

desfall zu vermeiden , an seinen übrigen Kindern
und Erben , der väterlichen Vcrlassenschaft hal¬
ber , nichts verlangen : als habe ich solchem sei¬
nen billigen Begehren nachgelebt , und fernerer
Succession mich gänzlich begeben : weshalb ich
dann hiemit und in Kraft dieses mich, . meine
Erben und Erbnehmer , aller Ansprüche an ge¬
dachte , meines Herrn Vaters Erbschaft , wissent¬
lich und wohlbedächtig begebe , dergestalt ,
daß nach meines Herrn Vaters Tod , ( welchen
Gott noch lange erhalten wolle ) ich an dessen
hinterlassenen Vermögen , nicht das geringste wei¬
ter als Erbschaft soder » wolle » Urkundlich habe
ich diesen Verzichtschein , nebst den erbetenen

zween Herren Zeugen , eigenhändig unterschrie¬
ben und besiegelt » So geschehen

N. N. den —
N. N»

Johann N» N. Franz N. N.
k. k. Hofkriegsbuchhalter » Magistratsralh .

als Zeuge . als Zeuge .

L . Gewalt und Vollmachten .

i «
Für Herrn , A. L. wegen meiner Forderung von

2642 st» — an den ausgetretenen N.

Ich Unterschriebener , bevollmächtige Kraft dieses ,
den Herrn A. C. für mich und meine Erben ,
meine an den ausgetretenen Herrn N. N. zu¬

stellen
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stelle » habende Forderung pr. 2640 fl. aufwas
immer für eine Art einzutreiben , sich auf Ab¬
schlagszahlungen einzulassen , dafür zu quikiren ,
überhaupt alles vorzukehren , als ob ich in ei¬
gener Person gegenwärtig wäre . Ich ver¬
spreche auch meinen obgeuannten Herrn Bevoll¬
mächtigten dieserwegen gänzlich schadlos zu hal¬
len . Urkund dessen meine Fertigung . So ge¬
schehen

N. N. den - -
N. N.

s»
An einen Advokaten Schulden einzutreiben .

Ich Endesunterzeichneter ertheile hiemit für mich
und meine Erben dem wohledelgebohrnen und
hochgelehrte » Herrn N. 8b. F. v. O. auch Hos -
und Gerichtsadvokaten , volle Macht und Gewalt ,
die mir von Herrn 8b. 8b. vermöge Wechselbrief
«ts äaro 2Z Aug. 1/84 - schuldige 27>7>o q. sage
zwey tausend Gulden entweder in der Güte oder
gerichtlich einzutreiben , mündliche und schriftliche
Nothdurften zu verhandeln , alles Rechtliche nach
seiner Einsicht vorzukehren , nöthigen Falls eine »
Vergleich zu treffen , auch im Verhinderungs¬
fall einen andern Herrn Rechtsgelehrten statt
seiner zu bestellen , und das Geld zu beheben ,
und dafür zu quitiren . Ich mache mich zugleich
verbindlich , meinen Herrn Bevollmächtigten nr
allen diese Schuldeintreibung betreffenden Gele¬
genheiten schadlos zu halten .

N« 8b. den
N. N.

O z L»
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Gewalt und Vollmacht wegen einer Erbschaft .
Ich Endesbenannrer N. N. allhier , bekenne hie -

mir für mich und meine Erben , daß ich in der
Erbschaft , die mir durch das , den iz May d.
I . erfolgte Absterben meiner Schwester Kathari¬
na, weiland N. N. des hinterlassene Witt¬
we sel. Rechtens zugefallen , Herrn N. N. bey
der bevorstehenden Theilung in meiner Abwe¬
senheit zu meinem Auwald ernenne und bestelle ,
also und dergestalten , daß ich ihm volle Gewalt
einräume , in bemeldtrr Erbschaft in meinem
Namen zu handeln , zu schalten und zu walte »,
wie es die Beschaffenheit der Sache erfodert,und
er selbst für gut und dienlich halten wird . Ich
verspreche , alles von ihm Unternommene für ge¬
nehm zn halte ». Welches ich hiemit eigenhän¬
dig unterschreibe , und mit meinen Petkschast ver¬
siegle . So geschehen

N. N. den —-

N. N.
4.

Ebenfalls an einen Advokaten als Bestellten «
Gewalt und Vollmacht für den wohlgebohrnen und

hochgelehrten Herrn N. N. Ab/ . O. auch Hos -
und Gerichtsadvokatrn , vermöge welcher Dersel¬
be , für mich meine Erben und Nachkommen ,
alle meine gegenwärtigen und zukünftigen Rechts -
angelegenheiten bey was immer für einen Ge¬
richtsstände zu besorgen , mich behörig zu vertre¬
ten , alle sowohl mündliche als schriftliche Noth -
dürsten zu handeln , alles Rechtliche nach seiner

Ein -
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Einsicht vorzukehren , Vergleiche zu treffen , Gel¬

der zu beheben , dafür zu quilirrn , überhaupt
alles , als ob ich selbst gegenwärtig wäre , zu
unternehmen , volle Macht und Gewalt haben
solle. Welch alles ich nicht allein für genehm
halten werde , sondern auch abgedacht meinen

Herrn Bevollmächtigten nebst Ertheilung der

Besugaiß . einen andern Herrn Rechtssreund zu
substituiren , in alle Wege schadlos zu halten ,
verspreche . Urkund dessen meine Fertigung »
So geschehen

Wien den —
N. N.

Vergleich .
Eines Schuldners mit seinen Gläubigern .

Anheut zu Ende gesetzten Dato ist zwischen dem

Herrn N. N. bürgerlichen Kaufmann allhier an
Einem , dann seinen gesammten Herrn Gläubi¬

gern am andern Theil , nachfolgender Vergleich
errichtet und beschlossen worden .

Erstens . Verspricht Herr N. N. seinen Herrn
Gläubigern , von i Juny d. Jahrs alle Quar¬
tal ein hundert fünfzig Gulden zu bezahlen ,
und solang damit fortzufahren , bis selbe «»Ka¬

pital , Interessen und Expensen vollständig be¬

friedigt seyn werden .
Zweyten » . Verbindet er sich mit dieser quarta -

ligen Terminszahlung pr. 152 fl. alsogewiß und

richtig zuzuhalten , daß bey nicht Zuhalrung ei¬
nes oder des andern Termins die Herrn Gläu¬

biger keinen weiter » Termin mehr abzuwarten
O 4 schul -
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schuldig , sondern ein jeder seine habende For¬
derung auf einmal einzuklagen berechtigt seyn
solle.

Drittens . Hat erwähnte Abschlagszahlung zu
Handen des hicmit gemeinschaftlich erwählten
KreditornauSschußes Herrn N. N. zu beschehen ,
da hingegen wird dem Schuldner N. N. sein mit
der gerichtlichen Pfändung bereits afficirres Ver¬
mögen mit Vorbehalt , jedoch des den Pfän -
dungssührern hierauf gebührenden Psändüngs -
rechts , zum Gebrauch und Fortführung seiner
Handlung überlassen . Dieser Herr Kreditorn -
ausschuß hak.

Viertens . Von erwähnten Terminszahlungen , vor¬
züglich jene Gläubiger abzufertigen , welche auf
des N. R. Vermögen die Pfändung geführet
haben , die nach Ordnung der Zeit ihrer geführ¬
ten Pfändung , in die Zahlung einrücken .

Fünftens . Sollen nach hindanbezahltcn Pfan -
dungsgläubigern , benanntlich des Herrn N. N.
die übrigen Herren Gläubiger , ohne Unterschied
in die Zahlung einrücken , und die Terminszah -
lungen unter sie nach Maasi ihrer Forderung
vertheilet werden . Zu Urkund dessen , habe »
sich allerseits Jnkerressirren unterschrieben , und
ist gegenwärtiges Vergleichsinstrument vorläu¬
fig -rci Eif - cMir »« einzulegen » So geschehen

Wien den —-

^ N. N.
6 . Taufscheine .

Der Name zeigt schon, was sie sind. Folgen¬
des muß nothwendig darin » enthalten seyn : i ) Der

Vor -
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Vor - und Zuname des Getauften . 2) dessen Eltern ,
Z) der Ort , wo, und von wem er gekauft worden ,
4) Die Pathen , welche dabey gewesen , - ) Fahr
und Tag , wenn er ist getaufet worden , 6) es wird
bemerket , daß dieses Zeugniß mit dem Kirchenbuche
übereinstimme , und darausgenommen sey, 7) der
Pfarrer des Ortes unterschreibt und besiegelt es»

i .
Taufschein in Betref eines An üben .

Ich Endesunterschriebener , allhier verordneter
Pfarrer der Gemeine zu N. , Urkunde und be¬
zeuge hiermit , daß der allhier ,
von dem hiesigen Bauer Martin Rothknops , und
dessen Ehewirthin Eva , geb. Stritzelinn , erzeug¬
te Sohn , in Beyseyn der hierzu erbettelten
Taufzeugen , nemlich des hiesigen Gärtners ,
Christoph Mäusel , Andreas Faulsisch , Bauern in
Pekersdorf , und der Elisabeth Nebelin , Inn -
wohnerin allhier , von mir die heilige Taufe in der
hiesigen Kirche empfangen , und darinnen die
Namen , George Gabriel erhalten habe , wel¬
ches ich hiedurch , zumalen solches mit dem hie¬
sigen Taufbuchs völlig übereinstimmet , auf Ver¬
langen und zur Steuer der Wahrheit habe be¬
zeugen sollen . So geschehen

R. N. den N.
Kopulatwns -- oder Trauscheine .

Man hat zweycrlcy Gattungen von Trauscheinen ;
denn entweder wird bescheinigt , daß Brautleute
außer der Pfarre können getrauet werden , oder es
wird bezeugt , daß die Trauung wirklich geschehen
sey. Im erste » Falle muß in dem Trauschein

O 5 r )
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, ) Der Tauf - und Zuname , wie auch der Stand
des Bräutigams und der Braut ausgedrückt wer¬
den, mau nennet auch wohl deren Eltern , besonders
die Däter « 2) Es ist zu bezeugen , wo und wann
sie vorschriftmäßig aufgeboten worden , und daß sich
hierauf keine Hinderniß gezeigt habe . z ) Es ist
anzumerken , es sey der Pfarrer zufrieden ; daß ein
anderer Geistlicher außer seiner Pfarre die Trau¬

ung verrichte . 4) Es ist auch gewöhnlich zu be¬

scheinigen , daß die Pfarrgebühren gehörig entrich¬
tet worden sind. A) Der Pfarrer , dem die Trau¬

ung zukömmt , unterschreibt,und besiegelt dasZengniß .
Hier ist ein Beyspiel von dieser Gattung Trauscheine .

i .
Ropulatioirsschem , daß öle Brautleute außer

- er pfarr können kopulirt werden .
Ich Endes Unterschriebener bezeuge , daß der viel

ehr - und achtbare Meister N. N. bürgl . Schuh¬
macher allhier , mit der viel ehr - und rügend. «
gelobten Jungfrau Anna N» N. , weil . Hanns
N. N. , gewesenen Bürgers und Schneiders all¬
hier , hinterlassenen eheleiblichen Tochter , in hiesi¬
ger Pfarrkirche zu drey verschiedenenmale », «rein¬
lich den /ten , Zten , und yten Sonntage nach
Pfingsten aufgebothen worden seye, dabey sich kei¬
ne kanonische Hindernisse veroffrnbaret haben ,
imgleichen , daß dieses Brautpaar mir die aus¬
gesetzten Pfarrgebühren entrichtet , und ich voll¬
kommen zufrieden sey, daß sie außer meiner Psarr
ehelich zusammen gegeben werden können . Zu
Arkund dessen habe ich gegenwärtigen Schein auf
geziemendes Ansuchen ausgestellet .

N, N, den — N» N. Pfarrer hieselbst .
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Anmerkung .
Dergleichen Zeugnisse werde » auch dem Bräuti¬

gam von seinem Pfarrer ertheilet , der Pfarrer der
Braut , dem das Trauen zukommt , wird dadurch
versichert , daß das Aufgebot auch in der Pfarrkir¬
che des Bräutigams geschehen . Man läßt in die¬
sem Falle weg, daß der Pfarrer zufrieden sey , w en »
der Pfarrer der Braut die Trauung verrichtet . Wenn
äi/pen/attone - über das Aufbieten erhalten worden
sind , ist auch dieser Umstand anzumerken .

Ist die Trauung wirklich geschehen , so ist beym
Versaßen des Trauscheines folgendes zu beobachten .

l ) Man bemerket den Tauf und Zunamen , in -

gleichen den Stand der Getrauten und deren El¬
tern . 2) den Ort , Tag , und das Jahr , wenn die

Trauung geschehen , den Pfarrer , der solche ver¬
richtet , und die Zeugen , welche zugegen gewesen
sind . z ) Werden dergleichen Zeugnisse lange nach
der Trauung ausgefertiget , so ist auch gebräuch¬
lich , sich auf die Trauungsmatrikul , das ist : auf
dasjenige Buch zu beziehen , in welches die Getrau¬
ten sind eingeschrieben worden . 4) Der Pfarrer ,
welcher zu der Zeit im Amte ist, da der Trauschein
gesodert wird ; wenn er auch die Trauung nicht Ver¬
richtet hak, unterschreibt und besiegelt das Zeugniß »

2.
Trauschein , daß die Brautleute wirklich sind

zusammen gegeben worden »
Zufolge der Trauungsmatrikul meiner Pfarr , Fo! »

zc>. , ist der ehrsame Johann N. N. , des chr -
Amen Paul N. N. , gewesenen Thorstehers all¬
iier , ehelich erzeugter Sohn , mit Jungfrau Hed -

wiK
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wig N. N« des ehrsamen Friedrich N. N. bür¬
gerlichen Seifensieders dieser Stadt , eheleibli -
chen Tochter , am yken Oktober 1736 . im Bey¬
seyn Meister Friedrich N. N. , Bürgers und
Fleischers , und Meister Franz N. N. , Leinwe¬
bers ailhier , in hiesiger Pfarrkirche , von dem nun
seligen Pfarrern N. N. , nach christkatholischem
Gebrauche ehelich zusammen gegeben worden .
Auf Ersuchen habe ich dieß zu bezeugen nicht
ermangeln wollen . N. N.

R. N. , den Pfarrer daselbst .

I . Todtenscheme .

Dieses sind schriftliche Zeugnisse , welche auf
Verlangen von Pfarrer aus den Bezrabuißregistern
darüber ausgestellet werden , daß jemand wirklich
mit Tode abgegangen sey. Sie enthalten .

i ) Die Vor - und Zunamen des Verstorbenen ,
ßmgleichen woher er gebürtig , wessen Standes und
wW- er Profeßion er gewesen . 2) Welchen Tag ,
und welches Jahr er gestorben , z) Wo er begra¬
ben sey, und ist dergleichen im Kirchenbuche ver¬
merket , oder sonst bekannt . 4) Die Unterschrift ,
und das Siegel des Pfarrers , welcher diesen Schein
ausgestellet , wird beygefüget .

i .
Todtenschein über eine Mannsperson .

Ach Endesunterschriebener , allhier verordneter Pfar¬
rer der Gemeine zu N. N. , Urkunde und be-
bekenne hiemit , daß Hanns Michel N. N. , von
Lumpenau i » Schlesien gebürtig , seiner Profe¬
ßion ei » Sichelmacher , und in dem hieher einge -

psarr -
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psarrten Dorfe N. N. seßhaft , und unverheurathet ,
den i . April 1781 , im z6ten Jahr seines Al¬
ters daselbst verstorben , und den Atm eMck»
Alm/ , auf hiesiegen Kirchhof zur Erde ist bestat¬
tet worden , welches ick) auf Verlangen und zu
Steuer der Wahrheit hiedurch zu bezeugen nicht
entstehen wollen , zumal solches mit hiesiegem
Kirchenbuche völlig übereinstimmt . Zu Urkund

dessen habe ich diesen Todtenschein eigenhändig
unterschrieben , und mit meinen gewöhnlichen
Siege ! bekräftiget .

So geschehen N. N. den — N. N«
Pfarrer zu N. N.

Viertes Kapitel .

Anweisungen , Wechsel - Mauth - Fracht -
Lvßiassungs - Lehr - Kundschaften

und Steckbriefe .

Anweisungen oderAMnationen .

Dieß sind diejenigen Aufsätze , in welchen der
Schuldner dem Gläubiger einen andern anweiset .
— Bekömmt der Gläubiger von diesem dritten
nichts , so bleibt der vorige Schuldner ihm dan -
noch verbunden ; denn Anweisung ist keine Be¬
zahlung ,

r .
Anweisung an einen Raufmann .

Herr Johann Gottlieb N. N. in Wien , beliebe »
an Herrn N. N. in Nürnberg oder dessen Or -

— dre
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Lre ( sage fünf hundert Gulden ) in Wie -
nercurrent auszuzahlen , und mir a Conto zu
stellen . Es ist mir ohne weitem Bericht genehm .

Prag » den — —
N. N.

s . .
Anweisung an einen Gläubiger .

Da ich Unterschriebener , meinem Schuhmacher für
ein paar Stiefel sechs Gulden schuldig bin, , so
habe denselben zur Beschleunigung der Zahlung
an den Herrn Schwager anweisen , und Sie bit¬

ten wollen , ihm Vorweiset », diese gedachte sechs
Gulden einzuhändigen , und solche mir aus Rech¬

nung zu setzen.
R. N. , den

N. N.

Ebenfalls wegen fünf Stuck Tücher .
Euer Edel belieben dem Vorzeiger dieses die von

mir erkaufte fünf Stücke holländischer Tücher m

zweyen mit lC. I . 2. L. L. bemerkten Packen

verabfolgen zu lassen . Ich begnehmige es hiemit .

Grün , den — —
N. R,

L. Von Wechselbriefen ,
i .

( Beschreibung des Wechsels überhaupt . )
Ein Wechsel ist ein Handel oder verkehrung

des Geldes , oder Geldwertes , um dasselbe in

gewisser Zeit an einem andern Orte in gedun¬

genem Werth wiederum zu empfangen . Die
wesent -
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wesentlichen Bestandtheile eines Wechselbtiefes sind
daher , der Tag und das Iahr , wenn er ausge¬
stellt , der Namen desjenigen , von welchem , und
an Den er ausgestellet worden , die Ordre , die Va¬
luta , der Ort der Ausstellung , die Verheißung ,
die richtige Bezahlung , und die Unterwerfung im
Ermanglungsfalle an das Wechselgericht . Derje¬
nige , welcher den Wechsel erhalt , und dafür den
Werth bezahlt , wird der Innhaber des Wechsels ,
Jener , welcher den Wechsel ausstellet , der IraMm ,
und derjenige , welcher z. B. in London die Zahlung
zu leisten verspricht , der oder der ^cceF «
taue genennet .

Wenn unter dem Namen eines Wechsels ein
Schuldbrief ausgefertigt , und die Behebung des
Geldes hier , oder an irgend einem andern Ort ver¬
sichert wird , so legt man einer solchen Handlung
den Namen eines ohnförmlichenwechselgeschaf -
tes bey, denn in so einem Falle sind nur zwo Haupt¬
personen , der Gläubiger und Schuldner unentbehrlich .

Man sieht daher beyde Gattungen der Wechsel
als eine Waare an , die von ihrem Eigenthümer
nach Gefallen verhandelt werden kann. Man nennt
so eine Handlung ein 6Lw , OSon , oder lnäüAmenr .

H.
( Von den wesentlichen Stücken eines förmlichen

Wechselbriefes . )
Der Wechselbrief ist eine schriftliche kurzgefaßte

Aerbindniß , vermöge welcher der Ausgeber des
Wechselbriefes , das auf einem Orte empfangene
Geld dem Innhaber des Wechselbriefes auf einem
andern Ort in dem Werthe nach bedungenen Wech -

sellauf
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ssllauf wieder zu verschaffen , und bezahlen zu las¬
sen schuldig ist. , Auf allerhöchsten Befehl sind
folgende Eigenschaften zu einem förmlichen Wech¬
selbrief festgesetzt worden .

1) Muß in einem förmlichen Wechselbrief , der
Ort , an dem selber ausgestellt wurde , mit der Be¬
nennung des Tages , Monates und Jahres an¬
gegeben werden . Dieses ist aus diesem Grunde
Nothwendig , da Wechsler an verschiedenen Orten
Handlung fähren , damit der Lezohene wisse, ob
er mit dem , z. B. in Paris befindlichem Hand¬
lungshause im Briefwechsel stehe ; oder ob ihm die
Vergütung Vortheile verschaffe , weil die Verfall -
zeit vieler Wechselbriefe von dem Ausstellungstag
berechnet wird .

2) Muß der Verfalltag des wechfelbriefes ,
das ist : die Bestimmung der Zeit , in welcher der
Wechsel zu bezahlen ist , angegeben werden . Die¬
ses pflegt auf folgende Art zu geschehen . Die
Verfallzeit wird angedeutet : I . Auf eine gewisse
Zeit nach Vam der Ausstellung des Wechsels . 2.
Auf einen bestimmten Tag , als den 12 May , meäia
oder rllrimo Mnrr . Z. /! u/o halb u/o, odcrUoMa
u/o , wovon die erste Benennung einen t4tägigen ,
die zwore einen 7tagigen , und die dritte einen
LZtägigen Zeitraum von dem Tage der erfolgten
Annahme des Wechsels bezeichnet . 4ma^ >racere ,
a Distcr, welche , sobald selbe dem Bezohenen ge¬
zeigt worden , schon zahlbar sind. A. Auf zwey drey
oder fünf Tage , daß selbe nicht halb u/o ausmachen .

z ) Muß in dem Wechselbrief der Name des
Inhabers oder dessen Ordre ausgefertigt seyn, wo¬

durch
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durch der Nachricht erhält , wenn selber
die Zahlung zu leisten habe ; oder auch sicher lei¬
sten könne. Wenn ein Wechselbrief an eine gewisse
Person zahlbar ausgestellet ist , so kann selber ohne
besonderer Vollmache keinen andern Menschen als
dieser Person bezahlet werden . Die mit diesem
Geschäfte verknüpfte Unbequemlichkeit , gab Anlaß ,
das Wort Ordre zu erfinden , welches für den Über¬
bringer eine Vollmacht ist, die Gelder zu beheben »

4) Sind die Summen und Geldsorten rich¬
tig zu benennen , z. B. hundert Reichsthalcr , Du¬
katen , Livres , Pfund u. s. w. damit der Bezo -
hene wisse, was für eine Summe , und welche Münz -
soree zu bezahlen sey.

Z) Darf die Unterschrift dessen , welcher den
Wechsel ausgestellt hat , nicht vergesse » werden ,
damit der Bezohene einsehe , ob er auf die erfor¬
derliche Vergütung sicher rechnen könne. Man
pflegt auch öfters das Pettschaft unter zu drücken,
allein dieses scheint nicht unumgänglich nöthig zu
seyn , weil nicht das Pettschaft , sondern die eigen¬
händige Unterschrift den Wechsel gültig macht .

6) Ist die Aufschrift an denjenigen zu ma¬
chen , welcher den Wechsel zu bezahlen hat .
Dadurch wird den Inuhaber zu wissen gemacht ,
an wem selber die Zahlung zu fodern habe .

7) Ukuß der Ort , wo die Bezahlung gelei¬
stet werden soll , bezeichnet werden , der nicht
selten von dem Wohnort des Bezohenen weit ent¬
fernt ist.

8) Muss ausdrücklich gesagt werden , ob ein
Wechselbrief Lola, tertra fep .

P Der
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Der Empfang des Werthes , welchen der Aus¬

steller des Wechsels erhalten hat , kann zwar in

dem Wechselbrief ausgedrücket werden , allein dieses

ist zur Wesenheit eines Wechsclbriefes nicht nöthig ,
weil der /lccesttant , auch wenn der Aussteller den

Werth nicht empfangen hätte , zu zahlen ver¬

bunden ist .
m .

Von den Personen , welche ein förmliches wech -
felgeschaft zu schließen fähig sind .

§. 1. Diejenigen , welchen nach den gemeinen
Rechten gestattet ist , mit Anderen Bündnisse ein¬

zugehen , sind auch berechtiget ein Wechselgeschäft

zu schließen ; das heißt : sie sind fähig förmliche
Wechselbricfe auszustellen , zu erkaufen , zu accep -
tiren oder giriren , und dieses ohne Unterschied
deS Standes , des Geschle6 ) tes , und der Würde ,
ein solcher Kontrahent ist daher an die Wechsel¬
ordnung gebunden , und steht unter dem Wechsel -

gerichte .
§. 2. Davon sind aber einige Gattungen der

Personen ausgenommen , welche , wenn sich selbe

auch einem Wechselgefchafk unterziehen , dennoch
der Wechselgerichtsbarkeit nicht unterworfen sind.

In diese Reihe gehören : die Geistlichen , die in

wirklichen Diensten stehende Militarpersonen ,
die Glieder der k. k. Leibgarden , und das der

Jurisdiktion des kaiserl . Reichshofraths unter¬

gebene personale .
§. Z. Von den Minderjährigen , das ist, von

solchen Personen , welche das 24 . Jahr noch nicht

erfüllet haben , ist in dem wechselpatent nichts
ent -
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entscheidendes von den gemeinen Gesetzen verordnet ,
außer daß im Falle einem - Minderjährigen eine ei¬
gene öffentliche Handlung , oder Wechselgeschaft zu
führen , oder in eine fremde Handlung beyzutreten ,
von seiner vorgesetzten Obrigkeit bewilliget wird ,
daß derselbe für großjährig zu halten sey, und aus
diesem Grunde von der den Minderjährigen ver¬
günstigten Wohlthat irr aus¬
geschlossen seyn soll.

§. 4. Auf gleiche Art sind die volljährigen
Weibspersonen , sie mögen ledig oder verheuratyet
seyn , eine eigene Handlung zu führen , oder einen
Antheil an einer Fremden zu nehmen fähig . In
diesem Falle kommen die dem weiblichen Geschlech¬
te in Handlungssachen verliehene Rechtswohlthate »
nicht zu statten .

IV .
Von den pflichten des Ausstellers eines wech -

selbriefes »
ß. i . Außer den allgemeinen Gesetzen der Kon¬

trakte sind die Hauptpersonen eines Wechselgeschaf -
les noch zu einigen besonderen Pflichten verbunden .

§. 2. Jene Personen , die fähig sind eine »
Wechsel auszustellen , zu kaufen , zu acceptiren oder
ginren , sind bereits im vorgehenden genannt wor¬
den , nur ist noch zu merken , daß im Fall jemand
hieven eine öffentliche Handlung ausübet : derselbe
dem Wechselgericht seine krr - ma anzuzeigen , seine
etwa habende Verbundene namhaft zn machen, den
Societätskontrakt einzulegen habe . Wenn die kue-
m« Jemanden anvertrauet ist , so soll hievvn die
Anzeige bey den Merkantilprotokol vorgemerkt

P L wer -
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werden . Im Falle der Verewigung aber , Mußen

die Ehepakten zur Genehmhaltung dem Wechselge -

richt überreicht werden .

§. z. Diese Verordnungen sind zur Aufrecht¬

haltung des öffentlichen Kredits ganz unentbehr¬

lich, die Einlcgung der ist nothwendig , um in

vorkommenden Fällen die etwa streitige Fertigung

ermessen zu können , die Bekanntmachung der Ver¬

bundenen wird darum verlangt , weil sie den Hand -

lnngSkreditvren in zu hasten schuldig sind »

Dann sind die Vollmachten durch öffentliche Zeu¬

gen zu erweisen , die Ehepakten aber durch das

Wechselgericht zu mäßigen , und im nöthigen Falle

die Ehegattinnen ihre Sicherheit außer dem Hand¬

lungsfond zu suchen , zu verweisen .

§. 4. Der Aussteller eines förmlichen Wech¬

selbrieses ist verbunden , den Abschluß eines Wech -

selgcschäftes auf der öffentlichen Börse zu machen ,
oder wenigstens allda vormerken zu lassen, wodurch
das Geschäft als geschlossen angesehen , der Wech¬

selbrief beständiger , und der Werth davor bezahlet ,
oder angewiesen wird .

§. 5. Da der Inhaber eines Wechselbrieses
die Zahlung an irgend einen fremden Ort zu su¬
chen hat , so ist der Aussteller schuldig die Summe

auf Jemand zuziehen , welches in dem Zahlungs¬
ort ansäßig ist , oder wenigstens einen

anführen kann , im Abgänge dessen , fällt die Last

aus den TVchsäme », der alle verursachte Kosten zu
vergüten gehalten ist.

§. 6. Sollte aber der aus einen fremden Ort

zahlbar ausgefertigte Wechsel nicht acceptirt , oder
bey
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bey Verfallzeit nicht berichtiget werden , in diesem
Falle hat der dem Inhaber des Wechsel -
briefes binnen 24 Stunden sein Kapital , sammt
dem bedungenen 4§ro , das ist mit dem Vor¬

theile , den sich der Wechsler für seine Mühe be¬

dungen mit I ' rovrffon und Ersetzung aller Kosten
abzureichen . Im Falle sich aber noch Hoffnung
zur 4cceMtron fände , so ist er ihm Sicherstellung
schuldig .

tz. Auf Handelsplätzen ist noch eine andere
Art üblich , den Ersatz von dem zu er¬
halten . Z. B. ein Kaufmann von Wien traffiret
an einen Freund in London , der Wechsel würde
aber allda nicht acccpliri , der Jnnhaber zu London

hätte aber Gelegenheit eine Trarra nach Wien ab¬

zugeben , dieser berechnet also sein Kapital sammt
Interesse , Agioprovision und Unkosten, und traffiret
an den Wienerkausmann . Diese Art die Zahlung zu
erhalten , wird ein Nückwcchse! genannt .

V.
Von den pflichten - es Inhabers eines förmli¬

chen Wechselbriefes .
§. l . Der Inhaber eines allhicr zahlbar ge¬

stellten Wechsels ist verbunden , denselben alsobald
nach dessen Empfang dem Bczohenen zur /!ccej>-
taticm zuzustellen , im Abgänge der 4ceeMriüw
protestiren zulassen , und ihn sammt dem krate/l
an den Aussteller zurück zu senden .

§. 2. Im Falle von dem Bczohenen doch noch

zur 4ccej>tation Hoffnung gemacht würde , so hängt
es blos von dem Willen des Innhabers ab , den

Wechselbries sammtzurückzusenden , oder aber

P Z den
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den protk/r allein an seinen Mann zu überwachen¬
den Wechselbrief aber bis künftigen ordinär ! Post¬
tag aufzubehalten . Sollte sich das lezte ereignen ,
so muß die Accejrtation wenigstens 6 Stunden vor
Abgang der Post , und zwar mir Zurückdalirung aus
den ersten k7-ce/ -ntation >stag geschehen , auch die
iprots/ikosten von dem Accej - tamen ersetzt werden .

§. g. Alle auf andere Oerter hier ausgefertigte
Wechselbriefe , wenn selbe a «/o halb , oder äaMo
rr/o , a , oder gewisse Täge Nachsicht lauten ,
müßen a -trrttura durch die erste Post sortgesendet ,
und zur Accê tarron / )r-e/entrret werden . Diejeni¬
gen aber , welche auf eine festgesetzte Zeit nach äaw
lauten , können mit der t ^- e/ematto » bis auf den
Verfalltag verschoben werden .

§. 4. Der Innhaber eines Wechselbrieses ist
schuldig zur Verfallzeit daS Geld von dem 4c«-z>-
ramen abholen zu lassen , und die Verfallzeit nicht
zu überschreiten ; denn im widrigen Falle bleibt
demselben aller hieraus erwachsender Schaden al¬
lein zur Last.

§. A. Erfolget von dem Aeee ^tameu die Zahlung
nicht , also muß von dem Innhaber prvtestirt wer¬
den / denn im widrigen Falle würde der Regreß
gegen die Orrame » und Vrchssanre « erlöschen , und
einzig bey dem 4cce/ >mmen zu suchen seyn.

§. 6. Aus dem Vorhergehenden erhellet also ,
daß dem Innhaber des Wechsels der 4ccej,mm ,
' l r - ' FE , und alle vorhergehende ( Hamen bis zur
erfolgenden Zahlung verbunden seyen , doch ist der
Innhaber schuldig , bey vorfallendem sich ge¬
nau an die Ordnung zu halten , und ohne ausdrück¬

lichen
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lichen Befehl sie nicht zn überschreiten , aus dieser
Ursache muß bey nicht erfolgter Zahlung der ?rs - e/

samink dem Wechselbricf au den unmittelbar vorher¬

gehenden - Lr-eaiiten übersandt , und im Falle auch
von diesem die Zahlung innerhalb 24 Stunden nicht

erfolgte , von dem darauf kommenden , bis zum
gesvdert werden . Zwar sind dem Inn -

Haber des Wechsels der ulcc - ^tam, Trassant , und
alle 6r >anten zu haften verbunden , allein nur in der

festgesetzten Ordnung .

VI .

( von den pflichten des Bezohenen , oder ^cce ^-
tame » eines förmlichen lVechselbriefes . )

§. i . Die erste und vorzüglichste Pflicht des

^ creMMen ist, daß die ulccsxtatton gcsatzmaßig vor¬

genommen werde . Nur die schriftliche ist gültig ,
wenn nemlich der seinen Vornamen oder

wenigstens den ersten Buchstaben desselben, sammt
dem Zuname bey den Wechselbriefen , welche von

der Zeit der ^ceo/natron zu lausen anfangen , das

Datum der - lcce ^aticm unterzeichnet .
§. 2. Im Falle von einem Fremden auf einen

hiesigen Kaufmann gezohen , die Zahlung aber an
einem dritten Orte zu leisten , oder auf einen aus¬

wärtigen gezohen , die Zahlung aber hier zu leisten
wäre , so ist der Innhaber des Wechsels bey dieser
Gelegenheit gehalten , eine (lof-ie zur 4cĉ itatiü ! r

zu übersenden . Die Pflichten des Bezohenen bey

so einem Ereignisse sind daher : Er ist schuldig die

4-?cej,raticm auf den Tag des überschriebenen ^' i/h

zu stellen , den Wechselbrief mit der ersten Post an

P 4 den
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den Jnnhaber zu schicken, und darin » die Zahler
zu nennen .

§. z. Nach geendigter - IccsMrio » hat der 4- -

re^tclnr dem Jnnhaber des Wechselbriefes in/oiiäum
zu hasten . Daher ist er bey Verfallzeit ohne alle
Einwendung die Zahlung zu leisten schuldig .

§. 4. Nach dem Verfalltage darf der Jnnhaber
des Wechsels nicht also gleich wieder den Accez-tan-.
ren zur Voilführung der Klage schreiten , sondern
es sind dem Bezohenen durch die Gesetze noch eini¬
ge Tage , welche Respekt - oder Diflretronstage ge¬
nannt werden , zugestanden , daher ist der Jnnha -
her des Wechsels diese Tage abzuwarten , gehalten .

§. z. Die Respekttage sind alle » Gattungen
der Wechselbriefe zugestanden , und fange » nach
dem Verfalltag dergestalt an, daß denjenigen Wech-
felbriefcn , weiche auf bedungene Tage , Wochen
oder Monate , als 14 Tage , 4 Wochen , 2 Mona¬
te nach v- rts zahlbar geftellet sind , noch drey Re¬
spekttage mit Einbcgrif der Sonn und - Festtage zu
statte » kommen. Am Zten Respekttag aber , oder
wenn derselbe auf einen Sonn - oder Feyertag fiele,
den folgende » Werktag bis Abends Z Uhr bezahlet
werden muß.

§. 6. Der 4cce ^tanr ist schuldig die Wechsel -
zahlung in Münzsorren zu leisten , welche nach den
Gesetzen als koursmaßig erklärt sind , mit Ausnah¬
me der Groschen , und geringeren Münzen , welche
Gattungen von Münze der Jnnhaber eines Wech -
felbriefes anzunehmen , nicht verbunden ist , weil
diese Münzsorten nicht zur Zahlung , sondern zur
Ausgleichung eingeführet sind. Ist aber in den

Wech-
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Wechselbriefe eine gewisse Gattung des Geldes be¬
dungen , so muß es in der bedungenen Münze ge¬
liefert werden .

tz. 7. Da es dem Bezieher gleich viel ist , ob
selber bey dem ^cce/aa »t «k oder jemand andern in
dem Beziehungsort wohnenden die Zahlung erhalt ,
so ist dem Accejacmten erlaubt , im Falle derselbe
bey einem dritten baares Geld zu erheben hätte ,
den Im' . haber des Wechselbriefes , wenn selber ei »
Handelsmann ist , dahin anzuweisen , doch ist die¬
ses also zu verstehen , daß , wenn die Respekttage
Nicht verflossen sind, die Bezahlung binnen 24 Stun¬
de » nach erhaltener Mt§irarion , wenn die Respekt -
zeit schon verflossen , die Zahlung alsogleich von dem
Acce^tanten erfolgen müße .

§. 8. In Ansehung der Jahrmärkte ist verord¬
net , daß , wenn der Jahrmarkt 4 Wochen dauert ,
der Bezohene nicht eher, als den achte » Tag , wenn
aber derselbe eine kürzere Zeit dauert , nicht eher
als den 4ten Tag der eintretend » Iahrmarktswoche
zu acce^rrven schuldig sey.

In unseren Zeiten stellen auch andere Leute , als
Handelnde , für baar yeliehenes Geld , oder aus -
Mboryte Waaren Wechselbriefe aus , diese werden
zum Unterschiede rrokne , oder auf den Aussteller
selbst lautende Schuldbriefe genannt . Diese Wech¬
selbriefe , die eigentlich Schuldverschreibungen sind,
unterscheiden sich von den sogenannten Obligatio¬
nen , durch ihre Form und Schreibart , auch durch
die schleunigere verfahrungsart , die im Falle der
Nichtbezahlung wider den Aussteller vorgenommen
wird .
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Diese Art von Aufsätzen , nemlich der förmlichen
Wechselbrieft , die sehr alt sind , hat eine eigene ,
ihr allein zukommende Schreibart , bey der sich oh¬
ne Nachtheil nichts abändern laßt , weil die mai¬
schen Ausdrücke in ganz Deutschland das ' Bürger -
recht erhallen haben .

1.
Ein unbestimmter wechfelbrief .

A-vr/o ( oder l4 Tage Nachsicht ) zahle ich au. f die¬
sen meinen So/a - Wechsel die Summe von drey -
hnndert Thalern , schreibe zoo Thaler sächsisch
Kourant , und nehme Gott zu Hülfe an mich
selbst , wo ich mich immer befinden werde .

Gottfried N. N»
2.

Ein - rrm- r wechfelbrief .
4 u/o belieben Euer Wohledelgcbohrn gegen diesen

meinen Fnrma Wechselbries an die O' -ärs Herrn
Johann N« N. ( oder an Herrn Johann N. N. )
sechs tausend Gulden zu bezahlen . laut
4ur/ö von demselben richtig empfangen , womit

4c! ro
knma in Augsburg

Anton N. N.

Z.
wo fleh zwey oder mehrere Personen un¬

terschreiben .
Bautzcn , den —

2Ooo Rrth . Kourant .
Gegen diesen unsern Zola - Wechfelbrief zahlen wir

Endesmtterschriebene einer für beyde und beyde
( oder wenn mehr als zwo Personen sind , einer

für
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für alle und alle für einen, ) und also in /o/i «! »
an Herrn N. N. zu N. N. währender Leipziger
Ostcrmeffc k. I . zweytausend Reichsthaler , schrei¬
be 2Ooc> Rrth . Kurant , den Werth haben wir
baar und richtig empfangen , verzinsen diese
Summe bis dahin mit sechs von Hundert jähr¬
lichen Interessen , unterwerfen uns der Strenge
des Wechselrechts , und leisten zur bestimmten
Zeit richtige Bezahlung .

An uns selbst aller Orten , wo wir uns befin¬
den werden .

N. N. N. N.
N. N. N. N.

4-
Ein /ecunckr Wechselbrief .

Augsburg .
Herrn

Herrn N. N.
Mayn ; den 20 Ianer 1765 pr . fl . loooCorrent .
4 n/o bezahlen E. E. gegen diesen /scumia , Wech¬

selbrief ( krrmcr nicht seyende ) an Ordre Herrn
N. N. die Summa von tausend Gulden Lvrrent
pp. Kassa den Werth empfangen . Stellen sol¬
che a (, ' omo laut 4ur/o a üm

N. N.
Herrn Herrn N. N.

Lecunä » Wien . Wien krrma. zur Accsf-tro » bey
Herrn N. b ( ?om̂ a§.

5»
Ein bestimmter Wechsel .

Gegen diesen meinen - Wechsel , ( oder krim «
Wechsel , /c «ttäcr unbezahlt ) zahle ich an Herm

Da -
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Daniel N. N. oder dessen Ordre die Summe
von 802 Thaler , sage acht hundert Thaler ,
binnen einen Jahr » äaw , wird seyn den —
— - — — k. I . habe baar und richtig
erhalten , leiste zur Verfallzeit richtige Zahlung
»ach Wechselrecht , und nehme Gott zu Hülfe .

Hamburg den

An mich zur Verfallzeit . Johann N. N.

6.
Ein gewöhnlicher Wechselbrief .

Wien den lo April 1782 . 1000 fi . Lorrent
t?crs/cr.

^ äato drey Monate zahle ich gegen diesen meinen
Lots - Wechselkurs 1200 fl. sage tausend Gulden
an Herrn N. N. oder dessen Ordre , die Valuta
habe im Baaren ( oder in Waaren ) empfangen ,
leiste zur Verfallzeit richtige Zahlung , ( dann setzt
man die bedungenen Interessen an, ) im Er¬
manglungsfalle unterwerfe einem k. k. N. O.
Merkantil - und Wechselgericht .

Lol » an mich selbst .
N. N.

Mautbriefe .

Hievon müßen allzeit zwey gleichlautende Exem¬
plar geschrieben , nnd alles genau angezeigt werden ,
was sich in dem Verschlag , Schachtel rc. befindet .

i .
Uiber eine Rüste und Schachtel

Sende durch den Postwagen an die Fräulein N. N.
nacher Ofen i Küstel mit Wiener Porzelain ,

wägt
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wägt Zo Pf . der Werth - -
i Schachtel mit einer polnischen

Müze , der Werth - - - -

45 s-

6 si.

Wien den 12 Nov « 786 »

2.

Summa Zi fi.

N. N.

Ueber einen Ballen von Büchern «
Ich Endesunterschriebener sende durch den Fuhr¬

mann N. N, nacher Dresden einen Ballen hier -
gedruckter ungebundene Bücher , beschwert mit

Zo Pf « der Werth hieven 2Z fl»

v . Frachtbriefe »
Wenn man andern an entfernte Orte etwas be¬

sonders durch Fuhrleute zusendet , so ist es gewöhn¬
lich , dem Fuhrmann einen offenen Brief zu geben ,
daraus ist zu merken , i ) Der Name des Fuhr¬
mannes . 2) Der Name und Karakter der Per¬
sonen an die man etwas »herschicket , z) Der Auf¬
enthalt derselben , wo das Uiberschickte abzugebeu
ist . 4) Die Beschaffenheit dessen , so man »her¬
schicket, wie es eingepackt und gezeichnet ist. Z)
Endlich auch , ob, und wie viel der Empfänger am
Zuhrlohn dafür bezahlen soll.

i »

Durch den Saganer Fuhrmann , Friedrich Haupt -
mann, empfangen des Herrn von N. Hochwohl -
gebohrn auf dem Dohme zu Breßlau , im Dischss -
hof wohnhaft , eine wohlverschlagene und drey¬
mal vcrsigelte Küste , mit zween, in der hiesigem

Glas -



LZ8 n . Abtheilung . 4. Kapitel .

Glashütte verfertigten Kronleuchtern , welche ge:
zeichnet : M. O. I>. Die Fracht ist mit 4 fi.
bedungen , welche ich nach guter Lieferung an
ihn zu zahlen bitte .

R. N. den
N. R.

2.
Laue äso 1/86 in

ZochUeehrter Herr N. N.
Im Namen und Geleite Gottes fende durch Fuhr¬

mann Joseph Knecht einen Ballen Bücher , wel¬
cher am Gewichte 2 Zenten . izPf . halt . Welcher
gezeichnet I . §. im Lohn bedungen , z Rrthal .
A gute Groschen . Nach rechter Zeit und wohl
konditionirt aus der Achse geschehenen richtige »
Lieferung belieben , E. E. 6 Rrth . 16 gute Gro¬
schen Fracht zu bezahlen und mit dem Gut laut
Aviso zu verfahren : Weil die Fuhrleute verspro¬
chen keine verbotene Strassen zu fahren , allen
Zoll nebst Weggeleite treulich zu entrichten , so
werden bey Unterlassung dessen, die Herren Maut¬
ner und alle andere Zolleinnehmer , sich alleine
an die Fuhrleute zu halten haben .

N. N.

3»
Der Fuhrmann David Jächl , überbringt einen

Einschlag mit 7 Stück z Ellen breiten Tuch,
welches am Gewicht 2 1/2 Zentner halt , kostet
Fuhrlohn den Zentner a 42 kr. Ferner für Aus -
lagen von N. N. bis N. N. 2 fl. iZ kr. also
zusammen 8 fl. 55 kr.

N. N. den N. N.
K.
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L. Loslassungsbrieft .
Ein Loslaffungsbrief ist ein schriftlich verfaßtes

Zeugniß , daß man jemanden seiner bisherigen Un-
terchanigkeit entlassen habe . Dieser Aufsatz erfo -
derr also , l ) daß man denjenigen , welcher losge¬
lassen wird, nach seinem Vor - und Zunamen , un¬
gleichen seinem Stande , bemerke . 2) die Ursache
kürzlich anführe , warum er um seine Loslaffung
angehalten hat . z) Bekenne , daß man ihn seiner
Unterthänigkeit entlassen habe , und 4) daß die Un¬
terschrift und Pettschaft des Loslassenden , nebst Jahr ,
Tag , und Orr beygefüget werde .

i .
Von der hochfürstlichen Herrschaft N. N. wird

hiemit beurkundet , daß der zur diesseitigen Herr¬
schaft gehörige Unterthan , aus dem Dorfe N.
Namens Gottfried N. N. gebührend angezeiget ,
daß er sich in dem, der Herrschaft N. N. unter -
thänigen Dorfe N. ansäßig machen , und daselbst
mit der Rosalia N. N. als einzigen Erbin deS
von ihrem Vater Joseph N. N. rückgelaffenen
Bauernguts verehligen wolle , bat zugleich um
den ihm dießfalls nöthigen Entlassungsbrief von
diesseitiger Herrschaft . Wenn man nun des
Supplikanten billiges Ansuchen zu erfüllen kein
Bedenken getragen hat , als wird Kraft des
gegenwärtigen offenen Losbriefes , vbgedachter
Gottfried N. N. seiner diesseitigen Erbumer -
thanigkeit dergestalt entlassen , daß er sich im
gedachten Dorfe N. durch Ankaufung des Jo¬
seph N. Bauernguts , häuslich niederlassen köu-
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ne, und von dasiger Grundherrschast zur ander

wattigen Unterthanigkeit , ohne Bedenken anst
und angenommen werden möge. Zu Urkund

dessen ist gegenwärtiger Losbrief von der hiesigen
Herrschaftskanzley ausgefertiget , und mit dem

hochfürstlichen Insiegel bekräftiget worden .
So geschehen

R. R. den —-

Pr . Herrschaftskanzley
N. N.

k . kehrbmfe .
Die sogenannten Lehrbriefe , welche die Vorste¬

her jeder Innung den Lehrjungen nach vollstreckte»:

Lehrzeit und ausgestandener Prüfung ertheilen , sind
in sich betrachtet , auch ein Zeugniß , wodurch jeden
Meister von dem Mittel Gewahr geleistet wird ,

haß der sogenannte Gesell vorschristmäßig alle jene
Arbeiten erlernet hat , die er als ein solcher zu lei¬

sten haben wird . Die Bestandtheile , die ein sol¬

ches Zeugniß fodert , sind i Erstens die Namen des

Ober - und Untervorstehers , welche im Namen der

Zunft das Zeugniß ausstellen ; dann der Name des

Lehrmeisters , und des Zungen , dem das Zeugniß
ertheilt wird . Zweykens , da so ein Zeugniß der
Beweis der erlangten Geschicklichkeit und guten
Sitten seyn soll , so muß genau angemerket wer¬
den , daß der Junge sich während seiner Lehrjahre

ehrsam , rechtschaffen und fleißig verhalten , auch

bey der mit ihm vorgenommenen Prüfung über alle

jene Handgriffe und Arbeiten , die er als Gesell
kennen soll , den Prüfenden vollkommen Genüge

ge-
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geleistet habe . Drittens , weil es gewöhnlich ist,

daß jeder Lehrjunge bey den meisten Innungen
während seiner Lehrjahre , das ist : vom Aufdingen
bis zum Freysprechen , zween Bürgen haben muß,

so find auch die Namen der Burgen anzusetzen .

Viertens , pflegt man auch gemeiniglich in dem

Lehrbriefe den Gesellen aller Orten anzuempfehlen ,
allein dies scheint überflüßig zu seyn : weil es sich
von selbst versteht , daß der Junge darum die Hand¬
arbeit erlernet , um sich dadurch aller Orten den

Unterhalt zu erwerben . Fünftens , muß der Tag , das

Jahr , wann , und der Ort , wo der Brief ausgefer¬

tiget worden , angesetzet werden . In den Lehr¬

briefen also , welche nach dieser Theorie abgefaßt

werden , wird die ungeschickt angebrachte Maje -

stätssprache vermieden , und jedes überflüßige und

daher unnütze Einschübsel leicht entbehrt werden

können ,
i .

Wir unten Benannte der Zeit Ober - und Unter -

vorsteher des bürgerlichen N. Handwerks in der

kais. Haupt - und Residenzstadt Wien , thun kunh,
und fügen hiermit männiglich zu wissen , daß

heute zu Ende gesetzten vor uns kommen,
und erschienen , der ehrbare Innggeseil N. N.

und uns gebührend angezeiget , daß er dieses
N. Handwerk durch z Jahre bey N. N. unsers
löbl . Handwerks zugethanen Meister , erlernet ,

sich unter dieser Zeit ehr - und redlich aufgeführt
und verhalten , und darüber , der uns ailcrgna -

digst ertheilten kaiserlichen Freyheit gemäß, zum

Gesellen gemacht worden sey , derentwegen er

Q »»»
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uns um schriftliche Urkund dessen gebührend wollte

ersucht haben . Da wir nun ernannten N. N.

gethanes Gesuch nicht für unbillig befunden , also

gelanget an männiglich , wes Standes , Würden

oder Ehren sie immer seyn mögen, insonders aber ,
an unsere löbliche N. Handwerksgenossen , unser
dicnstfreundliches Ersuchen und Bitten , Sie wol¬

len ihnen gedachten N. N. als einen ehr - und
redlichen N. Gesellen , mit Beförderung des Hand¬
werks , bestermaffen empfohlen sey» lassen , auch
sonst allen guten Willen und Vorschub erweisen »
Dieses sind wir in dergleichen und andern Fäl¬
len , um einen jeden Standesgebühr nach , hin¬
wiederum zu verschulden , jederzeit willig und

bereit , dessen zu wahrer Urkund und mehrerer
Bekräftigung haben wir ihm N. N« diesen offe¬
nen Lehrbrief , unter eines ehrsamen Handwerks
anhangenden größern InsiegelSforderung , erthei¬
let . So geschehen

Wien den —-
N. N»

L.
Ich Johann N. N. der Zeit Ober , und Joseph

N. N. Unter-vorsteher der bürgerlichen Bau -
Maurer - und Steinmetzzunft bekennen im Namen
des sämmtlichen Handwerks , das der Johann
Repomuk N. N. von Brun aus Unter-österreich
gebürtig , den iz April 1783 . in Gegenwart
der zween Maurermeister des Paul N. R. und

Georg N. N. die sich als Bürgen für ihm ges
stellt haben , auf das Maurerhandwerk zu Wien

ausgedungen worden sey, und sich während der
durch
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durch die Gesätze auf drey Jahre bestimmten
Lehrzeit nicht nur sittsam und ehrlich verhalten ,
sondern auch , dergestalt die Maurerarbeit erler¬
net habe ; daß sein Lehrherr Peter N. N. bür¬

gerlicher , Bau - und Maurermeister zu Wien
keinen Anstand nahm , ihn zur gewöhnlichen Prü¬
fung darzustellen .

Da er nun mit ihm in der vorgenommenen
Prüfung mir , dem Herrn Untervorsteher , und
allen ander » zugegen gewesenen Meistern , mit¬

hin der ganzen löblichen Zunft , «Heils von seinem
ehrlichen Verhaken , theils von seiner erlangten
Geschicklichkeit zureichende Beweise gegeben , so
habe ich ihn Johann Nepomuk N. N. nicht nur

Kraft dieses Brieses sreysprechen , sondern auch
aller Orten als einen ehrliebenden , geschickten
und fleißigen Gesellen bestens empfehlen wollen .
Urkund dessen ist dieser ihm ertheilte Lehrbrief
mit dem gewöhnlichen Handwerksinsiegel gefer¬
tigt worden , so geschehen in der kaiser . könig¬
lichen Haupt - und Residenzstadt

Wien den - - -
N. N.

6 . Kundschaft .

Eines Handwerkers .
Wir Tuchscherer - Schleifer rc. re. Zech - und an¬

dere Meister oder Vorsteher des löbl . Hand¬
werks und Generalkapituls der bürgerlichen Tuch¬
scherer in der kaiserl . Residenzstadt Wien be¬

scheren hiemit , daß gegenwärtiger Tuchscherer -
Q -z seM
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gesell Namens — —- - - von —

— — gebürtig , so 24 Jahr alt , und —>
— Statur , auch — — Haaren , ist bey
uns allhier s Jahr 6 Wochen iu Arbeit gestan¬
den , und sich solcher Zeit über , treu , fleißig ,
still , sriedsam und ehrlich , wie es einen jegli¬
chen Handwerksgesellen gebühret , verhalten hat »
Welches wir also bezeugen , und deshalben un¬

sere sammentliche Mitmeister diesen Gesellen nach
Handwerksgebrauch zu förderen , geziemend er¬

suchen wollen . Geben in Wien den —

H. Steckbrief .

Demnach vor kurzer Zeit , einige Posten Geldes
aus hiesiger Amtskanzley entwendet worden ,
und in gehaltener Nachforschung sich starke Muth¬
maßung ergeben , wider des Schulmeisters zu N.

SohnN . indem derselbe , sobald der Diebstah !
entdecket und bekannt gemacht worden , die Flucht
ergriffen , und zu vermuthen , er werde sich bey

jetziger bevorstehenden Ostermesse , zu N. oder

der Gegend betreuen lassen , also haben wir

Vorweisern diesen Steckbrief gegeben und zuge¬
stellet . Ersuchen demnach alle Hohe und Nie¬
dere Obrigkeiten dienst - und freundlich , Sie
wollen die Verfügung treffen , damit oberwahn -
ter N. seiner Person nach , von lichtbraunen
Haaren , mittelmäßiger Statur , etwas Pocken-
narbicht , dicken und blaßgelben Angesichts , ins¬

gemein mit einem lichtgrauen Kleid , ledernen

Gürtelgehang , und dunkelgrauen Hut , wann er

anlanget , oder angetroffen wird , sobald in Ver¬

holt
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hast genommen , und auf crgangene Anzeige an¬

ders ausgefolget werden möge. Solches ist an

sich selbst billig , und wir sind es in dergleichen
Fallen und sonsten zu erwiedern erbietig . Des¬
sen zn Urkund , haben wir hierauf das uns an¬
vertraute Kanzley Sekret zudrücken besohlen .

Den 6 May 1785 .

Fünftes Kapitel .

Anzeigen oder Nachrichten Bestallungen ,
Aufkündigung , nebst Den Patent über Die

Auszlehftreitigkeiten , und Fassionen
über Häuser .

Anzeigen oder Nachrichten .

Man verstehet hierunter solche kleine Aufsätze ,
weiche meistens in öffentlichen Blättern eingeschal¬
tet , oder besonders der Zeitung beygelegt werden .
Es sind Feilbietungen der Häuser , Anempfehlung
von Waaren , nach Beschaffenheit des Gegenstan¬
des werden selbe abgefaffet . Die Sachen müßen
ausführlich , nach ihrer Brauchbarkeit , innern

Einrichtung , Werthe , Nutznießung beschrieben ,
und die Leöinynisse , unter weichen man sich die

dadurch zugedachten Vortheile zu Nutz bringen
kann , hauptsächlich angemerkt werden . Der Kürze
muß man sich anch deßhalben befleißen , weil sich
sonsten die Kosten des Einrückens zu hoch lausen
würden .

Q Z Der -
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Derjenige , welcher solche Nachrichten zu verfas¬

sen hat , fängt mit der Veranlassung an , welche
den Endzweck der Sache umgiebt , und laßt in

demselben die Haupruntertheilungen entweder mit

einstießen , oder unmittelbar daraus folgen . Das

Ganze empfangt also die zergliedernde Ordnung ,
wie in darauf folgenden Beyspielen solcher Auf¬

sage kann nachgesehen werden .
Sind es aber Nachrichten , welche Erzählungen ,

bey denen die Deutlichkeit eine natürliche Gcdan -

kenfolge das vorzüglichste Verdienst , und kunstlose

Ungezwungenheit die größte Kunst ist ; so erfordert
es die nemliche Regeln und Grundsätze , wie bey
den Berichten . Nur daß bey demselben mehr der

Litterarische als Geschäftsstill zu beobachten ist.
1.

Nachricht einer zu verlassenden Wohnung .
Künftige Michaelizeit ist auf dem —- Platz Nrv .

— in den — Haus der — Stock mit

drey Eingängen , und zwey Stiegen bestehend in

12 Zimmern , 2 Kabineken , wovon 8 Zimmer
auf die Gaffe , und 4 in den Hof gehen , sammt
einer großen Küche , Speisbehältniß , Keller ,
Holzgewölb , Stallung auf 6 Pferde , und zwey
Wagenftellungen , nebst Heuboden , und einen

Zimmer zu eben der Erde zu verlassen , und sich
deshalben daselbst in — Stock bey Herrn N. N.

zu erkundigen .
2.

Nachricht einer Efektenlizitation .
Den —- Oktober 1786 und folgende Tage wer¬

den in der — Gaffe , in dem - — Hans Nro . —
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in Stock verschiedene Esekten , in den ge¬
wöhnlichen Lizitakionsstunden gegen gleich baare

Bezahlung hindangegeben , als Schmuck von
Brillanten und Rauten , goldene und silberne
Sackuhren , Dosen , ein silberner Tafelservis auf

24 Personen sammt Zugehör , 12 Stück silbe -
ne Leuchter , und einen schönen porzellainen Ta¬

fel und Kaffeeservis , nebst allerley Figuren . Ei¬

ne Sammlung herrlicher Bilder von den berühm¬

testen Meistern , als von RaphaeldeRegio , Bur -

gignon , Arcpino , Jnido , Nein , Palma , Patinier ,
Tcmier , Brigl , Quersurt , Rubens rc. Vielerley

Spalieren , Henk - und Stockuhren , Trumou und

andere Spiegel auch Lüftern , damastene So -

phen, Kanapee und Sesseln , Schreib - Schublad »

Glaser und andere Kästen , Tische von Marmor

Holz , Bettstätte , allerhand Bettgewand , große

Tepiche , ein großes völlig neues Billard mit

aller Zubehörde . Ein Klavier und andere mu¬

sikalische Instrumente . Tischzeuge , und Haus -

wäsch , Frauen - und Mannskleider , Gewehr von

besten Meistern , Zinn , Kupfer - und Eisen -

gcschier, und andere Geräthschaften . i Staats¬

wagen , iPicrutsch , i Schwimmer , i Neise -

wagen und ein Leiterwagen , 2 Reitpferde , 6

Zugpferde nebst verschiedenen Pferdgeschieren .
Z.

Nachricht eine « Fabrikanten .
Johann N. Fabrikant des falschen Steingeschmuks

und Gallanteriewaaren , in der — im >

Nro . — macht hiemit den hochansehnlichen

Ade! , und dem geehrten Publiks zu wissen, daß
Q 4 er
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er alle Gattungen von falschen Steingeschmuk ,
und Gallanteriewaaren , als : Zitternadeln ,
Ohrenringe , Halskreuze , Medallion , Präten -
tionen , Halsbänder , Fingerringe , Handbraffe -
letten , Schnallen , Uhrketten , Uhrschlüßeln ,
Hemdknöpfe ; Lcibel und Rockknöpfe u. d. gl .
mehrere Waaren , in Komposition , in Silberund
Gold gefaßt , verfertige , und bey ihm um die
billigste Preise zu bekommen sind ; nebst diesen
kann sich jedermann nach seiner selbst beliebi¬

gen Zeichnung alle Sorten bestellen , und solcher¬
gestalt , in wenigen Tagen das ihm Gefällige
verfertigt erhalten , wobey er noch insbesondere
versichert , daß jedermann sowohl an Geschmack, als
an Güte der Arbeit Zufriedenheit finden wird .

4«
dveyeu zu verkaufenden Haus .

Eine halbe Stund außer der Stadt in der ange¬
nehmsten gesündesten Gegend , mit schönster Aus¬

sicht , ist ein sehr schönes wohlgebautes Haus zu
verkaufen ; dieses Haus besteht in einen sehr
schönen großen Saal , einen Schlafkabine ! , F
Zimmern , welche auch in Winker zu bewohnen
Md , 2 Vorhausern , einer Herrschaftkuchel mit
Windöfen , Pasteten - und Backöfen , und allen
zugehörigen , dann einer kleinen Kuchel , Keller ,
und Holzgewölb , eine Hausmeisterwohnung , 2
Pferdstallungen , einen Kuhstall , Wagenschupfen ,
Heuboden , und einen sehr großen Stadel ; 2

schöne Höfe , einen sehr schönen mit Statuen ,
Kastanien - und Obstbäumen , dann schönen Spa¬
lieren gezierten Garten , wie auch einen Baum¬

und



Anzeigen oder Nachrichten . ^ 249

und Grasgarten , worinn eine schöne Weinhecke

befindlich ist . Wer Belieben tragt dieses Haus
mit oder ohne Einrichtungen , welche sehr schön

sind , zu kaufen , kann sich des mehreren im - -

Haus — Nro . — bey — erkundigen .

Z«
wegen einer verlohrnen Sackuhr .

Mittwoch den August von — bis —> Ahr

Vormittag , ist zwischen der Meidlinger Linie , und

Hiezing eine von dem - — Uhrmacher N. N.

verfertigte glatte goldne Minutenuhr mit einem

gravirten Ranftl , in einem grünzapsenen Ge¬

heiß , mit einen ganz ordinairen blauseidenen
Uhrbandl , woran ein stahlenes Herzel mit einem

Haket , dann ein stahlener Uhrfchlüßel , nebst ei¬

nen grünseidenen Schnür ! , woran ein ordinärer

messingener Uhrfchlüßel gebunden , verlohren wor¬
den. Wer diese Uhr gefunden hat , wird ersucht ,
sie in das Haus Nro . — der Gasse, gegen
gute Nekompens zu bringen .

6.

wegen eines unverlangten Kapitals «

Zu Erweiterung einer bereits mehrere Jahre mit

guten Fortgange betriebenen , privil . Fabrike ,
wird ein Kapital von io - bis 20000 Gulden ,

gegen beste Nutzung , Versicherung und mehre¬
ren annehmlichen Bcdingniffen , gesucht . Der

Freund , welcher diese Darleihung zu leiste » ge¬
denket , wird sich um so mehr dazu entschließen ,
da dieses Werk ganz einfach ist , und dabey die

genaueste Ordnung beobachtet werden kann, auch
iäbrlich ein ansehnlicher Nutzen erwiesen wird »

Q 5 Na -
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Nähere Auskunft ertheilet Herr N. N. im
Haus — Nro » — auf den Platz N. N.

7-

wegen eines unterzukommenden Wirthschafts -
kundigen .

Ein Mann , der sich die ungarische , böhmische , und

österreichische Wirthschaftsart , durch mehrjährige
Dienste und Erfahrung eigen gemacht hat , und

sich fähig glaubt , Wirthschafts - Bergwerks -
Fabricken , Kaufmanns - und andere derley Rech¬
nungen zu revidiren , Inspektion , oder Admini¬

stration von Herrschaften zu übernehmen , daselbst
den verbesserten Rechnungsfuß einzuführen , und

sonstige Meliorazionen anzubringen ; der sich nebft -
bey in der Bau - und Meßkunst praktische
Kenntnisse erworben hat , auch hierüber von hoch-
ansehnlichen Häusern Anempfehlungen und Zeug¬
nisse ausweisen kann : bietet hiemit seine eifrige
Dienste an , wer sich seiner zur Versorgung
vbangeführter Geschäfte zu bedienen verlangt , kann

ihn in der — Gasse im —- Hause Nro . —

beym Hrn . —> erfragen .

L. Beftallungskontrakte .
i »

Bestallungskontrakt mit einem Advokaten .

Anheut zu Ende gesetztem Jahr und Tag ist zwischen
dem wohlgebvhrnen Herrn Anton Freyherr » von
N. eines , dann dem wohledelgebohrnen Herrn
Georg R. beyder Rechten Doktorn , auch Hof -
«nd Gerichtsadvokaten andern Theils , nach-

fol -
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folgender Bestallungskontrakt verabredet , und

beschlossen worden / und zwar

Erstens . Verspricht der Herr Doktor N. von r »

Jäner 1786 anzufangen / auf 6 nacheinander
folgende Jahre / den Herrn Anton Freyherr »
von N. in allen seinen sowohl gegenwärtigen
als zukünftigen Nechtsangelegenheiren bey was

immer für einer Gerichtsstelle / zu Folge der an

ihn ausgestellten Generalvollmacht zu vertrette »,
und die Wichten eines bevollmächtigten Rechts -

sreundeS genau zu erfüllen . Für dieses auf sich

genommene weitläufige Geschäft verspricht ihm :

Zweyten » . Der Herr Freyherr von N. zu einer

jährlichen Bestallung ( ttonoErum ) zwey hun¬

dert Gulden / dann ferner Kanzley für ihre Be¬

mühung 12 Dukaten / beym Schluß jeden Jah¬
res unverweigerlich abzureichen . Ferner ist in

Ansehung der vorkommenden Geschäften und zu
bestreikenden baaren Auslagen

Drittens Folgendes festgesetzt worden . Der Herr

Freyherr von ' N. macht sich nemlich verbindlich ,
dem Herrn Doktor N. jedes verfaßte Anbringe «,
so nur aus einen Bogen bestehet / ohne Unter¬

schied mit 2 fl. bey Hauptschriftcn den Bogen

zu z fl. bey einem abzufassenden den Bo¬

gen ebenfalls zu z fl. jede Tagsatzung ohne Un¬

terschied mit 2 fl. / jede außergerichtliche Zusams

mrntretung mit z fl. , für eine zu unterneh¬
mende Reife , die Diäten für jede » Tag mit 6 fl«

nebst Zehrung und Fuhrlohn , für die Abschrift
«ines jeden Bogens mit 17 kr. zu bezahlen ,

dann
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dann die bestrittenen haaren Auslagen ohne
Abbruch zu vergüten . Dagegen ist

Viertens . Den Herrn Doktor N. die Korrespon -

ze und einzuschlckenkommende Jnformationsno -
ren zu führen und reJxec . zu versassen ver¬
bunden . Sollte

Zünftens Einen oder dem andern Theile nach Ver¬

laus der sechs Jahre bey gegenwärtigen Kon¬
trakt länger zu verbleiben , nicht gefällig seyn,
so soll derselbe verbunden seyn , ein HalbesJahr
vor Ausgang der stipulirten 6 Jahre ordentlich
aufzuküuden . Urkund dessen sind von gegenwär¬
tigen Kontrakt zwey gleichlautende Aufsätze er¬

richtet , von beyden Theilen , und den hiezu erbe¬

tenen Herren Zeugen gefertiget , und jedem Thei¬
le eines eingehändiget worden . So geschehen

Wien den —

Anton Freyh . v. N. Georg N. N.

Joseph v. N. R. beyder Rechten Doktor ,
als erbetener Zeuge . auch Hof - und Gerichts¬

advokat .
Philipp N. N.

als erbetener Zeuge .
2.

BesiallunFskontrakt zwischen einen Handels¬
mann und feinen Handlungsbedienten .

Heute , als am zehnten Hornung 1777 , ist zwi¬

schen Johann Richter bürgerlichen Kauf - und

Handelsmann in dieser Stadt , eines Theils ,
und Mathias Kock, Handelsbedicnter andern

Theils , folgender Vertrag aufgerichtet , und
mit
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mit beydcrfcitiger Einstimmung geschlossen wor¬
den. Nämlich :

Es verbindet sich erwähnter Mathias Kock, auf
vier nacheinander folgende Jahre , anzufangen
vom ersten dieses Monats 1777 , und forkdaurend
bis den ersten Hornung 1781 bey Johann
Richter als Handlungsdiener zu stehen . Er

verpflichtet sich zu gleich wahrend dieser Zeit treu
und fleißig zu seyn ; alle ihm aufzutragende
Handlungsverrichtungen sorgfältig auszuführen ,
seines Prinzipalen Nutzen in allen , so viel ihm

möglich , zu befördern , und allen Schaden ab¬

zuwenden zu suchen ; und dieses bey Verpfän¬

dung aller seiner besitzenden Güter .

Dagegen verspreche ich Johann Richter ihm Ma¬

thias Kock für seine Dienste , nebst freyer Kost,
Wohnung und Wäsche , jährlich den verabredeten

Gehalt unverweigerlich zu bezahlen , und zwar
in den beyden erstem Jahren , jedes Jahr hun¬
dert Reichsthaler , und in den zwey folgenden ,
jedes Jahr hundert und fünfzig Neichsthalcr .

Wenn nach Verlauf der bestimmten vier Jahre der
eine oder andere bey diesem Vertrag zu bleiben

nicht gesonnen ist , so soll er gehalten seyn , sol¬
ches ein halbes Jahr vor Ablauf dieses Ver¬

trags , dem andern bekannt zu machen .
Zu mehrerer Bekräftigung und Festhaltung des In¬

halts dieses Kontrakts , ist derselbe von beyden
Theilen unterzeichnet , und mit dem Pettschast
eines jeden besiegelt worden . Frankfurt am

abstehenden Tage , im Jahr 1777 ,
Mathias Kock. Johann Richter ,
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0 . Aufkündigung .
1.

Aufkündigung über eine Wohnung -

Wohledler hochgeehrtester Herr .

Demnach ich mit dem vermöge des zwischen uns

unterm N. öato errichteten Kontrakts , den in

meiner , auf den R. Plaz ( oder Gassen ) habenden

Behausung , befindlichen , von Ihnen der Zeit Be¬

standsweise innen habenden ersten Stock , an¬

ders zu dispvniren gesonnen bin . Als habe ich

Ihnen diese Wohnung hiemit der Ordnung nach

zur gesezmäßigen Zeit , und in oben angeführ¬

ten Kontrakt gerichtlich aufkündigen wollen , da¬

mit Siesich um eine anständige Wohnung umse¬

hen, und solche auf nächst künftige Gcorgizcit un¬

gesäumt zu räumen , die Anstalten vorkehren mö¬

gen . Ich verbleibe übrigens Ihr
dienstwilliger

Wien den 6» Febr . 1786 . N. N.

2.
Aufkündigung eines in Pacht genommenen

Gasthofs .
Da ich auf dem von Ihnen in Bestand genomme¬

nen Gasthos , bey diesen sehr harten und schwe¬
ren Zeiten , den ohnehin sehr hohen Pachtzins
in Hinkunft nicht mehr gehörig zu entrichten im
Staude seyn dürste , sondern wenn ich den Gast¬

hof nicht bey Zeiten aufgebe , und zur Aufrecht¬
haltung meiner Wirthschaft nicht Anstalten tref¬

fe , meinen gänzlichen Untergang voraus sehe,

so habe ich , da mir ohnedies nach meinem Be¬

ziehen aufzukünde » sreystehet , Ihnen mehrgedach -
ten
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ten Gasthof mit der Erinnerung aufkünden wol¬
len ; daß ich auf nächstkünftige St . Georgi , ob-
bemeldtes Wirthshaus räumen , und ein anderes
beziehen werde . Wornach Sie sich zu richten ,
und sich um einen andern Bestandsmann umzuse¬
hen wissen mögen . Mich empfehlend

Meines hochgeehrtesten Herrn

Dienstwilliger
Korneuburg den Z. Juni 1735 . N. N.

patent über die Ausziehstreltigkelten in Wien
von Aten September 1716 . , welches zufol¬
ge Hofdekrets vom 2Oten Juli 1782 . durch
die n . Oe. Landesregierung mit einigen den
Umstanden angemessenen Veränderungen den
lZten Oktober 178z . neuerdings kund ge¬
macht worden ist , wie folget :

Erstens : hat es zwar auf jenen Vorstadtsgrün¬
den , wo bisher die vierteljährige Ausziehung und
damit auch verknüpfte Aufkündigung und vierteljäh¬
rige Zinsenentrichtung bestanden ist , bey dieser Be¬
obachtung der gedachten vierteljährigen Ausziehunz
und vierteljährigen Zinszahlung in Anbetracht die¬
ser Gcgendenj noch fortan seyn Bewenden ; in der
Stadt , und innerhalb dem ganzen Umfange der Li¬
nien aber , wo bisher die halbjährige Ausziehung
eingeführet war , soll die vierteljährige Aufkündung
( wenn nicht durch einen Bestandkontrakt ein kürze¬
rer oder längerer Termin bedungen worden ist , je¬
desmal längstens binnen 14 Tagen geschehe», näm¬
lich jene von Michaeli bis Georgi binnen 14 Ta¬

gen
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He» nach Lichtmeffe , das ist bis iZten Februar «,

und jene von George bis Michaeli längstens binnen

14 Tagen nach Johanni , daS ist bis /tcn July ,

und daher die Aufkündigungen , die nicht binnen

dieser hiemit festgesetzten Zeitfrist , sondern etwann

erst den i6ten Februarii oder 8tenJuly gesche¬

hen , nicht mehr angenommen , und als ganz ungül¬

tig gehalten werden . Nach solchergestalten gesche¬

hener Auskündung , und nach verstrichenem Georgi -

oder Michaelitage hat der ausziehende Bestand¬

mann (er möge mit was immer für einem Karakter

bekleidet seyn) binnen den nächsten 8 Tagen mit

Räumung eines Theils seiner Wohnung den Anfang

zu machen, und der einziehenden Parthey zu Unter¬

bringung einiger ihrer Effekten einen hinlänglich

Wirksamen Platz einzuräumen , und sodann soll nach

ganz verflossenen 14 Tagen die Wohnung vollstän¬

dig geleerct und übergeben werden ; sofern aber

binnen 8 Tagen nach Georgi , das ist den atm

May , oder um die Michaelizeit am 8ten Oktober

der neu einziehenden Parthey zu Unterbringung ih¬

rer Effekten kein hinlänglicher Platz von der aus¬

ziehenden Parthey gcräumet wäre , so wird noch an

selbem Tage aus Anlangen der richterliche Beystand

mit Zuziehung der Wache zu Räumung eines schick-

samen Platzes ertheilet werden ; welches auch in

jenem Falle zu verstehen ist , wenn nach den ganz

verflossenen 14 Tagen , nämlich zu Georgizeit am

^tcn May , und um Michaeli am i4ten Oktober

d,e Wohnung nicht vollständig geräumet wäre ;

damit man aber bey Gerichte , daß die Auskündung

wirklich geschehen sey, versichert seyn möge , so soll
Zwex -
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Zweyten » : eine jede Aufkündung , es möge der
Bestandverlaffer feinen Bestandinnhaber , oder dieser
jenem aufgekündet haben , entweder durch eine schrift¬
lich ausgestellte Bescheinigung desjenigen , dem auf -
gekündet worden ist , oder durch einen Schein über
die geschehene gerichtliche Aufkündung alsogewiß
dargcthan «erden , als im widrigen eine andere
Aufkündigung , wenn sie gleich durch Zeugen , oder
in andere Wege bewiesen werden wollte , nicht für
gültig angesehen , sondern verworfen werden solle .
Wenn nun dieAufkündung vorerwähntermassen rechts -
bestäudig dargethau worden , so wird hiemit weiters .

Drittens verordnet , daß im Falle jene Parthey ,
welcher aufgekündet worden , ein Recht zu haben
vermeinte , sich der ihr geschehenen Aufkündung
zu widersetzen , selbe ihre Einwendung dagegen den
4 « n Tag , (so mit Ausschließung des Tages , an
welchem die Aufkündung geschehen, zu verstehen ist )
alsogewiß beybringen soll , als im widrigen solche
Einwendung nicht mehr gehöret , sondern der Auf¬
kündung ohne weiterem statt gegeben werden soll ;
wenn aber

Viertens eine dergleichen Einwendung binnen
den bestimmten 4 Tage » vorgeschriebenermassen ge¬
hörig eingereichet worden ist , so soll hierauf eine
Tagsatzung mit dem Anhange bestimmt werden ,
daß beyde Theile dabey sich alsogewiß einfinden
sollen , wie im widrigen von Amtswegen , was
Rechtens ist , erkennet werden würde , wo alsdann
das dießfalls ergangene Urtheil noch den nämlichen
Tag den beyderseirigcn Partheyen vsm Gerichte zu¬
gestellet werde » soll ; Falls aber .

K Zünf -
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Fünftens ein oder der andere Theil durch sol¬
che ergangene Ekkauntniß beschweret zu seyn ver¬
weinte , soll keine Appellazion hierüber gestatten
seyn , jedoch demselben der Rekurs an das kaiserl .
königl . N. Oe. Appellazionsgericht , Und zwar un¬

gehindert der etwa einlaufenden Ferien längstens
- innen den nächsten sechs Tagen von Zeit des zu¬
gestellten Urtheils ( worunter jedoch der Tag der Zu¬
stellung des Urtheils und der beygebrachten Be¬

schwerde nicht gerechnet werden soll ) zu nehmen ,
und seine Beschwerde mit Auslassung aller zur Haupt¬
sache nicht dienlichen Einwürfe , ohne Wiederholung
dessen , was schon bey den Nothdurftshändlungeli
rn erster Instanz vorgekommen , nach möglichster
Kürze beyzubringen » sohin seine Beschwerschrist
dem Richter erster Instanz zut üngesämten Einbs -

gleimng der verhandelten Akten und der Beweg¬
gründe feines Urtheils an das Appellationsgemcht
einzureichen bevorstehen . Und damit die bemeldre
vorgeschriebenen Termine genau beobachtet werden ?
so wird

Gechstens verordnet , baß sowohl die in der er¬
sten Instanz wider die geschehene Aüfkündung ein¬
zureichenden Einwendungen , als aüch die an das
kaiserl . königl . Appellationsgericht zu verfassenden
Veschwerschristen mir den Worten : In Auszie -
hungssirchen von außen bezeichnet , und die dazli
bestimmten Tage und Zeit für beständig fortlau¬
fend gehalten , und verstanden werden sollen , der¬
gestalt , daß im Falle der zur Einreichung der Be¬
schwerde Wider die geschehene Aüfkündung vorge¬
schriebene Tag in hie Ferien einfiel ( nur allein di.Y

Ssnn -
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Sonn : und gebothene Feyertage ausgenommen )
die Partheyen dergleichen Anbringen dennoch zux
weiteren Vorkehrung an die Behörde alsogewiß z»
überreichen haben werden , als im widrigen ein sol¬
ches Anbringen ohne aller Ausnahme für ungültig
gehalten seyn solle. Wenn von dem Appellations -
M' ichre dgs Urtheil der ersten Instanz nicht bestät¬
iget worden , stehet dem sich durch das Urtheil des
Appellazionsgerichts beschwert achtenden Theile statt ,
der Revision der weitere Rekurs an die kaiserl .
königl . oberste Justizstelle bevor ; wobey sich ob dex
Tristen und sonstigen Verfahrens durchgehends in
jener Axt zu benehmen ist , wie bey dem Rekurse
M das N. Oe. Appellasisnsgsrichk hfexobeu vor¬
geschrieben worden ist.

Siebentens sind alle hievor erwähnte Verord¬
nen , welche auf den ganzen Umfang innerhalb des
Amen sich erstrecke «, nicht allein auf die Aufkün -
dung der in und vor der Stadt befindlichen Woh¬
nungen und Zimmer ^ sondern auch in Absicht auf
die vorgeschriebene Zeit und Art der Aufkündung ,
dann des bey entstehendem Streite vorgeschriebenen
Verfahrens gnd Hiebey zu beobachtenden Friste »
auf die Keller , Ställe , und was immer dergleichen
in Bestand verlassen werden kann , zu verstehen »

Erinnerung .
Die Klagenrechte wegen ausständigen Zinsen ,

soweit sie immer den Gränzen der Stadt Wien aä
iUcrta b inveü » gefühxet werden , sind vermög Ver¬
ordnung von lgten November 1784 - bey dem Wie¬
nerischen Sradtmagistrat als dem allgemeinen Zins -
gericht c « m äero ^arrvne omnrum m/iantiarum , ohne

R L Rück-
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Rücksicht unter wessen Gerichtsbarkeit die beklagH

Parthey , oder das Haus siehe , in welchen die in

die Klage gezohene ittam ia - veQa befindlich sind,

änzubringen und zu verhandlen .
Nachricht .

Nachdem die tägliche Erfahrung zeiget , daß in

tzen im Polizeypatente vom Jahre 1777 » enthalte¬

nen Paragraphen 8. 9. und 12. wo son den An-

zeigszetteln Erwähnung geschiehet , nicht die erwar¬

tete Folge geleistet , besonders aber die daselbst ver-

srdnete Anzeige an die Poiizey mrt den Militär -

mcldzetteln noch immer vermenget wird ; Als wer¬

den erstgedachte Paragraphen anmit noch einmal

bekannt gemacht , und allen Hausinnhabern , Se¬

questern , und Administratoren der Häuser insbe¬

sondere zu dem Ende behändiget , um dieselben ih¬

ren Zinnspartheyen weiter mitzutheilen »
Erstens sollen die Hauäinnhaber , Sequester ,

und Hausadministratores die in ihren Häusern zu

der Georgi und Michaeli - Ausziehzeit sowohl , als

zwischen beyden Zeiten vorgefallenen Veränderun¬

gen mit den ein - und ausgezogenen Partheyen §

Wessen Standes sie immer find , jedesmal insbeson¬
dere in einer geschriebenen Liste mir Namen , Kä¬

rgster , Familie , und übrigen Dienstleuten dem De-

zirksaufseher unweigerlich überreichen , und sich nie-

mal auf die Vierteljährigen Militärzettel , «eiche

in das Steueramt , oder zu dem Richter in den Vor -

ßädten übergeben werden , beziehen .
Zweyten « soll jede Parthey , welche eine ordent¬

liche Ia hrswohnung von dem Hauseigenthümer be¬

dinge?, »ud solche, oder einen Theil derselben in

After -
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Asterbestand verläßt , es sey Jahrwcis , halb - vier¬

teljährig , monatlich , oder TagweiS , die einziehen¬

de Parthey sogleich den nämlichen Tag , oder da e§

schon spat wäre , den folgenden Morgen bey dem

Bezirksanffeher des Viertels arrzeigen ; und hat
Drittens diese Anzeige dergestalt zu geschehen ,

daß der Zimmer - oder Bethverlaffer , nicht aber

die einziehende Parthey ein gedrucktes Arrzeigzettch

welche bey dem Bezirksaufseher , in Vorstädten ,

such beym Richter unentgeltlich ausgegeben wer¬

den , herbeynehme , str solches die eingezogene Par¬

they ordentlich nach den angesetzten Rubriken genau

einschreibe , dieses Zettel sodann wieder dem Be -

zirksausseher , nicht aber dem Hausinnhaber , oder

Richter , als welche nur die vierteljährigen Militär -

meldzettel annehmen , zuschicke, und wenn es der;

Bezirksanffeher durchgesehen und paffirt hat , an dem

bestimmten Tage wieder abhöben lasse , und solches

gut verwahren , um es bey einer allenfalls vorfal¬
lenden Visitation , oder alimaligen Verlangen aus- -

weisen zu können : Es ist
Viertens von dieser Anzeige keine einzige Par¬

they ausgenömmen , sondern mäßen a. lw einziehen¬
den ohne Ausnahme , Fremde von Auswärts , vom

Lande , hiesige , und allhier angestellte , verheurathe -

re , ledige , weltliche und geistliche Dienstboten ,
und Handwerksleute , Befreundte sogleich sie ein¬

ziehen , ohgesagrermasscn angezeigt werden . Auch ist

Fünftens diese Anzeige von denjenigen zu ver¬

stehen , welche sich nur eine einzige Nacht irgend¬

wo aushalten , und wäre diese Parthey auch nur

Hat Abends angekommen , und folgenden MorgenL

R Z wide ^
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rvider abgezogen , so hat dennoch die Anzeige zst
geschehen , daß sie sich die Nacht hindurch dasilbff
aufgehalten habe . Damit aber

Sechsten » dieses zu jedermanns Wissenschaft zu-
verläßig gelangen , auch in Hinkunft fstiemand den
Vorwand der Unwissenheit anführen könne, als wer¬
den jede Hansinnhabet , Sequester , Administrato¬
ren , und Inspektoren nicht allein sich hienach selbst
zu achten , sondern auch sämmtlichen ihren Parthey¬
en bey schwerester Verantwortung diese Nachricht
Mitzutheilen haben » Wien den lyten Juli 1777 »

E it k w ü r f
Äis eiüe aufrichtig , und verständliche Zins -

ertragniß oder Zassion . zu verfassen ist.

Amsertraymß von dem / - !> — am
Platz liegend zu St . Joseph benannten Haus
von Michaeli 1786 . bis Michaeli 1787 .

^ 7 Unter der Erden .
Ein großer Schank Keller , so Jo¬

hann Michael Weiß bürgert . Gast -
geb in Bestand hat . - -

Ein kleinerer Keller Anton Schwarz
Ein Holzgewölb Thomas Gurtburgl .

Fütteret . - - - -
' 6. stehet leer von Michaeli 1736 .
bis dahin 1787 . auf ein Jahr .

Zu ebener Erden .
Eine Stallung auf 4 Pferde Johann

Roß Stadt Lehen^utscher . -

/ »arm

fl.

70
30

20

72

ke¬

il rstoj -
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Z
s

7

Eine Wagenschlipfen für Johann Roß
Ein Heugewolb dto . dto » -

Ein großes Handlungsgewölb Hr.

Leopold Mund bürgert . Handels¬
mann zahlt von Michaeli 1786 .
bis Georgi 1787 . - 220 fl.

Michael Klein bürg . Han¬
delsmann von Georgi bis

Michaeli 1787 . ' 225 -
Ein kleines Gewölk Niklas Pap bürg .

Buchbinder . - - -

Ein Handgewölb Kaspar Lang bürg .
Leinwathhandler . - - -

Ein Wohnung bestehend in 2 Zim¬

mern , i . Kammer , sammt Kuchcl
Holzgewölb und Keller , Thomas
Schneider Friseur . - -

VL. stehet leer von Georgi bis Mi¬

chaeli 1787 . auf ein halb Jahr .
Die Bierschankstuben , sammt Woh¬

nung und übriger ZugehöruNg , Jo
seph Kurz burgl . Bierwirth zahlt
hievor an jährlichen Zins . Zoo st

Hievon wird aber der von dem
Hausinnhaber selbst in das
Burgerspital bezählendeBier
Latz abgezohen mit - 46 -

Die Hausmeisters Wohnung ohncnt
zeitlich .

R 4 -

st. krd
—-

i5 "

10 —

44Z

20O

80 - -

lOO

4Z4

Ül4y4s
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; s

13

L4

F6

^Ktr »
Zm ersten GtoE »

Titl . Jhrs Exzell . Litl . GrafN . N.
zahlt für die Wohnung , so in 12
Zimmern , z Kabineten , i Alko¬
ven , Küche! , Keller , Holzgewölb ,
Stallung , und Boden bestehet »

Mehr allda des Hausinnhabers sei¬
ne Wohnung , welche in z Zim¬
mern , 2 Kammern , Kuchel , Holz -
gcwdlb , Keller , und Boden beste¬
het, wäre ehehin verlassen um zoost .
wird nun aus das sicherste verlassen
zu können angesetzet vor -

Im zweyten GtoE .
PetcrNN . Niderlagsverwandter ist kk.

Hofquartier wird tzirvon nur die ehe¬
hin bezahlt einfache Tap satirt mit

Georg Schid Hoflanzelist zahlt für
seine Wohnung ncmlich 4 Zimmer
1 Kammer 200 fl. dieweil aber
hierzu die Einrichtung gegeben wor¬
den , werden dessentwegen zo st.
von dem Zinnsbetrag abgerechnet ,
folglich - - - - -

Im dritten Stock .
Joseph Müller bürg?. Trakter zahlt

vor die Wohnung mit 5 Zimmern
2 Kammern , Kuchel , Holzgewölb
nebst Keller - - - -

st. ffr .
1494

I2OO

22Z

l7O

420

ÜZZ39! '
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fl. Ikr«
Lar-ttL - ! zZZY

ist zu Michaeli 1786 um 50 fi
gesteigeret worden .

17 Thomas Lieber Musikus hat -

Zimmer , 2 Kammer , Kuchel, Holz
gewölb , sammt Boden zahlt - 12^

iVL' . sind zu Michaeli 1786 lO fl
nachgelassen worden .

Unter dem Dach .
^ 8 Johann Zorn Msck. 5tr <ä. zahlt für

1 Zimmer und Kammerl ohne
Einrichtung monatlich 2 fl» - s/ )

Hievon wird das anstatt dem wirkli - M
chen Hofquartier alljährlich bezah¬
lende Quarrirgeld abgezohen mit 40

Eben so wird es auch , wenn ein
ikretArtisnt -Kapital hieraus wäre ,
mit dem hieven abfallenden Inter¬
esse gemacht »

Verbleiben wahre Ertragniß - ^amm«- ^ 643
Daß dieses deme also und nicht am

ders seye ; bezeuget meine hieu
unter gestellte Fertigung .

N. N.
Hausinnhaber

Anmerkung zu desto besseren Unterricht .

- Die in eigenthümlichen Haus von dem Haus -
iunhaber selbst einhakende Wohnung , Keller ,

R 5 Stal -
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Wallung und Zugehörung , wie auch selbst ge-
mästende Lristgebände , Zier - Lust : Kachel - und

nutzbare Gärten , oder in andere Wege Grund¬

stücke , sind dergestalten , wie selbe zum sichersten
verlassen werden könnten - vermag dem Zins
anzusetzen .

A» muß die Zinsemagniß atze Jahr 14 Tage nach
Georgi , und zwar auf ein ganzes Jahr Verfasser -
«emlich von Michaeli 1786 . bis wider Michaels
1787 . eingereichet werden , zu welcher Zeit der
Hauseigenthümer schon wissen kann , was verlas¬
sen , oder Nicht verlassen ist , im zweyten Fass
kommt die unbewohnt stehende Wohnung , oder
Gelegenheit mit dem Zinsbetrag anzusetzen , als
oh es verlassen wäre , ( jedoch mit der Anmerkung
wie es die beyliegende Zinsemagniß zeiget ,
von was für einer Zeit , und wie weit solche
leer verblieben ist , worüber nachmals mit Aus¬

gang des Militärjahres , das ist , im Monat
Oktober eine schriftliche Anzeige versasset , von

zwey Zeugen bekräftiget , sodaün aber eingerei¬
chet , mehr nach beschehener Untersuchung eine

Quittung vermög den zurück bezahlt empfange¬
nen Steuerbetrug gemachet werden muß.

z. kommt bey denen Wochen , oder monatlich ver - i
lassenen Zimmern und Gelegenheiten anzumerken ,
ob der bedungene Zins mit , oder ohne Einrich¬
tung zu verstehen , allenfalls was für dieselbe
anzuschlagen scye , wornach der Uns die Hiebey
befindliche Einrichtung nach Billigkeit abgeschätz¬
te Betrag von dem Zins abgezohen wird »



Cmwurf über Zmsertragniß . 267

4. ist bey denen ehehin gewesten Hofquartiren nur
die hievon bestimmt ehehin gewest einfache Tax
anzusetzen .

Z» iyeun aber ein Haus , weil in selben kein wirk -
- liches Quartier hat angebracht werden können ,

hievor ein Geld zu geben gehalten , oder aber

durch ein erlegtes Kapital redimiret worden , ist
im iten Fall das bezahlende Quantum , im an¬
deren Fall aber das von dem K^ uME - Kapital
beziehende Interesse von der ganzen Zinsertrag -
niß abzuziehen .

6. wird zugelassen , daß der in das Burgerspital
abführende Bierzeiger Bestand , wenn selben der
Hauseigenthümer aus eigenen Mitteln bestrei -
ret , und nicht etwan aus dem Bestandmami ehe-
fchon überleget hat , dann in einigen Vorstädten
anstatt des vorhin abgerichien Zehend der hievor

pakrirte Betrag von der Erttagnißsumma abge -
zohen werden .

Piher alles dieses ist zu Georgi , und zu Michaeli
sowohl bey der Militarkonskription , bey dem
Stadt - Magistrat , als auch bey dem Polizeyamt
die Veränderung der Wohnungsparkheyen zu
melden . Mehr muß zu Michaeli jedes Jahrs der
Grunddienst entrichtet werden » '
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Sechstes Kapitel .

Conti oder Berechnungen , Inventarien
Journale oder Tagbücher und Pro -

tokolen .

Conti oder Berechnungen .
Die Berechnungen derHandwerksleute , oder auch.

yur verfertigter Wraaren sind nicht schwer zu ent¬

werfen , Man kann auf zweycrley Art zu Werke

gehn : entweder man kömmt mit ihnen über den

Preis der zu liefernden , und zu verfertigenden ,
oder Nur der zu verfertigenden Waaren allein »ver¬

ein ; dann aber vergleicht man sich meistens schon
Vorhinein mit ihnen , durch eine Art von bestimm¬
ten und festgesetzten Vertrag . Uiberläßt man ih -
r' .en aber die Arbeit , ohne vorhergegangener Sti -

pulirung , so verfertigen sie im diesem Falle solche
Verzeichnisse , und setzen Anfangs den Namen des¬

jenigen , dem sie die Mbeit geliefert , denn alle ein¬

zelne Arbeitsstücke insbesondere , und zwar erstens ,
wenn sie die Waare selbst angekauft , den Preis
-derselben , die Ncbenausiagen , und den Handlohn .
ZweytenS ist durch Gesatze vyrKeschried . en, daß sie
alles , so wie sie es »ach und nach für die nervli¬

che Person gearbeitet , oder geliefert haben , iu ein

eignes hiezu bestimmtes Buch eintragen , und aus

demselben , auf dem erfoxdejWcn Stempel das
^

Verzeichnis ! verfertigen , weil sonst dergleichen Bü- ,
eher keinen Beweis machen . Dann wird die Sum¬
me gezogen , und der Meister unterschreibt sich»

Hat
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Hat nachher die Kundschaft diese Summe bezahlt ,

so pflegt der Meister darunter zu setzen , heute
hen —May i M zu Dank , oder richtig bezahlt «.

Dieses von dcm' Meister unterschriebene Verzeich -

niß behält die Kundschaft zu dem Ende, damit , falls

her Meister die Bezahlung noch . einmal fordern
wollte , sie beweisen können , daß sie ihn schon be¬

friediget haben »

Glaserconto .
Was ich Endesgcsetzter an Titl . Herrn N. N. an

Glasern geliefert , und durch Arbeit verdient

zu haben glaube , sind. Im Jahre 1736 .
Den 17 Hornung , vier große

DierglDr - - fl» 8 kr»
— Lü März , zwey Gläschen

zu einem Nachtlicht ; — Ai 4 kr»

— 14 Sept . zwey Tafelgläser — fl. » 4 kr«
— 18 — fünf große , und

drey Stangelgläser — fl. 24 kr«
— 2v Okt . eine blecherne La¬

terne mit einem Glase —- fl. z § kr»
— Li — achzchn große TT-

selglaser zumDücherka -
sten mit sammt der Ar¬
beit 7 si. 12 kr«

zo —zwey Fliegelgläsee — fl. 6 kr.

Summa 8 fl. 53 Er.

Den 2Z Dezemb . 1786 »
Richtig bezahlt . Philipp N. N.

Stadtgiaser .
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2.
Schneiderkonto .

Für Litl . Herrn N« N. im Jahr 1786 » vom i »
Inner bis zs September .

Den 2 Horrmng , für Verfextigüng
eines Beinkleides — fl« zo kr»

^ 4 April , 4 und einhalb Ellen
Leinwand die Ellen zu24 kr. i fl. 42 kr.

— 4 May , M ein Kleid don
Brüßlerkameloch 2 fl. 24 kr»
Fünf Duzend seidene Knöpfe

das Duzend zu i z kr. r fl . z kr.
Für Seide und Faden, —fl . Zo kr.
Für eine steife Leinwasid — fl. Zo kk»

i September , für einKkrid von
stanzösischen Tuche s fl. 24 kr»
Für die gvldnen Balletett
darauf 6 fl. zo kr.
Für die Leinwand , Seide
vnd Faden r fl. — kr.

Suckma 16 fl. ZZ kr»
Richtig bezahlt .

Joseph Steimetz
Bürger und Schneider »

3»
Gchusterkonro .

Jener Schuhmacherarbeir , welche ich durch 1 Monat
der gnädigen Frau von N. N. geliefert habe .

Dm i May , ein paar Schche von
himmelblauen französisches
Mg r fl» 42 kr.

Den
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l -atrir . 1 fl. 42 kr»
Den IO May , ein paar von Reißen

sranzösischen Zeuge i ff. 42 kr.
— 22 — ein paar von Krade ! 1 fi. 25 kr«
— 22 ein paar Pantoffel i fi. ,20 kr»̂

Summa 6 fi. 9 kr«
Dien den - —

Richtig bezahlt » Florian N. N.
Schuhmachermeißer .

4»
Conto eines Sattlers .

Veneichittß dessen ) was Unterzeichneter demHerrS
David Wetzer , Kreuzwirth zu N. N. an Satt¬
lerarbeit verfertigt und geliefert hat , seit dem
Februar 4782 :
Einen ganz neuen Sattel sammt

Zugehör lo fl . 45 ke»
Einen neuen sammt Gebiß 2 fl. 24 kr»
Zwey neue Schwanzriemen atz kr. zo kr»
Ein neues Leitsail —> z6 kr»
Das alte ausgebessert — z kt»
Einen Stuhl mir einem Kalbfell

gefuttert , sammt Nagel L fi. z kr»
Line neue Halfter — Z2 kr»
Für einen Zügel mit Stangen r fl. 8 kr»

macht zusammen 48 fl» 6 kr»

N« N» HM

Johann N. N»
Sattlermeister »

Z»
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8»
Auszug eines Wagners »

ÄerzeichniK dessen , was ich Unterzeichneter , dem

Michael N. N. Bauern allhier , an Wagner -
arbeit geliefert , und an selben zu federn habe »

Den 2 März vier neue Räder M
macht , jedes a i st. 20 kr. Z fl . 20 kr»

^ so — an den alten Wagen
einen neuen Leirerbaum ge- r
macht — IZ kt^

— A April , einen neuen Stiel ,
an eine Mistgabel - - 14 kr.

— iZ ein Rad frisch gefegt - Zo kr.
2 May , eine » neuen Pflug

gemacht i fl. 4Z kr.
— Z Iuny , L alte Dungleitern

ausgebessert — 48 kr.

Summa 8 fl» 49 kr.
N. N, den —»

Mathäus N. N.
Wagnermeister

L. Inventarien .
Ein Inventarium ist eine ordentliche Beschrei¬

bung und Verzeichniß aller und jeder Haab lind
Güter , deren Aufzeichnung man theils vor sich selbst,
theils auf Verlangen macht . Dergleichen Inven¬
tarien werden 1) bey Verlaffenschafren , 2) bey Vor¬

mundschaften , über die Güter der Pflegbefohleneü
und bey Minderjährigen , z) bey entstandenen Kon¬

kursen , über des unzahlhargmordmen Gläubigers
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Habscligkeit , 4) bey Amts - Und Verwalters Be¬

dienungen aufgerichtet .
Bey einem Jnvenkario ist zu beobachten , daß

alles , Stück für Stück , imgieichen Schulden und

Gegenschulden aufgeschrieben werden . Was die

Form der Inventarien betrist , so hatten diese in

sich. 1. Den Eingang , 2 ein ordentliches Ver -

-eichniß aller Güter , und z. die Unterschrift .

In dem Eingänge wird der Vor - und Zuna¬

me desjenigen gesetzt, dessen Güter beschrieben wer¬

den , ferner dessen, der das Inventarium verferti¬

gen laßt , endlich wenn und wo das Inventarium

ist ausgerichtet worden .
Das Verzeichnest der Güter wird gemeiniglich

in der Ordnung des gedruckte » Formular gemacht ,
und Sachen einer Art werden zusammen , nicht zer¬

streuet , eines nicht ermann hier , das andere dorr

angesetzet .

Inventur oder Ächatzrmg »

Aber die von weil . N. N. sei. Verlaffenschaft ,

so in Folge einer hochlöbl . k» k. N. Oe. Landrech -

ren unterm 15 8bris a. c . ergangenen Verordnung

von uns endesbenannlen Kommlssarien in Gegen¬
wart des N. N. ordentlich beschrieben , die Verlaffen -

schaftösahrnisse durch die geschworne Schätzungsleu -
te geschätzt worden sind - als :

S An
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An baaren Geld .

Hat sich nach Angabe des
Hru . Universal erben nach
dessen Hr ». Erblassers
Tod vorgefunden -

welche Vaarschaften dem
Hrn . Universalerben zu
Bestreitung der Begräb -
nist, und andern nöthigen
Ausgaben belasse » wor¬
den - - - - -

An Obligationen und
andern Schulden ,

i . EineKupfcramtsobliga -
tion N. ILZ86 cläo l
May/80 auf Franz Xav.
Rudinger lautend c>4/>r .

r . Eine Oberkammerobli -
gakion lVroe izo6o von

iZten 7bris 782 auf
Joseph Piller , lautend
a 4 - - -

Z. Eine » Wechsel von Phi¬
lipp Hafner , Kaufmann
in Wien von 6ten April
783 » Z

An Silber .
i Kaffeekanne wägt Mark
Loth - : - - :

Schatzungs -
preis .

Verkaufs¬
preis . .

fl. kr. !j fl. ! lr .

Zl6

Ivooo

L0O0

l02O

36

24

Untr- r H19252I 24H j
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i Milchkanne wagt Mark
Loth - - -

Chokolade Nachgußkanne
Mark Loth - -
r Tasse Mark Loth
1 Zuckerbüchse Mark

Loth - « - -

24 Messer , Löffel und Ga¬
bel - - - - -

2 Salzfäßer Lo.
An Pretiosen ,

r Goldene Repetiruhr
! Tabakier -
1 — Etwü -
2 Brilliantene Ringe
i paar in Gold gefaßte

Steinschnallen - -
An Bildern .

Zo Stücke auserlesene Ku¬
pferstiche von Codovieki
in eichenen Namen mit
feinen Glasern -

i Geburt Christi vonRu -
bens - - - -

Frauenbild von Rapbae !

satter

27S

Schatzungs - f
preis .

Verkaufs ^
preis .

st. j kr. jf si. kr.

19352

so

10
28

7

240
8

75
67

6vO

86

IOO

36
42

24

Ili

jj 207671
S L
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Meldungen ,
j Wildschur - -

2 Kapntröcke - -

AStaatskleider - ^ -
2 Frak - - - -

An wasche »
24 Hemder von feiner

Lcimvand - - -

4LNachtl »e»nder - -

Zo Schnupftücher -

18 Halsbinden - -

24 paar Strümpf - -
ro Handtücher - -

6 Tischtücher - -

z6 Servietten - -
An Efekten im ersten

Zimmer »
6 Sessel von Rohr -
L Tische von eichenen

Holz - - - -
1 Schenkkasten - -
i Stockuhr - - -

In zweyten Zimmer
8 Sessel mit Roßhaar

md Gradel - -

Schätzniigs -
preis .

Verkaufs¬
preis .

kr. ss fi. j kr.

20767

6-i
r.-

! I2
rr

48
! 5
24

6
22

4
8

16

16

l8

24

Lat «§ ffLn6Zj 24jj j
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Schätzungs :
preis, .

Verkaufs¬
preis .

st. > kr. !j -ff. zkr.

V-eanrs -orr
L großer Spiegel -

i Pendiluhr mit 4 Stück
Karilion - - -

1 Kasten ohne Aufsatz zu
Kleidungen - -

1 Schreibkasteu - -

1. Toiletkastcn - -

i/Lisch von Nußbaum¬
holz mit Dambret .

Im dritten Zimmer «
xrTamastene Sessel :

2 Kanapee - - -

4,Spielrische mit einge¬
legten Hol ; - -

LsTrumofpiegel mit Ti¬
sche - - - - -

L,Moderne Wanduhren
so acht Tage gehen

s Eckkästen zum Porzel -
lain - - - -

1, Lüster, - - - -

Zm vierten Zimmer .

6 Sessel von grünenSaft
Han - - - -

! LIl6A !
14!

60

1. 2. « ^

rc>
6

4

6Z
20

12

86

ILO

IO
80

16

21665z

S Z

24

24 »
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2 Bettstatt mit Bettge
wand und feiner taste¬
ten Bettdecken - -

i Frisirtisch mit Spiegel
und Zugchör - -

i Ei » Stöckeluhr mit
Wecker , so 4 Wochen
gehet - - - -

i Bücherkasten - -
i Quaderobkaften -
1 Spiegel mit Trums -

tisch - - - -
Im Dienstbothenzim -

mer .
4 Sessel von schwarzen

red er - - - -
i Speistisch - ? -
1 Kleiderkasten - -

In der Rüche .
2 Schüßelstelier - -
1 Spei - kastei . - -
1 Federdrater - -

iLKupfergeschier Pf .
6o Zinnteller Pf . -

soSchüßeln - - -

Schätzungs - HVerkaufs¬
preis .

fl. j kr.

preis ,

"fl."? k?.

2166Z

45

5

24
6
4

14

i
i
4

86
20
I <

24

30

30

^21898 ^ 24js
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Schatzungs - H Verkaufs¬
preis . I preis .

fl. j kr. I, fl. I kr.

T' eanrjiort 21898
8 messingene Gefäße , als

Mörser :c. - - - Z4

Loirftrmtllien »

Loo EimerWein 1778 "
1781 und 178z von
besten Gcbürg - Grin -
zinger , Nußdorfer,samt
Fäßer mit eisernen
Banden - - -
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i Faß weißes Bier -
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An Kilchengcräthschaften
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An Geschirr und Wagen -
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Schätzungs -
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859

376
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Urkund dessen nachstehende Fertigung .
Wien den ersten März 1786 .

N. N. N. Oe. Landrechtssekretar als

verordneter Sperkommissar .
N. R. N. Oe. Kanzellist als deto .

N. N. Geschworner Silber - und Pretio¬

sen Schatzmeister .
R. N. dero Bilder Schätzmeistex .
N. N. dets Mobilien Schatzmeister »

L. Journale oder Tagbücher .

Jeder Wechsler , jeder Kaufmann , jeder Ma -

Nufadrmranr u. s. »v. , der sein Geschäft in Ord¬

nung halten will , muß ein Iournal , oder eigent¬

licher gesprochen , ein Tagbuch führen , in welche »

«üe Einnahmen , alle Ausgaben von Geld , ^vde?
Waare in der Ordnung , wie sie von Tag zu -^ag-

von Woche zu Woche , von Monat zu Monat vor -

S 5 §e-
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gefallen , gleich nach einander , und in versetzten
Rubriken , so wie in einer aus vielen Rubriken be¬
stehenden Strasse eingeschrieben werden ; damit der¬
jenige , dem die Führung des Buches obliegt , we¬
der einen Empfang weglassen , noch eine Ausgabe
einschieben könne.

Es ist unmöglich , eine gewisse Regel festzuse¬
tzen, wie man die RechttungSgeschäfte, besonders ,
wenn sie durch längere Zeit in das Journal ein¬
getragen werden müßen , beschreiben soll ; weil die
Eintragung bloß von der Wesenheit der zu be¬
schreibenden Gegenstände abhängt . Aber man wird
immer aus folgende Punkte bey der Beschreibung
eines jeden Gegenstandes Bedacht nehmen müßen .
Erstens auf den Gegenstand , welcher eingenom¬
men, »der weggegeben wird . Zweyten » aus die
Person , welche etwas erhalt , oder weggiebt . Drit¬
tens auf die Veranlassung , welche dieses Geschäft ,
oder diese Handlung hervorbringt . Viertens aus
den Tag , an welchem die Handlung vor sich geht ,
der , wenn z. B. mehrere Handlungen an einem
Tage vorgehen , über den ersten an einem Tage vor¬
fallenden Artikel in der Mitte angesetzt werden
kann . Fünftens , wenn die Veranlassung eines Ge¬
schäfts von der Art war , daß dieselbe nach einiger
Zeit noch mehrer «- ,Handlüngen , oder andere Ge¬
schäfte hervorbringt , so müßen auch diese Handlun¬
gen , nebst der Zeit , wann solche vorfallen , und
sodann abgethan werden sollen , genau ausgedrücket
werden . Sind aber die Rechnuugsgeschäftc von der
Art , daß sie mit einmal nicht geendet werden können,
so wird es gut seyn, dieselbe in mehrere zu zerstückelt -

Nun



Journale oder Tagebücher . Z8z

Nun. wird es nicht mehr schwer seyn, so ein Ta¬

gebuch zu verfertigen . Man nimmt nach Ver¬

schiedenheit der häufigen , oder weniger häufigen Ge¬

schäfte eine zureichende Menge Papier , das in

ein Buch bogenweis zusamm gebunden wird , und

bezeichnet jeden Bogen mit einem Numer . Dann

zieht man linker und rechter Hand vom Rande an¬

gefangen Linftn , und zwar : linker Hand werden

zwo gezohen , wo in die erste die Numern der Bey¬

lagen , in die zweyte die vorgefallenen Posten ein¬

geschrieben werden . Die Numern der Beylagen

müßen darum angesetzt werden ; weil sie zum Be¬

weis der Ausgaben oder Einnahmen dienen . Rech¬

ter Hand werden «dermal zwo Hauptlinien zum
Gelde , das eingekommen , und weggeben worden ,

gezohen , die , weil man Gulden und Kreuzer em¬

pfangen , und weggegeben hat , übermal eine ? wi -

schenlinie federn . Da aber diese vermischten Posten

nach der Zeit in ein Hauptbuch ordentlich einge¬

tragen werden müßen , so müßen «dermal so viele

Linien gezohen werden , als nöthig ist , das Blatt

wohin sie und den Numer , unter welchen sie sind

eingetragen worden , anzumerken . Der in der Nie¬

re leer gebliebene Raum dient dazu , die eingegan¬

genen und ausgegebenen Posten selbst anzumerken .
In der Mitte dieses Raumes setzt man oben den

Tag und dasIahr an ; dann werden alle Geschäf¬

ten , die den Tag über vorgefallen , nach einander

eingeschrieben , und damit man sogleich sehen könne,
was an einem jedem Tage geschehen , so zieht man

die stLuer über eine Linie , wodurch ei » Tag von

dem andern abgesondert wird , Aus diese Art fährt



L84 ll . Abtheilung . 6. Kapitel .

man fort , bis eine Woche , ein Monat vorüber ist,

Wo sodann alles Eingeschriebene in das Haupt¬

buch übertragen wird . Wienn aber. das Tagebuch
«nr die Ausweisung über Haares Geld , leisten soll ,

so wird oben der Raffastautz . anzusetzen. , und unten
hie Summe aller eingegangenen , und weggege¬
benen Gelder zu ziehen seyn , damit mau sogleich
beym ersten Anblicke den Rassarest übersehen könne. »

v . Ptvtokol .

Jene Privatpersonen aber , deren Geschäft »ichs

so weit verbreitet ist , können statt des Tagebuchs

ganz ein einfaches protok - ol halten , damit sre ihre

reehältnißmäßigen kleineren Geschäfte ordentlich
führen , und übersehen können . Diese protokolen
And leicht zu entwerfen : man wählt für jede Per ;
son , mit welcher man im Verkehr steht, ein eige¬
nes Blatt , und setzt alles an , was ihr geliefert
worden ist , und so, wie nach und Nach das Geld

einläuft , wird die Post nur weggestrichen , z. B.
ein Kleinhändler , ein Schuster , ein Schneider , der

au seine Kundschaften Waaren , Schuhe oder Klei¬
der liefert , setzt oben den Namen derselben ; dann
das Jahr , den Tag und die gelieferte Waare , aber

zu Geld angeschlagen an , und so wie die Kunden

diese Summe , wegzählen , sö zieht er ab, und löscht
die Posten aus , da jeder Handwerker entweder aus

diese Art , oder nach einer solchen , die ihm be¬

quemer scheint, sein Protokol halten kann , so will

man außerdem , waS gesagt worden , keine ander «

Regel festsetzen. Beyspiele anzusetzen findet man

Gv LberWig . Übrigens müßen . die Waaren und

Haupt -
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Hauptbücher der Handelsleute und jene EiW' rLib -

hücher der Fabrikanten und Handwerksleute , welche,

wenn sie die gesätzrnäßige Ersorderniß haben , und

einen halben Beweis machen , sollen folgende Er¬

fordernisse in sich enthalten , als

r « Sollen die einkommende Posten aus dem Jour¬

nal oder Tagbuch in das HandlungshauptbucP
entweder von den Kaufmann selbst mit eigener

Hünd , oder durch einen besonders hiezu gehal¬

tenen vertrauten , und der Handlungsbücher ver¬

ständigen Bedienten ohne einige Abänderung der

Korrektur eingetragen , und solches Handlnngs -

bnch nicht von verschiedenen Händen zu einer

Zeit geschrieben seyn. Hieraus folgt aber nicht ,

daß man einen HandlMigSLiener gar nicht ent¬

lassen könne , sondern nur das , wenn man anstatt

dessen einen neuen aufnimmt , dieser dann wie¬

der das Hauptbuch fortführen muß , und nicht

bald von diesen , bald von jenen Handlungsbe -
dienten das Handlungshauptbuch gesühret wird .

s . Soll das HandluUgsbuch ordentlich alles ent¬

halten , was den Kaufmann zur Last, und was

ihm zu Guten,kömmt .
4. Sollen Jahr und Lag , wie such die Personen ,

denen, und durch welche geborgt worden ist, klar

ausgedruckt seyn.
4. Soll die in das Hauptbuch Eingetragene Post ,

eine zur Handlung und in ein dergleichen Buch

gehörige Sache , und nichts , was nicht M

Handlang gehörig ist , dämm geschrieben ftyn ,

z . V. wemrK . mir ivo fi. in baaren Gelde m-

hcr, und ich diese Psst in das HandlMIsbuch
schrribe -
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schreibt , so mächt dieses keinen halben Beweis
wider mich, denn das Darlehn ist keine zur
Handlung gehörige Sachen

5- Soll das Handlungsbuch in deutscher , in ita¬
liänischer , französischer , oder in der üblichen Lan¬
dessprache gesichtet werden .

6. Endlich soll der Kaufmann von guten und un¬
bescholtenen Ruf seyn , folglich wenn er in der
Folge falirte , müßte bewiesen werden , daß er
nicht durch eigene Nachlaßigkeik oder Verschwen¬
dung u. d. g. sondern durch unvermeidliche Un¬
glücksfälle in diesen Umstand versetzt worden sey»
Dieser den gesetzmäßig geführten Halldlungs -

büchern beygelegte halbe Beweis ist nur aus i Jahr
6 Wochen gütig » Wenn sich daher der Kaufmann
sicher stellen will , so soll er nach Verlauf eines
Jahrs einen Auszug seiner ausständigen Forderun¬
gen verfassen , und den Schuldner zur Unterschrei¬
bung desselben angehen ; weigert sich der Schuld¬
ner den Auszug zu unterschreiben , so muß er ihn
längstens binnen 6 Wochen gerichtlich belangen ,
widrigenS macht nach Verlauf dieser Zeit da -
Handlungsbuch keinen halben Beweis mehr .

Allerwähntes ist auch von den Büchern der Fa¬
brikanten zn verstehen .

Die Bücher der Handwerksleure machen eben¬
falls einen halben Beweis , wenn sie mit folgende »
Eigenschaften versehen sind , als :
r « Muß der Handwerker ebenfalls von guten Ruf

seyn , folglich wenn er salire hätte , müßte des¬
sen Unschuld vollständig erwiesen seyn.

Ssll er ein ordentliches Protoksl halten .



Protokol . 287

Z. In selbes alles , was ihm zur Last und zum Gu¬
ten kömmt, eintragen .

4. Soll das Jahr und Tag , dann die Personen ,
welche die Arbeit bestellet , und durch welche sie
geliefert worden , klär ausgedruckt seyn.

Z. Sdll die in das Protokol eingetragene Post ge¬
hörig seyn , folglich von einer gelieferten Arbeit
herrühren .

In Ansehung der Zeit ) wie lange die Ein -
schrcibbncher der Handwcrksleute einen halben Be¬
weis machen , ist das nemliche zu beobachten ,
was von den Büchern , der Kaufleute vorgeschrie¬
ben ist. ,

Das was bereits gefaßt worden ist , dürfte zu¬
reichend seyn. Von übrigen Büchern , deren Per¬
sonen um ihre Sachen in Ordnung zu erhalten,sich be¬
dienen , mache man gar keine Meldung : Die Ursache,
warum man alle diese Bücher mit Stillschweigen
übergehet , ist , weil man sie nicht als Aufsätze, son¬
dern als solche die zur Buchhaltungskunst gehören ,
ansieher . Uiberhaupt halt man es noch obendrein
für nöthig , damit die Gegenstände nicht miteinan¬
der verwechselt werden , und man zu sehr von dem
vorgesteckten Endzwecke würde abgewichen seyn.
Züdem hat man sich nur in soweit von selben zu
bandeln vorgenommen , als der Kaufmann , Fabri¬
kant , Handwerker u. s. w. im Nothfalle dadurch
soll in Stand gesetzt werden , den Beweis vor Ge¬
richt führen zu können ; der aber nur für gilki -
angesehen wird , wenn vorerwähntes beobachtet wird ,
alsdenn wird er zugelassen es durch einen Lidschwur
Ut besichtigen .
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SirbenLes Kapitel -

Herrschaft - Hausvsrkaufs - Mieth - Pachte
und Tauschvertragb oder Kontrakte -

Von Verträgen oder Kontrakten »

In der Voraussetzung , dcißman weiß,vorüber
Und wie ei « Vertrag verfaßt werden muß , wenn

er rechtsgültig seyn soll , übergehen wir hier , um

diese Blatter nicht allzusehr auszudehnen , das Le¬

gale desselben ganz , und werden uns blos mit dek

Form solcher Aussatze beschäftigen »

Im Allgemeinen muß jeder Vertrag fölgende Theils
in sich fassen : i ) die Namen derjenigen Perso¬
nen , unter welchen ein Vertrag eingegangen und

abgeschlossen wird . 2) Die Erzählung der

wechsclweiS übernommenen Verbindlichkeiten ,
und zugestandenen Rechte . Z) Die Ordnung »

In den Verträgen wird eigentlich nichts bewie¬

se » , daher wäre es überfiüßig , ihn mit Grün¬

den zu unterstützen : sondern nur dasjenige er¬

zählt , worüber die Dertrageingehenden über¬

eingekommen sind. Man hätte daher diese » Ge¬

genstand in dem ersten Abschnitte , wo von den

erzählenden Aufsätzen Zie Rede war , behandeln

sollen : da aber ein Vertrag nach der Zeit ein

streitiger Rechtsaufsatz werden kann , und folg¬

lich die Erzählung der Thatsache nothwendig

zu Führung des Beweises erfodM wird , sö hnt
man
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man sie , dieser nähern Beziehung wegen , den

beweisenden Schriften beygezahlt « Man hat

daher Grund zu glauben , daß sie sich am rech¬
ten Orte befinden .

Die Ordnung , der man sich bey Abfassung dieser

Schriften bedienen kann , ist zweifach - « Ent¬

weder hält man sich an die Personen , oder an

die übernommene Rechte und Verbindlichkei¬
ten . Gählt man die Personen zur Eintheilung ,

so pflegt man aus Höflichkeit die Vornehmeren

zuerst anzusetzen , hält man sich aber an die Sa¬

che selbst , so muß daraus gesehen werden , ob nur

der eine oder mehrere sind. Sind mehrere ein¬

zuschalten , so muß man dieselben entweder durch

die punktirung absondern, oder noch besser, be¬

ziffern , auch die wichtigsten Punkte mit größere «

Buchstaben bezeichnen , damit alles , worüber das

Uibereinkvmmen geschehen ist , deutlich und klar »

und dadurch die Quelle zu kostspieligen oft un¬

nützen Streitigkeiten verstopft werde . Die Ur¬

sache davon ist diese , weil im Falle eine Klage ,
nur das eingeschaltete Bedungene , dem ver¬

trage die Rechtskraft ertheilet .
Der Raufverrrag , der gemeiniglich über unbe¬

wegliche Sachen eingegangen wird , fordert ins¬

besondere soldende Bestandtheile , r ) DenNa -

men des Kausers und Verkäufers . 2) Die

Benennung der verkauften Sache . Z. B. ei¬

nes Hauses , oder wenn nur ein Theil davon ver¬

kauft wird , die genaue Ansehung des veräu¬

ßerten Theils , z) Die Geldsumme , welche

hafür bewilligt worden , und die Zahlungsfri -
L stm
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sten , ob dieses Geld auf einmal , oder bey meh¬
reren Terminen , und wie viel jedesmal entrich¬
te ! werden soll. 4) die Bestimmung der Schir -

inung , das ist jenes Theils des Kanfschillings *)
welchen der Käufer , durch ein Jahr , sechs Wo¬

chen , drey Tage , zu dem, was ihm an der Sa¬

che liegt ( euWo ) zurückbehalt . Z) der Leih -
kauf , welcher eine Art von Darangabe , oder
Aufgabe , aus den Werth der verkaufen Sache
ist . 6) Das Reugeld , das aber ausdrücklich

- bedungen werden muß , dieses Reugeld hat je¬
ner von dem Verrrageingehenden dem andern

zu bezahlen , der von dem Vertrag selbst absteht »

7) Die Unterschrift und pettfchaft des Käu¬

fers und Verkäufers , dann der Zeugen . Wenn

diese Bestandtheile zusammengesetzt werden , ss
wird der Vertrag aus folgende Art aüsfalien »

H. » Herrschaftlichst Kaufvertrag .

In den Vertrüge der über den Verkauf eines

Landguts ausgefertigt wird , müße , nebst ^den im

Vorigen Satze ausgesetzten Punkten , auch die dazu
gehörigen Gebäude , Einrichtungen , Gründe ,
Waldungen , Teiche , die Gerechtigkeiten , die auf
dem Gute allenfalls hafteten passivschulden , we¬
nigstens die eindringlichen u. d. gl . eingeschaltet

wer -

7> Es ist also der KaufschMng, und die Schirmung,
«der wie man vor Alters sagte, die Scherinung, we¬
sentlich unterschieden. Der KaufschMng kann allzeit
von dem Verkäufer zurükgefoderr werden , aber nicht
die Schirmung . Diese muß immer ausdrücklich be¬
dungen werden, wenn man sich sicherstellen will, daß
der Verkäufer auf den Fall für alle« hasten soll-
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werden . Um Anfänger » , so viel als möglich , die

Theorie durch Beyspiele zu erleichtern , wollen wir

ein Muster geben .
Heute zu Ende gesetztem Tage , ist zwischen Seiner

Excellenz , dem Hoch - und wohlgebohrnen des

heil . rdm. Reichs Grasen von N. N. als Ver¬

käufer , an einem, und dem wohlgebohrnen Herrn

Freyherr » von N. N. als Käufer , am andern

Theile , folgender Kaufkontrakt verabredet und

geschlossen worden .

Erstens . Verkauft Seine Excellenz dem Herrn

Freyherr » von R. N. die an der — in — ge¬

legenen Herrschaft N. N. mit allen Rechten ,

so wleB im Kadastrum inliegk , um einen Kaus¬

schilling von 162222 fi. ,
Zweitens . Verspricht der freyherrliche Herr Käu¬

fer zu Ende August d. I . 52022 fl., sage, fünf¬

zig tausend Gulden , und nach Verlaus eines

Jahrs ebenfalls 50022 fi. an den Kausschilling

zu entrichten .'
Drittens . Uibernimmt -der Freyh . Herr Käufer

die auf diese Herrschaft intabulicren 40222 fi»

und werden dieselben an dem Kaufschilling in

Abschlag zu bringen seyn.
Viertens . Sollen die am Kausschilling restirende

22222 fl. als ei » Schirmungskapital zurück ge¬

halten werden .
Zünftens . Will der Freyh . Herr Käufer die Utt-

terthansausstände selbst übernehmen , dergestalt ,

daß solche mit den Unterthanen liquidirt , die

eindringlichen von den uneinbringlichen abge¬

sondert , und diese letzter » dem hvchgräsiichen
T L Herrn
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Herrn Verkäufer verrechnet werden sollen Z»
mehrerer Bestattigung sind zwey gleichlautende
Aufsätze von diesem Kontrakte verfertiget , und

jedem der Herren Kontrahenten einer , mit deß

andern , und der Herren Zeugen Unterschrift ,
eingehändiget worden .

Wien den — . Johann Freyh . von N. N»

Johann von N. N. Franz Gras v. N. N»
k. k. kaudrarh Oberster ,

als Zeuge als Zeuge

8. HauskMfsvzrtmg .

Heute zu Ende gesetzten Tag und Jahr ist zwischen
dem hochwohlgcbohrnen Herrn Freyherr » von
N. N. als Käufer , an einem : dann dem Hoch-
rdelgebohrnenHerrn von N. N. am andernTheile
«! s Verkäufer » folgender Kontrakt geschlossen
worden : , .

Erstens . Verkauft Herr von N. N. dem Frey¬
herr » von N. N. sein in der — Strasse Nro . —

und dem Stadt — Grundbuche dienendes Haus ,
um einen Kaufschilling von 40000 fl, nebst ei¬

nem Leihkauf von roo Dukaten .
Zweitens . Verspricht der Herr Käufer , von dem

Kaufschilling alsogleich LZooO , i. e. fünf und

zwanzig tausend Gulden , in öffentlichen Fond
Obligationen zu bezahlen , dann den auf dem

Hause haftenden Satz von 6yoo fl. zu überneh¬
men , den Rest des Kaufschillings von 9000 si»
aber binnen einer Jahresfrist , nebst den von
dem Tage der Mbergabe bis dahin verfallenen
4 pcügen Zinsen , zu entrichten .

Drie - -
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Drittens , bedungen worden , daß dem Herrn

Käufer das Haus bis zur gänzlichen Richtig¬
stellung des Kaufschillings , und Leistung der Zin¬

sen , als Hypothek verpfändet sey. Daher der

Herr Käufer verbunden seyn soll , dem Herrn

Verkäufer in Ansehung des Kaufschillingsrechts
einen Satz auf das Haus , und zwar auf eigens
Kosten ausfertigen zu lassen .

Viertens . Auf den Fall , daß ein , oder der an¬

dere Theil vom gegenwärtigen Kontrakte abstehe »

wollte , soll derselbe ein Reugeld von 200 Du¬

katen zu bezahlen gehalten seyn. Zu mehrerer

Bekräftigung dessen u> s,w . wie im vorigen »

e . Miethvertrag .

Durch den Mietsvertrag wird jemanden die

Nutznießung einer Sache , auf eine gewisse Zeit

überlassen . Es müßen daher die Personen , wel¬

che den Vertrag eingehen , angesetzet . Die Sache
die vermiethet wird , rheilweis beschrieben . Die

Zeit , wie lange nemlich der Vertrag verbinden

soll , genau angemerket : und die viertel oder halb¬

jährige Entrichtung der bedungenen Summe , wel¬

che zum vorhinein oder nach Verlauf der Zeit

entrichtet werden soll , demselben eingeschaltet wer¬
den. Die Aufkündung , dies smd die wesent¬
lichsten Bestandtheile eines jeden Miethvertrags .
Es kann aber geschehen, daß die Vertrageingehen :
den , noch über andere Verbindlichkeiten überein¬

kommen. Z. B. Daß der Hausinhaber dieses^
jenes , der Miechmann aber etwas anders machen

lassen muß , was sodann beym Hause bleiben soll ,
L z oder
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oder nicht , oder, daß der Hansinhaber dem Mieth -
mann dieses oder jenes , um soviel am Gelde ab¬

lösen will , u. d. gl. mehr . Den Werth des Gel¬

des für das abzulösende Gerüche genau zu bestim¬

men, wird auch von großen Nutzen seyn. Werden
'

solche wechselweise Verbindlichkeiten übernommen ,

. so müßen sie ebenfalls in dem Micthvertrage voll¬

kommen ausgedrückt werden . Zu Erörterung kann

folgendes Beyspiel chienen »

Heute ist zwischen dem hochedelgebohrnen Herrn
N. N. als Hausinhaber , an einem , und dem

Herrn von N. N. als Bestandnehmer , am an¬

dern Theile , folgender Mieihvertrag verabredet ,
und geschloffen worden .

Erstens . Vermischet Herr N. N. , dem Herrn
von N. N. , die in seinem Hause Nro . — auf
den — befindlichen Wohnung , im ersten Stock¬

werke , welche in vier Zimmern aus die Gasse,

dreyen in den Hof, in einer Küche, Keller , Holz¬

gewölbe , Schupfen und Stallnng für drey Pfer¬
de besteht , aus vier nacheinander folgende Jah¬
re , gegen einen jährlichen Zins von 6oo Gulden «

Zweytens . Verspricht Hr . von N. N. diesen Zinns
in halbjährigen Fristen , zu Georg « und Mi¬

chaeli , vorhinein zu entrichten .
Drittens , verbindet sich der Herr Hausinhaber in

den vier Zimmern auf die Gasse, neue Fußböden

legen , und neue Thüren mit meßiugenen Schlö -

ßern machen zu lassen. Hingegen verspricht
Viertens . Herr vou N. N. den im ersten Gassen - .

zimmer befindlichen eingelegten Fußboden , der; ^
Lru -
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Lrumeau , und die Lambrieu , um sAo ß> ab¬

zulösen .
Zünftens . Macht sich derselbe anheischig - dre

Wohnung in gutem Stande wieder zurück zu

stellen , und allen , von seinen Hausleuten ver¬

ursachten Schaden zu ertrage «.

Sechstsns . Soll eine halbjährige Auflnndigung

bedungen seyn , und bey nicht erfolgter Aufkün¬

digung , soll der Kontrakt aus weitere vier , und

so fort , von vier zu vier Jahren , verlängert

bleiben . Zu Urkund dessen , sind zwey gleichlau¬

tende Miethverträge versaßt , und von beyde »

Theilen , wieauch von den zwey hierzu erbetene »

Zeugen , jedoch diese ohne allem Nachtheil , un¬

terschrieben und ausgefertiget worden .
Joseph von N. N.

Wien , den i r Jan « 1780 - Hausinhaber .

N. N. N.

als Zeuge . ^ Zeuge .

v . Pachtvertrag .

Die Pachtverträge , durch welche dem Pächter

Von dem Eigenthümer , die Verwaltung , und

hie Einnahme der Einkünfte eines Landguts

überlassen werden , fordern nebst den allgemeines

Bestandtheilen , aus welchen sonst die Verträge zu¬

sammengesetzt werden , noch insbesondere viele Be¬

hutsamkeiten . Es muß z. B. im Vertrag gesetzt

seyn , wie die AeEer , wiesen , Weingarten be¬

handelt , und im guten Stand erhalten weeden

sollen ; wie viel Hol ; jährlich in den Waldungen

geschlagen werden darf , und wie die neue Anpsiau -

T 4 ^ » g
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zmg des Gehölzes geschehen mäße ; wenn die Tei¬
che gefischet werden dürfen : ob die bestimmt ; p
Brüt sogleich wieder eingeleget , ob durch eine »
Sommer Hader , oder andere Gattungen von Ge¬
treide gcbauet , und zu welcher Zeit jeder Teich ge-
reiniget , und wieder frisch angesetzt werden solle«
Me viele StüKe von Pferden , Achsen , Kühen, '
Schaafen u. s. w. bey der Uibergabe vorhanden
waren , und wie viele nach Verlauf der Pachtzeit
wohlbehalten , ' gesund ', und in gutem Zustande vor¬
handen seyn müßen . I n Wieweit die Auslagen die
der Pachter , theils zn Erhaltung , theils zu Ver¬
besserung des Landguts verwenden wird , demselben
zur Last fallen , oder zu Guten geschrieben werden
sollen ? Wieviel er an den verschiedenen Geraih -
fchaften übernommen , und wie viel er nach Ver - j
laus seiner Pachtung wieder einhändige » müß' eL
Wer die wlLthschaft - sgebüuöe in gutem Stande
zu erhalten habe , u. s. w. Nebst allen diesen wird
die Summe festgesetzt, die der Pachter dem Grund¬
herrn als ein Gewahrgeld einzuhändigen hak ,
damit derselbe , falls der Pächter entliefe , oder
durch eigene Schuld dem Pachtguke einen beträcht¬
lichen Schaden zuzöge , oder das Landgut zu Grun¬
de richtete , sich seines Schadens erholen könne»
Dieses niedergelegte Kapital muß der Grundeigen -

'

thümer dem Pachter mit den gesätzmäßigeu Inte¬
ressen verzinsen .

Zum Beyspiel .
Heute ist zwischen dem Hoch - und Wohlgeborncn

Herrn Grafen von N. N. , als Pachtgeber an
einen , dann dem Herr » N, R, als Pachtherrir '

am ^
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am andern Theil ? folgender Pachtvertrag ge¬
schloffen worden »

Erßens . Verpachtet der Hoch - und Wohlgebohr -
ne Herr Graf N. N. , seine in — gelegene
Herschaft N. N. dem Herr » N. N. auf 10 nach
einander folgende Jahre , von i . Jänner 1772
bis ersten Jänner 1782 , dergestalt , daß der

Herr Pachter alle davon abfallenden Früchte ,
alle damit verknüpften Rechte , und Gerechtigkei¬
ten , niit einziger Ausnahme des Patronatsrechts ,
also zu genießen befugt seyn soll , wie er sie im¬

mer zu benutzen im Stande ist.
Zweitens . Verspricht der Herr Pächter , einen
'

Pachrschilling von dreyßigtausend Gulden / in

halbjährigen Fristen , zur gräüichenKaffa zu erlegen .
Drittens . Verspricht derselbe , das sämmtliche

Vieh der Herrschaft welches in 8 Waerpferden ,
tvOS Schaafcn , 122 Kühen , 6 Stieren , und

Ho Ochsen besteht , im vollkommenen Staude zu
erhalten , und dem Herrn Eigenthümer zu Ende
der Pachtnngszeit ebenso viel Stücke , und indem

nämlichen Stande zurückzugeben .
Viertens . Falls eine Viehseuche entstünde , hat

mau sich beyderseits dahin verstanden , daß der

zugefügte Schaden gemeinschaftlich getragen wer¬
den solle , jedoch hat in diesem Falle der Herr
Pächter zu beweisen , wie viele Stücke durch die

Seuche zu Grund gegangen seyen.
fünftens . Da die Wirthschaftsgebäude nach dem,

Zeugniß der Werkverstandigen , sich in vollkom¬
menen guten Stande befinden , so macht sich
Her Herr Pächter gleichfalls verbindlich , dieftl -

- T 5 ben
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den dem hochgraflichen Herr » Eigenthümer , wir- ,

der in eben so gutem Stande zurückzugeben »
Sollte aber

Sechsten ». Durch blosse UnglückvMe , als Fcu -

ersbmnst und Waffergüße u. d. gl . der Herrschaft

Schaden zugefüget werden , so ss » solches blos

dem Herrn Eigenthümer zur Last fallen , jedoch
wird der Herr Pachter die Wiederherstellung zu

besorgen , und die mil des Herr » Eigenthümcrs

Einwilligung gemachte Kosten , von dem. Pacht -

schilling abMechnen befugt seyn.
Siebentens . Verbindet sich der Herr Pachter al -

! en Dünger auf d,e Kultur der herrschaftlichen .

Wiesen , Aecker, und Weingärten zu verwenden ; ,

nicht weniger die Teiche , wovon jeder alle drey,

Aaljre abgefischet werden sold, sogleich mit Fi¬

schen und der gehörige » Fischbrut zu versehen ,

such dieselben auf seine Kosten , nach jedesmali¬

ger Abfischn ng, so wie es aus jeder Herrschaft

gewöhnlich ist , reinigen zu lassen

Achtens . Soll eben derselbe gehalten seyn , die

Ackerbaugexathschaften zu erhalten , und wenn sie

zu Grunde gehen , neue herbeyzuschaffen .
Neuntens . Verpflichtet er sich für die gute Er¬

haltung der Wälder keine Aufmerksamkeit ^spa¬
ren , und nicht mehr , dann 820 Klafter jährlich ,

schlagen zu lasse » , zugleich aber den ausgehaur - '

neu Schlag wieder zu besaamen .

Zehntens . Wird der Herr Pächter die nothwen¬

dig zur neuen Anbauuug des Waldes verwende¬

ten Kosten , au dem PachrschMng in ,Abschlag zu

hnugen haben , jedoch gegen dem, daß er des

grasii -
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gräflichen Herrn Eigenthümers Einwilligung -

zuvor ansuchen solle- ,
Lilftens . Hat der Herr Pächter ein Gewahrgeld

( Kautionskapital ) von 40020 Gulden einzule¬

gen, welches der gräfliche Herr Eigenthümer jähr¬

lich zu vier von hundert , zu verzinsen verspricht ,

und zwar also , daß der Herr Pächter diese jäyr -

Üchen Zinsen von dem Pachtschillinge sogleich an¬

zuziehen , berechtiget sey » soll.
Der Schluß , wie bey den vorigen .

L. Tauschvertrag .

Jene Kontrakte , durch welche auf eine kürzere

Art ein doppelter Rauf und Verkauf mit einmal

geschlossen wird , werden die Tauschvertrage ge¬

nannt . Die Natur dieser Aufsätze fordert , daß hier

statt der Summe Geldes , die sonst als der Preis

bedungen wird , Sache für Sache , und zwar -

bewegliche geg. en bewegliche , unbewegliche gegen

unbewegliche , Wechselseitig gegeben , und em¬

pfangen wird . Es wird nöthig , und durch bestä¬

tigte Erfahrung von beträchtlichem Nutzen seyn ,

daß die Sachen , die man gegeneinander ausge¬

wechselt , genau , und iu der verhälLnißmäßigen

Ordnung in diesen Verträgen ausgedruckt werden .

Weil sich aber die zu vertauschenden Güter nicht

immer ausgleichen , und einer von den Vertrag ein¬

gehenden dem andern den Abgang vom Werthe «n

Gelde ersetzen muß , so muß auch diese Summe ,

welche festgesetzt , und von beyden Thcileii geneh¬

miget worden , eingeschaltet werden . Endlich hat

ech oder der andere Theil einen besondern Beweg -
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gründ , der öfters nur im Eigendünkel besteht , daß
er licher diese als jene Sache zu besitzen wünsche,,
so wird er dem andern , damit er ihm willfährig
werde , einen vornergunyspreis ( Henum asfM -
0»») zu überreichen , und feine Einwilligung zu er¬
warten haben .

JUM Beyspiel .
Heute zu End gesetzten Dato ist zwischen dem

Herrn N. N. bürgerlichen ' Kaufmann eines , und
dem Herrn N. N. bürgerlichen Strumpfwirker¬
meisters andern Theils , folgender . Tauschvcrtrag
geschlossen worden .

Erstlich . Uibergiebt Herr N. N. Kaufmann sei¬
ne eigene in der Stadt Nro . - — am — —

gelegene aus 222s Gulden geschätzte Behausung ,
so wie sie gegenwärtig steht , dem Herrn N. N.
Strumpfwirkermeister zum vollständigen Eigens
thume . Dagegen überläßt

Zweytens . Herr N. N. Strumpfwirkermeister ,
dem Herrn R. N. Kaufmann , sein in der ——-

Strafft befindliches uck 2002 Gulden angeschla¬
genes Haus , ebenfallMum vollkommenen Eig- en-
thume , und verspricht den Uiberwerch pr. 200 '
Gulden bey Unterfertiguug gegenwärtigen Tausch- '
Vertrags dem Herrn Kaufmann baar einzuhän¬
digen . Dann macht er sich '

Drittens , anheischig , demselben hundert Du¬
katen als einen Vorneigungspreis für das ihm
abgetrettenc Haus in einem Jahre zu bezahlen .

Der Schluß wie beym vorigen »,

Acht -
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Bau - Gesellschafts - Ehe - und Hand - >
jungs - Scheidüngsverträge .

Bauvertrag .

' Wenn ein Vertrag mit einem Baumeister Met
ein neu zu erbauendes Haus errichtet wird , so kamt
Hm entweder' durch denselben die gänzliche Her¬
stellung überlassen - oder nur die Maurerarbeit
allein zu besorgen aufgetragen werden . In eine »
wie im andern Falle , muß alles Las , worüber der
sbauführende Herr mit demseMgen übereinkomme »,
genau in dem Bauverträge angesetzet werden .
Man muß sich daher erstens , aus den vom Bau¬
meister verfertigten , und von dem Bauherrn ange¬
nommene » Riß , nach welchem nämlich das Haus ,
in Rücksicht auf seine Tiefe , ^ohe und Breite ,
auf die Eintheilung der Zimmer u. s. w. auf
den inneren Werth und die Güte der Baumateria¬
lien , wovon das HauS errichtet werden soll, indem
Vertrage beruffen , und den Platz , wo selbes aus¬
zuführen ist , benennen können . Zweitens , wer¬
den die Materialien , in wieweit sich der Baumei¬
ster anderer als Ziegelsteine , z . B. nur zur Grund¬
feste und den Kellern bedienen darf , genan zu be¬
stimmen seyn. Drittens , wenn der Baumeister die
Arbeiten des Schreiners , des Zimmer - Steinmetz -
Schlvssermeisters u. s. w. übernommen , so muß
bestimmt werden , nste sie zu leisten sind < Z. B-
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Laß Las Dach mit Ziegeln gedeckt , die Treppen

vor. Stein , und mit welcher Gattung von Stein ,

u. hgl . mehr gemacht werden sollen , und wie lan¬

ge er da für die Dauer desselben gut zu stehen

zu hasten habe . Viertens , muß die Zerr bestim¬

met werden , binnen welcher er den Bau zu voll¬

enden und wie lange er für alle Mangel zu stehen

sich verbindet . Fünftens muß die Summa Gel¬

des , welche der Bauherr dem Baumeister verspricht ,

angesetzt , und zugleich die Zeit benennet werden ,

ob sie der Bauherr auf einmal oder in Raren ,

demselbigen auszuhändigen habe ; oder ob sie schon

vorn Tag des Vertrages an , als ein Kapital an¬

zusehen sey, welches der Bauherr zu verzinnst

schuldig sey. Folgendes Beyspiel wird alles ge¬

hörig erläutern .

Heu « , zu End gesetzten Tage , ist zwischen dem

Herrn R. N. k. k. Landrath eines , und dem bür¬

gerlichen Baumeister N. N anderen Theils ,

folgender Bauvertrag geschloffen worden .

Erstens . Uibernimmt gedachter Baumeister daS

von Herrn Bauführer neu zu erbauende Haus

auf der - —so wieder von ihm übergebene

Riß ausweiset , auszubauen , und alle erforder¬

liche Materialien selbst herbeyzuschaffe »

Zweyten » . Verbindet er sich dasselbe von guten

Materialien aufzuführen , auch außer den Grund¬

festen sich keiner Steine , sonder » wchlgebrenu -

»er Ziegel zu bedienen .

Drittens . Verpflichtet er sich für die Arbeiten

aller erforderlichen Handwerker zu stehen , und
Vier -
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Viertens . Verpacht er , das Haus binnen an¬
derthalb Jahren , das ist vorn ersten May 1782
bis letzten Oktober 178z vollkommen herzustel¬
len , und durch die darauffolgenden drey Jahre
für alle Mangel auf seine eigenen Kräfte zu has¬
ten . Wo hingegen

Mnftens . Der baufuhrende Herr Landrath von
N. N. sich anheischig macht , den Baumeister
für alle daran gewandte Kosten , in zweymali -
gcn Rate », eine Summe von 50000 Gulden

zu bezahlen , und zwar die ersten von 25000 fl.
vierzehn Tage nach dem Schlüsse des Vertrags ,
die zwote Rate aber von LZooo fi. mit Ende
Oktobers 1784 abzuführen .

Dec Schluß wie bey den vorigen .

L. GeselWäftsöerträge .
Wenn dieser von zwo Handelsleuten , wechsel¬

seitig errichtet wird , so drfoderk er , daß sie am
Wen darin » übereinkommen , wie der Ankauf der
Handlung und des Waarenlagers geschehen soll,
dann muß auch die Zeit bestimmet werden , wie
lange sie diese Handlungsgeschäste vereint zu trei¬
ben Willens sind , und falls einer oder der an¬
dere vor der bestimmten Zeit austreten wollte ,
was für Ursachen zur Austretung als gilrig ange¬
sehen werden sollen , und wozu im Fall des Aus -
iretens der auStretende Theil verbunden sey. So

muß gleichfalls festgesetzet werden , wann jährlich
die Untersuchung ( Invenmr ) der empfangenen ,
verkauften und noch vorhandenes Waaren , und in.

welcher Personen Gegenwart sie unternommen wer¬
den
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den soll - damit der Gewinn vd r Verlust berech¬

net- und der sich noch befindliche Verrath mit dem

Ganzen verglichen werden könne. Endlich muß

genau bestimmt seyn , wie die Auslagen z. B. die

Steuer der Zinns , der Lohn der Bedienten , n. s.

w. zu tragen sind , wieviel jeder Theil jährlich von

dem Gewinnste , zu seinem eigenen Unterhalte und

unumgänglich nöthigen Ausgabe » nehmen darf , wie

viel jährlich am Gelde , in der Kassa zur Erweite¬

rung der Handlung verbleiben soll , oder wenn Un-

glücksfälle sich ereigneten , wie durch Asfnahme vo »

Capitalien dem Uibel abzuhelfen sey. Man muß
mit einem Worte auf alle mögliche vorkommende

Falle genau Bedacht nehmen , und alles nach Be¬

schaffenheit der Handlung deutlich und klar ausein¬

ander setzen , und bestimmen .
i, ,

Beyspiel .
Da wir beyde Ende- unterschriebene , die Zeug -

handlung des Herrn Jakob N. N. auf dem —-

zum goldenen — sammt Waaren , Lager und

aller Einrichtung um 20020 Gulden wovon je¬
der Compagnon die Hälfte hergegeben , zu glei¬

chen Theilen erkauft haben , so ist zwischen uns

folgender Gesellschastsvertrag geschlossen worden »

Erstens . Verbinden wir uns durch acht Jahre

beysammen zm verbleiben , und allen Fleis und

alle Sorgsallt anzuwenden , diese Zeughandlung
in größten Flor zu bringen .

Zweyten » . Falls einer oder der andere , vor Ver¬

lauf der 8 Jahre aus wichtigen Ursachen , die

dennoch von zween Schiedsmännern aus dem
Hau -
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Handelstande gebilligt werden müßen, austrete »
wollte , soll derselbe verbunden seyn , entweder
einen andern anständigen Compagnon zu stellen ,
oder sein Vermögen noch ein Jahr lang in der

Handlung liegen zu lassen , damit der zurück¬
bleibende Theil einen andern zu suchen vermö¬

gend sey.
Drittens . Soll alle Jahre im Monat JLner die

Untersuchung gemacht , Gewinn und Verlust be¬

rechnet , und sodann die Bilanz getroffen werden .
Viertens . Soll jeder Theilnehmcr aus der Kassa

6oo si. zu seinem Unterhalte zu nehmen be¬

fugt seyn , dasjenige aber , was über Abzug
theils dieser zwölfhundert Gulden , theils anderer
Nothwendiger Auslagen , z. B. der Steuer , de§

GewolbzinnftS , und Besoldung der Handlungs -
diener u. s. w. genommen worden ist , soll in
der Kassa zur Erweiterung der Handlung ge¬
lassen , und verwendet werden .

Fünftens . Wenn es nöthig seyn sollte , bey sich
ereignenden Unglücksfällen , fremde Kapitalien
aufzunehmen , darf solches vlM des andern Wis¬
sen und Willen nicht geschehen , und müßen bey¬
de dafür hasten .

Sechsten «. Wenn ein oder der andere Theil nach
Verfiießung der acht Jahre , aus der Gesell¬
schaft austrekeu wollte , so solle demselben das

eingelegte Kapital zu loooo fi. sammt der Hälf¬
te des vvrralhigen Waarenlagers um den Schä¬
tzungswert ! ) , so von zweyen unparthcyischen Kauf¬
leuten zu bestimmen seyn wird , im Gelde verab¬

folget werden , die Waare » selbst aber dem zu-
' , U

^
räch- .
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rückgeNiebeneu Compagnon zu Fortsetzung des

Handlung verbleiben , u. s. w»

Treten aber sichrere Personen in Gesellschaft

« m einen Handlungszweig außer Land zu erösnens

so wird nicht nur der Name einer federt die Gat¬

tungen der Waaren , die Oerter des Absatzes , und

der frische Einkauf derselben , die Dauer der ^Ge¬
sellschaft , in dem Verträge genau auszudrücken

seyn ; sondern es muß auch in demselben die Zahl

der Theilnehmer , die Summe der Aktien zu Er -

langung des nöthigen HandlungSsond , die Art die

Zirma zu führen , und oh sie beym Wechselgcrich -

ie beftattiget und einverleibt worden , ausdrücklich '

hestimmr werden » Und da sich bey der Leitung

selbst , viele Schwierigkeiten ereignen können, so muß

der Vertrag schon alle nöthigen Vorkehrungen

A sich enthalten , um in so einem Falle alle Mit¬

tel schleunigst ergreift « zu können, damit die Hand¬

lung aufrecht erhalten werde , z. B. ob ein , oder

mehrere Vorsteher gewählte worden , in welche »

Hallen sie allein entscheiden können , wann sie im

Gegensatze die Glieder versammeln müßen , wi«

viele Stimmen bey der Berarhschlagmig selbst zur

Entscheidung gefedert werden , u. dgl . dann muß

auch festgesetzt seyn, ob die Rechnungen monatlich ,

oder alle Vierteljahre u. s. w. gelegt , und wann

die Totalbilanz gezogen werden soll , damit der

Divident , daß ist", derjenige Antheil des Gewiun -

ftes , welcher auf jede Akte kömmt , den Inhabern

derselben eingehändiget werden könne. Endlich

muß auch erklärt werden , ob die Theilnehmer mit
Vor -
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Dorwiffen der Gesellschaft ihre Aktien veräußern ,
oder nach eigener Willkühr verhandeln dürfen , ob

sich z. B. die Gesellschaft das Einstandrecht vorbe¬

halten , oder nicht vorbehalten habe , oder in was

für einem Falle sie davon eine Ausnahme mache,
ob , und wann sie Aompagmebiüette ausferti¬

gen darf .
2.

Beispiel .
Vermöge diesem Vertrage treten alle Unterzeichne¬

te heute am untergesetzten Tage , in eine Gesell¬

schaft zusammen , nm mit verschiedenen erbländi -

schen Erzeugnissen einen Ausfuhrshandel nach
den türkischen Handelsplätzen , unter der von dem

Wechselgerichte bestättigren , und eben da einver¬

leibten Firma des zu eröffnen . Zu die¬

sem Ende verbinden sich alle Lheilnehmer .
Erstens . Daß die Gesellschaft durch 25 Jahre

beständig fortdauern soll.
Zweitens . Haben sie ein Handlungskapital voll

4- 00200 fi. zu gleichen Theilen zusammengele¬

get , und selbiges in acht Aktien , jede zu 52020
fl. getheilet «

drittens . Wird über jede Aktie eine Versiche¬

rung , eine Firma der ganzen Gesellschaft heraus¬

gegeben , mit dem Beysatze , daß jedes Mitglied

dafür m /oiickmn zu hafteu habe .
Viertens . Ist jeder Aktieninhaber berechtiget , die¬

selbe zu veräußern , oder zu verpfänden , aber

die ^Gesellschaft hält sich immer das Einstand -

recht bevor .

U L Zunft
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- Fünftens . Hak die ganze Gesellschaft einen Hand ^
langsvorstel - er in der Person des Herrn N.
aufgestellet , der die Firma zu führen berech¬
tigt seyn soll.

Dechstens . Damit die wichtigeren Geschäfte der
Gesellschaft desto besser verwaltet werden , hat
män jeden ersten Tag im Monate , zu eine «
ordentlichen Zusammenkunft festgesetzt , und den
Vorsteher verbunden , daß er der Versammlung
die monatlichen Rechnungen zur Untersuchung
vorlegen solle.

Siebentens . Ereigneten sich aber Umstände , die
eine genauere Untersuchung nöthig machten , so
soll eine besondere Zusammentretung angeordnet
Werden , wobey alle Mitglieder zu erscheinen ^
und die Abwesenden den Anwesenden ihre Stim¬
men zu überlassen haben , indessen soll dennoch
nur jedem Gliede eine Stimme eingeräumt seyiu

Achtens . Der über die vorgelegten Punkte ge¬
faßte Schluß soll sodann prvtokollirt , und des
Vorstehers sowohl , als des Buchhalters Unter¬
schrift darunter grsetzet werben .

Neuntens . Mit Ende eines jeden Jahrs soll der
Handlungsschluß gemacht , das Inventarium er¬
richtet , und auch die Handlnngsbilanz gezo¬
gen werden »

Zehntens . Soll kein Mitglied befugt seyn , auf
Abschlag des Gewinnstes , etwas aus der Hand -
lungskaffa zum vorhinein abzufordern .

Eilstens . Um den Handlungssond , so wenig als
möglich wir Schulden zu beladen , wird von Zeit
zu Zeit bekannt gemacht werden , me viel . falls

sich
'
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Hch ein Verlust zeigte, . jeder Aktieninhaber zu. r
Verstärkung des Fonds beyzutragen habe , oder
damit die Akteuinhaber nicht ssviel dabey ver¬
lieren , wie man neue Aktien aushändigen soll»
Im Falle des Gewinnstes aber , damit der Di -
vident für die Kompagnie desto größer ausfalle ,
wie viele Kompagniebillete gefmiget werde. »
dürfen ^

Zwölften ». Die Hauptkassa soll von dem Kassier
unter der Gegenfpcrr des Vorstehers geführet
werden , und dem ersten nur. soviel herauszugebe »
erlaubt seyn , als zur Bestreitung der monatli¬
chen Ausgaben nöthig ist.

Dreizehnten ». Da die ganze Aufnahme der Hand¬
lung auf dem Vorsteher beruht , so will die Ge¬
sellschaft demselben zu mehrerer Aufmunterung
insbesondere , zehn von hundert , von dem ab¬
fallenden Gewinnst ?, als ein Voxanthcil bestim¬
met haben . Endlich

Vierzehnten ». Sollen , falls sich einige Strei¬
tigkeiten äußerten , dieselben solange nicht vor
Gericht kommen , als sie von gewählten Schieds¬
richtern aus der Kompagnie beygelegt werde »
können .

Der Schluss wie bey den übrigen .

Von EHevexträgen .
Wir wollen uns hier nicht in die Lehre der

bürgerlichen Ncchtsgclchrsamkeit einlassen , und zuerst
weitläufig darthun , wie jedes Eheverlobniß gesche¬
hen müße , wenn es als geltend und erlaubt an¬
gesehen werden soll. Da der Endzweck dieser Grunds .

U Z - sähe
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satze nur die Anwendung der bestehenden Gesetzt r

«-) auf diesen Gegenstand zeigen soll , so hat man

sich mit Uihergehung des wesentlichen nur bey .
der Form aufzuhalten » Man fängt sie alle mit,

Anrufung des allmächtigen Gottes an ; dann fetzt

man die Personen , welche den Ehevertrgg ein¬

gehen , und ihre beiderseitige geschehene eheliche

Verlobung vermittels des Braurringes . Dies macht

eigentlich das wesentliche des sogenannten ^eu -

rathöbriefes aus . Leute von Vermögen pflegen

auch verschiedene Vorsichtigkeit und Vorkehrung ,

die aber nur als Nebenverteage anzusehen sind,

in den Ehevertrag hinein zu setzen , z. B. das Heu-

rachsgut der Braut , und die Wiederlüge des

Bräutigams , die Zulage , das ist : wenn derBrau -

tigam ein stori^ verwiliiget hat , das

Vermögen , so die Braut Der die Mitgift besitzt ,

bo»a) die wittibliche hlnterhal -
tung

Durch die Verordnung , welche Se. Maftstak her ^
' Kai' cr den Z0 August PFZ erg«h-n lassen, ist in An¬
sehung der Lbeverlobnisse , in hen k. k. Erbstaaten
festgesetzt worden ; daß

1. alle dergleichen Vertrage , von dem Tage vieles erge¬
benden Gesetzes an, gänzlich aufgehoben sind.

2. Wenn dennoch -in solches Versprechen eingegangen
würde, es mag auf was immer für eine Art adgefaffet,
und mit was immer für Zierlichkeiten versehen ,eyn, s»
soll es weder eine Verbindlichkeit zur künftigen Ede
nach sich ziehen, noch auch sonst die mindest« rechtlich?
Wirkung haben.

Z. Noch viel weniger soll eine, nach vorhergegangenen
Eheverfprechen , geschehene Schwächung oder Schwän¬
gerung , eine Verbindlichkeit zur künftigen Ehe begrün¬
den, sondern eine solcheSchwächung oder Schwängerung
soll nicht ankers angesehen werden , als jeris , welch?
ohne ein vorherige » Eheversxrecheit geschehen «st.
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^urng, has Stecknadelgeld , den wittibfitz : dies ist
aber nur bey adelichen und vermögenden Personen

üblich . So pflegen sie auch noch die Bestimmung
her Morgenyabe , die Gemeinschaft des Vermö¬

gens , oder was die Braut als gänzliches Eigenthum
Vorbehalt ' , festzusetzen , und zugleich auszumachen ,
sb das Vermögen , das sie wahrend der Ehe er¬

werben oder erben , gleiches Gut seyn soll , oder.

nicht , u. dgl . Auch muß in dem Vertrage ange¬
merkt werdest , daß , falls die Personen , so dea

Ehevertrag eingehen , noch minderjährig sind , die

Ueltern , oder in Ermanglung derer , die Vormün¬

der , bey dem Verlöbnisse gegenwärtig waren , und

ihre Einstimmung gegeben haben : bey volljähri¬

gen Personen aber , ist die Einwilligung aller Or¬

ten erforderlich « Endlich muß der Ehevertrag von

den Aeltern oder Vormündern , dann von beydersei -

rigen Herren Zeugen ( Betstunden ) unterschrieben ,
und bey Minderjährigen zur Obvormunds Ratifi¬

kation , eingelegt werden . Folgende zwey Bey¬

spiele , wovon das erste einen bürgerlichen , das an¬

dere aber einen adelichen Ehevertrag in sich ent¬

halt , werden als Muster zureichend seyn.
i .

Ein bürgerlicher Ehevertrag .
Zu Namen der allerheiligsten Dreyeinigkeit Got¬

tes Vaters , des Sohnes , und heiligen Geistes ,

ist heute an dern zu Ende gesetztem Tage , zwischen
dem Herrn N. N. Bräutigam au einem , und

der ehrsamen Jungfrau N. N. als Braut am

Ändern Theile , im Beyseyn der hierzu erbetenen

Herren Zeugen , folgender EheMtrag , der nach
- '

U 4 «t -
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erfolgt priesterlicher Einsegnung seine Rechtskraft
haben soll , geschloffen worden .

Erstens . Versprechen sich beyde Brautpersone »
wechselseitig die Ehe .

Zweitens . Verspricht die Jungfrau Braut dem
Herrn Bräutigam zu einem Heurathgut ivoo
fl. das ist , eintausend Gulden , welches

Drittens , der Herr Bräutigam mit 2OOO Gulden
widerlegt , beydes aber , Heurachgut und, Wis
benage soll auf Uiberleben bedungen seyn.

Viertens . Verspricht der Herr Bräutigam seine »
Jungfrau Braut ioo fl. zur Morgengabe einzu¬
händigen , wo hingegen

Fünftens - die Jungfrau Braut dem Herrn Bräu¬
tigam andere 6ooo ff. als ein Parapherualguh
gleich nach der Heurath zu übergeben sich ver¬
pflichtet .

Gechstcns . Was beyde Theile während ihrer Ehe
durch reichen Seegen Gottes oder andere zuläßi -
gc Weege erben , oder erwerben , soll ein ge¬
werkschaftliches Gut seyn. Zu diesem Ende sind

Sichentsns zween gleichlautende Eheverträga
verfaßt , und von beyden Theilen , wie auch von
den erbetenen Herren Zeugen unterschrieben und.
besiegelt worden .

Prag den — — 1787 ,

Christoph N. N.

Bramlgam

Maximilian 3?. N».
Beystand »

Elisabeth R. N<
Braut .

Joseph N. N-
Brysiaiid .

s »
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L.
Ein adelicher Ehevertvatz .

Heyße. , zu Endgesetztcn Tags ist zwischen dem Hoch-
und Wohlgebohrnen Herrn Herrn , des heiligen
römischen Reichs Grasen von N. N. kais. köng.
Kamrfierer und N. Oe. Landesregicrungsrath
an einem , und der Hoch - und Wohlgebohrnen
Gräfin Anna , Fräulein von N. N. am andern

! Theile , im Beyseyn des gräflichen Herrn Va¬
ters der Fräulein Braut , und der hiezu erbe¬
tenen Herren Zeugen folgender Eheverrrag ge¬
schloffen worden .

Erstens . Haben sich beyde Theile bis aus die prie -
stcrliche Einsegnung , mittels ' Wechslung der

Ringe , ehelich verlobet .
Zweyten « . Verbinder sich der gräfliche' Herr Va¬

ter der Fräulein Braut , nebst der standesmäßi -
gen Ausstattung dem gräflichen Herrn Bräutigam
4000 fl. HeurathSgut , gleich den ersten Tag
nach der Verehligung auszuzahlen , welche
E' . ' . imne

Drittens , der gräfliche Herr Bräutigam Mit 8ooo
fi. widerlegt , diese 12000 fl. das ist : Heuraths -
gut und Widerlage soli dem überlebenden Theile
als Eigenthum anheim fallen .

Viertens . Verpflichtet sich der Fraulein Braut
Herr Vater , so lange er lebt , dem Herr » Bräu¬

tigam einen jährlichen Beytrag von 4000 fl. in

vierteljährige » Fristen einzuhändigen , nach sei¬
nem Tode aber soll seiner Tochter als Fräulein
Braut das Nllodialgut W- N. zu N» N. gelegen
«ls gänzliches Eigeiilhunt zufalle ».

U Z Fünf -
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Frmfteus . Verspricht der gräfliche Herr Bräuti¬

gam der Fräulein ' Braut , jährlich 202 Duka¬
ten Stecknadelgeld zu ihrer freyen Verwendung
in monatlichen Raten abzureichen .

Sechsrens . Soll die Achilles » Braut - falls sie
den Herrn Bräutigam überlebt , so lange sie
nicht eine zwste Ehe eingeht , jährlich zum stan -
desmäßigen Unterhalt 6220 fl. nebst einer freyen
Wohnung zu genießen Haben, und 2 Pferde frey -
gehalten werden , welche ihr auf die Fideikom -
miß Herrschaft N. R. in Markt , nach erhalte¬
ner landesfürstlicher Einwilligung versichert wer¬
den sollen.

Siebentens . Sollten aber nach Ableben des gräf¬
lichen Herrn Bräutigams minderjährige Kinder
vorhanden seyn , so soll die Fräulein Braut mit
dem Grafen von N. N» die Vormnndschafk zu
führen , und für ihre Sorge und Bemühung
nach Vollendung ' derselben ' 4000 fl. zu södem
haben . Zu diesem Ende u. s. w.

v . Handlullgs - ScheidMßsbertrag .
Nachdem zwischen Herrn Ä. Herrn B. und Herrn

C. Über deren in Leipzig treibenden Handlung ,
unterm 24 März 177z ' ein Societaksverkrag aus
12 nacheinander folgende Jahrs errichtet wor¬
den , diese Herren aber nicht zuträglich finden ,
die bestimmte Zeit ihrer Handlungsgesellschaft
ablausen zu lassen , so haben dieselbe » sich zu
scheiden entschlossen , und sich folgürdormassm
Kergrichen . Reinlich : ^

Er -
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Erstens . Erklären sich Herr A. und Herr C. daß
sie an den Herrn B. die ganze Handlung abtre¬

ten , daß sie ihm alle Waaren , alle Aktiv - und

Passivschuldeu , und alle Handlungsgeräthschaf -
ren , sie bestehen worinn sie wollen , es sey in

Leipzig , Frankfurt , Vraunschweig , Mauenburg ,
oder wo es seyn kann, schlechterdings überlassen ,
baß er sich des einen sowohl , als des andern als

seines Eigenthums bedienen und anmaßen , und
die ausstehenden Schulde « po» henke an , unter

seinen Namen allein einzutreiben , und mit allem
was in seiner Handlung vorfällt , uneingeschränkt
verfahren könne.

Aweytens . Dir anstretende Herrn A. und C»
verbinden sich ferner , daß sie von diesem Hage
an , sich der gepflogenen Handlung im gering¬
sten nicht mehr anmaßen , daß sie weder hier noch
anderwärts für sich in der Kompagnie Namen ,
weder beyde noch eurer besonders ausstehende
schulden einzufodcrn , noch neue Schulden zu ma¬

chen berechtigt seyn ; und daß dem Herrn B.

nichts anders weder zugerechnet s noch belastet
werden soll , als das was bey Aussetzung dieses
Vertrags in dem Verzeichnis der sämmtlichen
Maffa unserer aufgehobenen Gesellschastshand -
lung befindlich , und ihm theils überschrieben
worden ist»

'

Drittens . Ferner verbinden sich die Herren A.
und C. dem Herrn B. für die Wahrheit oder

Nichtigkeit der angegebenen oder ausste¬
henden Schulden bis in die bevorstehende hie¬

sige Iubilatmeffe zu hasten , nach der aber find' ' '
sie
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sie von aller Ansprache frey, und keiner Verant¬
wortn ng des Falls unterworfen .

Viertens . Dagegen hat der Herr B. 6» die aus - -
Mtenden Herren A. und C« zwanzig tausend
Reichsthaler zu bezahlen ; und zwar bey Unter -
schreibung dieses Scheidungsvertrags looocr
Mh! r . irr z Monaten Zoos Rthlr , und die übri¬
ge n ' Zooo Rthlr . in der darauffolgenden Michaels -
meffe des nämsichen Jahres zu entrichten ^ u. s. f»

Es geschehen Leipzig den 28 Februari
A. B.

Neuntes Kapitel -

Tsstsmeme oder letzter Wille und Codi -
zille , nebst - er Verordnung in Folge

des fteyerblichen Vermögens .

- L. Vs » Testümenten oder - letzten Willen - ,

Die letzte Willenserklärung ist ,
eine den Rechten gemäß eingerichtete Anord -
nun » eines Menschen , der dadurch festsetzt , was
nach seinem Tode mir feinem Vermögen gesche¬
hen , und wer als wirklicher Erb angesehen
werden soll . Diese Anordnung kann , wie einem
jeden aus der allgemeinen Rechkslehre bekannt ist,
aus eine dreyfache Art geschehen : der Erblasser
kann i tenö öffentlich , oder privat seine Willens -
«einung erklären : erklärt er dieselbe in Gegenwart
des LiMöeöfrtrffen » ober vor Gericht , z. B. bey -
her sogenannten LcmdeÄnfel , beym- Hofmarschall, ,

u»
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m s. w. , wo sie sodann aufbehalten wird , so hak
er eine vollständige öffentliche Willenserklärung -
G«bttc «M) gemacht : und ist sonst keine andere Förm¬
lichkeit , oder Zierlichkeit nöthig : äußert er aber
seine Willensmeinung nur vor Privatpersonen , so
hat er in diesem Falle auch nur eine privat Wils
lenseMärun - g ( j - oiMmr) verfertiget . Diese lctzte--
re foderr 2tens entweder alle von den Rechten vor -
geschriebenen Förmlichkeiten , und Zierlichkeimr
s/ottemne ) oder es wird von Seiten der obersten
Gewalt erlaubt , dieselben zum Theil ( « » mr/orem -
s?s /eu Mvrie §ratrim ) außer Acht lasse » zu dürfen :
Ztens endlich kann der letzte Wille siedergeschrie -
den ( /corLnnw ) oder nur mündlich ( Ultncr ^>ativum )
vor den Zeugen erkläret werden .

Wir würden zu weitlauftig werben , roeim wir
uns hier in die Untersuchung , wer ein Testament
machen , was für Personen er in selbiges als Er¬
ben einsetzen , aus welchen Ursachen er den recht¬
mäßigen Erben davon ausschließen darf , wie groß
der Pflichttheil seyn muß, einlassen wollten ? und
setzen diese Kenntniß des bürgerlichen Rechtes im.
Allgemeinen schon voraus , werden uns daher we¬
der blos mit Untersuchung der Form beschäftigen -
«ach welcher jede letzte Willenserklärung abge¬
faßt werden muß. Die Gewohnheit hat es ein¬
geführt , daß die TestamMe , so wie die Ehever¬
trage mit der Formel : In Namen der alftrheilig -
fien Dreyeinigkeit rc. rc. angefangen werden . Beym
Eingang aber setzt man gemeiniglich diese oder eine
ähnliche Formel : nachdem ein jeder Mensch fierb -
sich ist , so habe man sich bez> Wten Verstands .

enk-
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entschlossen , Wer sein Zeitliches die Veranr

stältung zu treffen , besonders , empfehle man
Gott dem ^errn ferne Seele , und den Körper
der Erde , aus der er gekommen sey. Ja die¬
sem Eingänge liegt die Ursache des Testaments ,
folglich die Veranlassung desselben . Dann gehk
man zur Anordnung selbst über , nach welcher das
Vermögen vertheilet werden soll .

Es kann auch det Universalerbe zuexst , und
dann die übrigen Vermächtnisse ( l . eZum) die be¬
ziffert seyn müßen , angesetzt werden . In der Aus¬
übung pflegt man aber auf diese Art zu Werke zn
gehe », man setzt erstens die Betzrabnißanstalten
zweyten « die spornen , drittens die weltlichen
Vermächtnisse , viertens den Universalerben ^
fünftens die beliebige gemeine ( urUZursm ) oder
Minderjährige Nacherbsetzung /üb/ü -
tmiouem ) sechsten » den Anhang im Testamente
sctausiMm coärcLttarsm ) srebentens die Unter¬

schrift des Erblassers , und der hierzu erbetenen
nothwendigen Zeugen . Dieses sind die Bestand -
theile welche bey Abfassung einer letztwilligen An¬
ordnung beobachtet werden müßen .

Run wollen wir noch die Ursachen , warum ge¬
rade aus diesen Theilen jedes Testament zusam¬
mengesetzet werden muß ? ein wenig genauer unter¬
suchen . Der Erblasser bestimmt darum die Art
feines Begräbnisses , theils «ei ! dasselbe nothwen¬
dig ist , theils weil die Beerdigung mit größeren
oder kleineren Feyerlichkeiten , welche nach Verhält¬
niß größere oder kleinere Kosten verursachen , ge¬
schehen kann ; welche Auslage , falls sie nicht fest -
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gchtzet märe , üntek den Erben sogleich Uneinrg -
kerr stiften könnte. Da es gewöhnlich ist- daß im¬
mer jeder Erblasser in katholischen Staaten - wenn
er einiges Vermögen hinterlaßt , für seine Seele
einige Messen gelesen haben will , so muß er in
seiner letzten Ansrdtcklrg dwftlben bestimmen : dies
ist der Grund - warum er von fromen Ver¬
mächtnissen Erwähnung thun muß. Aber er ist
nicht der einzige : weil er auch etwas zu frommen
Werken , entweder den Armen überhaupt , oder m
.ein und anders Spital - Waisenhaus , u. s. w. zu
vermachen , durch die Gesätze verbunden ist . Die
Weltlichen Legate sind darum nothwendig anzusetzen ,
damit man wisse, ob der Erblasser nebst dem Uni¬
versalerben auch jemand andern etwas aus der
Erbschaft zugedacht habe , und ob nicht etwa da¬
durch der pflichttheil ^ sey verletzet worden ;
aber die Ursache dieser Vermächtnisse braucht er
Nicht anzugeben , weil er durch kein Gesetz , Re¬
chenschaft davon zu geben verbunden - rst . Die Be¬
nennung des , oder wettn noch mehrere sind , der
Universalerbe wird aus diesem Grunde erfordert ,
weil ein Testament ohne denselben gar kein Testa¬
ment ist , indem bey Verfertigung desselben die

rve -

*.). Wenn jemand indem Pflichttheile verkürzet wird,
so, daß er denselben nicht ganz hat , wie es ihm ge.
bahrt , so ist deswegen daŝ Testament nicht v̂erwor¬
fen , sondern es muß die Ergänzung desselben-ange¬
sucht werden. Antcr den Pstjchttb-il wird jener
Theil verstanden , welchen Aeltern ihren Kindern,
und diese den Aeltern , wie auch die Geschwister in
gewissen Fällen untereinander nach chcrvrdmwg deß
auf die letzt angedenkten Gesetzes überlassen, oder
ein« gesetzmäßigeftrsache MKnftrl ' Mgangehen müßen.
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wesentliche Absicht dahinaus laust , jemand zu Er¬
langung der Erbschaft zu erklären . Befürchtet der !
Erblasser , daß allenfalls der eingesetzte Erbe die
Erbschaft entweder nicht antreten kann , noch will ,
welches aber in dem Füll eines vorhandenen Der :
mögens nicht zu befürchten ist , so macht er darum
die gemeine Nacherbsegnny , damit jemand vor¬
handen ist , dem das Vermögen zufallt . Wäre es
aber , daß der Erblasser sein , oder wenn mehrere
sind , seine unmündigen Kinder zn Erben einsetzte ;
er befürchtet aber , sie möchten , ehe sie mündig
werden , absterben , so macht er die minderjährige
Nacherbfttzirng zu diesem Ende , damit einem Er¬
ben , weil ein Unmündiger und zwar vorn männli¬
chen Geschlechte , vor dem zwanzigsten , vom weib¬
lichen Geschlechte aber vor dem achtzehnten Jahre ? ,
keine letzwillige Anordnung treffen kann , auf die¬
sem Fall die Erbschaft zufalle .

Bey den Römern wurde zwischen dem Testament
und dem LodLzill ein wesentlicher Unterschied ge¬
macht : hier in Oesterreich ist er gänzlich aufge¬
hoben . Vor Alters war das Codizill ein Brief ?
öen die Erblasser an ihre Erben abschickten , um¬
thuen Nachricht Zu geben , wie viel sie ihnen
aus der verlassenschaft zugedache haben ; aber
sie verbanden niemanden ; nur erst dann erhielt sie
Hie Rrafr einer Verbindlichkeit , als auf Einka¬
chelt des Trebats , der Kaiser August dieselbe , bey
Gelegenheit , daß ihn Lucius Kornelius LenmluS
dadurch zum Erben einsetzte , als rechtsgültig be-
stättigte . Sie sind also in sich selbst nichts an¬
ders , als eine Art eines legten Willens , wK

wem. .
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weniger Feierlichkeiten beobachtet stnö , auch
keine Erbeinjetzung geschieht , sondern wo nur
her Erblasser anordnet , wie es mit dem Ver¬
mögen nach seinem Tode gehalten werden soll »
In Oesterreich kann jeder Erblasser , solange diese
Verfassung bleibt , entweder ein Testament , oder
ein Cvdizill machen , wenn nur dadurch seine letzte
Willensmeinung klar und deutlich ausgedruckt wird .
Indessen pflegt man alsdann dem Testament öfters
ein Codizill anzuhangen , wenn z. B. der Erblasser
in der . Zwischenzeit ein neues Vermögen erworben ,
und folglich dasselbe auch vertheilen will : oder wenn
es ihn reuet , daß er diesem oder jenen ein Ver -
mächkniß gemacht , Md selbes einen andern zuwen¬
den will , u. s. w.

Nach dem römischen Recht sind zur Unter¬
schrift des Testaments sieben Zeugen , die aber
kile selbst das Recht haben mußten , ein feyerliches
Testament zu machen , nöthig : in Oesterreich wer »
den deren nur zween , aber unbescholtene Män¬
ner erfodert . Man hält hierin » keine gewisse Re¬
gel , und hat nach Verschiedenheit des Lander hier¬
über verschiedene Verordnungen . Da es indeß der
Endzweck gegenwärtigen Werkes nicht erfordert , die
Gesätze welche in Betreff der Testamente gegeben
worden , ausführlich auseinander zu setzen, so be¬
gnügen wir uns , das Nothwendigste derselben an¬
gezeigt zu haben .

Da hier eigentlich nur von jenen letzkwilligen
Anordnungen die Rede ist , welche schriftlich ab¬
gefaßt werden , so kömmt es darauf an , vb der
Erblasser seine Erbschaftserklärung selbst ( re/ftm - n-

U ti !»r
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doro§rcr ^örtM) mit eigener Hand niederschreibt
«der durch andere verfertigen läßt ; im ersten Falls
Zült ein solches eigenhändig geschriebenes Testa¬
ment - wenn auch kein Zeug unterschrieben ist , vor
allen s weil kein besserer Beweis , als das eigene -
selbst geschriebene Geständnis ' , gefedert werden kann »
Läßt er es aber von einem Norar oder Rechts -
freund in ftincr , und der hierzu erbetenen Zeugen
Gegenwart abfassen , oder ernennt er nur seinen
Universalerben mündlich
- vum) mithin daß das Testament erst nach seinem
Tode niedergeschrieben werden soll, so muß der Erb¬
lasser das vor dem Notar , oder Rechtsfreund ab¬
gefaßte Testament ehe selbst durchlesen , oder wenn
Sr nicht lesen könnte , sich dasselbe von den Zeugen
ablesen lassen - und dann erst unterschreiben : die
mündlich von dem Erblasser geschehene Anordnung
«her muß sodann von dem Notar oder Rechtsfreund
im erzählenden Tone nach der Art eines Zeugnis
Hes verfertiget werden , z. B. der Erblasser habe
Len N. N. zum Universalerben eingesetzet , u . s . w»

Dies , was bis jetzt ist gesagt worden , wird
für diese Schrift zureichend seyn» Wer sich eine
«twas ausgebreitetere Kenntniß verschaffen , und
alle die Künsteleien , Feinheiten und so weiter -
-die oft bey dergleichen letztwilligen Sachen vorkom¬
men - eigen machen will , kann die Lcrvterbache -
Bolzen , Finsterwalde , Stuttinger nachschlagen ,
»voraus er sich theils die allgemeine , als besonders
Lehre der Testamente , theils auch das , was nach
Verschiedenheit der Länder üblich ist , verschaffen
kann » Zum Muster wir - folgendes Beyspiel , wel¬

cher
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Hes ein bey uns gewöhnliches Testament enthält ,
dienen , um zu lernen , wie man sich bey derglei¬
chen Schriften deutlich erklären soll.

Testament oder letzter willen .
In Kamen der allcrheiligstcn , und untertheilten

Dreyeinigkeit , Gott des Vaters , Sohnes und
des heiligen Geistes , Amen.

Nachdem ich mir die Gewißheit des Todes ,
Änd die Vergänglichkeit alles Irrdischen wohl zu
Gemüth geführet ; aber auch zugleich weiß, daß der
Tod gewiß , die Stunde aber ungewiß ist , so ha¬
be ich mich zwar bey etwas abnehmenden Leibes¬
kräften , jedoch bey gesunder Vernunft entschlossen,
um allen Streitigkeiten vorzubeugen , die sich nach
Meinen Ableben ereignen könnten , folgende letzt-
willige Anordnung zu machen :
Erstens . Empfehle ich Gott dem Herrn meine

Seele , dem Leib aber der Erde , aus der er ge¬
kommen ist : und soll derselbe in der dritten
Klasse ohne alles Gepränge in dem Got¬
tesacker nach christkarholischen Gebrauche beer¬
diget werden .

Zweitens . Soll gleich nach meinem Tode in der
Pfarrkirche des ——- eine Seelenmesse für mich
gelesen werden .

Drittens . Vermache ich überhaupt in die Armen¬
häuser zwey hundert Gulden , zur Erhaltung der
armen Schulen hundert , und fünfhundert sollen
unter arme Handwerksleute und Hausarme
vertheilet werden , zusammen als » acht hundert
Dulden .

L L Viev -
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Viertens . Meinen Halbbruder Peter Arand , M
Als ein Vermächmiß meine goldene Uhr , mein
brillantener Ring , und fünfhundert Gulden ein¬
gehändiget werden .

- Fünftens . Dem Herrn N. N. - vermache ich jene
fünfhundert Gulden , welche ich ihm baar gelie¬
hen , und soll ihm die diessallige Schuldver¬
schreibung zurückgegeben werden .

Sechstels . Meinen Dienstboten , die zur Zeit
meines AbsterbenS im Hause sindi, soll ein Jahr -
gehalt rchgereichet werden .

Siebentens . Meinen jüngsten Sohn Joseph , will
ich ein Prälegat von dreytauscnd Gulden zu sei¬
ner Erziehung vermacht haben .

Achtens . Da die Erbeinsetzung die Grundfeste ,
und das Wesentlichste eines Testaments ist, ss
will ich meine sämmtlichen Kinder die Anna
Maria , den Johann AlphonS , und dem Jo¬
seph zu gleichen Universalerben eingesetzet ha¬
ben . Wofern aber das eine oder das andere
in der Minderjährigkeit dahinstürbe , so soll sein
Antheil den ^Überlebenden zufallen ; dann aber ,
wenn alle drey vor ihrer Großjähxjgkeit , oder
«nverheurathet mit Tod abgrenzen , so soll mein
ganzes Vermögen meinest , Halbbruder Peter
Arand , oder wenn er nicht mehr am Leben wä¬
re , seinen Kindern anheimfallen .

Neuntens . Da bey meinen Hinscheiden , meine
drey Kinder , als Universalerben noch unmün¬
dig sind , so ersuche ich dem Herrn N. N» ge¬
gen eine von der Obrigkeit zu bestimmende Be¬
lohnung , die Vormundschaft , und Erziehung

der ; .
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derselbe », »ach den Grundsätzen der Religion
und des Wohlstandes , seiner mir bekannten

Nechrschaffenheit gemäß , auf sich zu nehmen .
Zehntens . Schließe ich diese meine letzte Anord¬

nung im Namen der allerheiligften Dreyeinigkeit ,
wie ich dieselbe angefangen habe , und ersuche
eine löbliche Äbhandlungsstellr, , dieselbe wider
alle Einwendungen zu schützen , und m Vollzug
zu bringen : auch falls dieselbe nicht , als ei «

zierliches Testament könnte angenommen werden ,
sie wenigstens als ein Codizill , oder als eins

Schenkung des Todes wegen , gelte » soll.
Zu diesem Ende habe ich diese mein ? letzte

Willensmcymmg wohlbedachtlich , und bey gesun¬
der Vernunft , nicht nur eigenhändig unterschrieben ,
sondern auch die dazu erforderlichen Herren Zeuge »
gebührend gebeten , diesen meinen letzten Willen ,
mit ihrer eigenen Handschrift , und gewöhnlichen
Petschaft , von außen gleichfalls , zu bekräftige «.
Welche geschehen , Grstz den Zten November 1782 «.

Friedrich edler von N. R.
k. k. Feidkriegssekretar .

s . Codiz - LAslr . -

Z». dem gegchenen Mternchke von Testamente »,
kaun auch füglich noch die Lehre von sogenannte »
Codijillen beygefüget werden . Diese enthalte »
zwar Ebenfalls eine Erklärung in sich, von dem ,
wie es Jemand nach seinem Tode mit seinem Ver¬

mögen und Habsxligkeiten gehalten haben will ,
sie können auch , in Ansehung der äußerlichen Ein^
richkung die Gestalt eines Testaments haben , und

Xz unter -
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unterscheiden sich nur von diesem hauptsächlich bm
durch , daß darinn keine Einsetzung der Erben
statt finden , auch keine Enterbung vermittels der¬
selben geschehen kann . Gemeiniglich treffen sie
nur die Verfügung über einen Theil , oder über
dieses oder jenes Stück der Verlassenschaft . Man
setzet darinnen Vermächtnisse aus , oder ändert
durch dieselben dieß oder jenes , was man sonst in
einer andern Verfügung festgesetzet habe rc.

Diese Codiziüen beziehen sich entweder auf ein
bereits verfertigtes Testament , und sind also gleich¬
sam em Anhang , und eine nähere Erklärung des¬
selben , oder sie werden auch ohne Testament ge¬
macht . Im ersten Falle , und wenn das Testament
alle Eigenschaften an sich trüge , die es vermöge
den Gesetzen haben muß , sind keine weitere Zier¬
lichkeiten dabey nöthig , und ist genug , wenn man
daraus unterrichtet wird , daß der Erblasser in ei¬
nen solchen Nebenaufsatze seinen in dem Testamente
von sich gegebenen Willen auf diese oder jene Art
naher erklären , abändern , oder noch etwas hinzu
zufügen für gut befunden .

Machet man ein Codizill , welches sich auf kein
vorhergehendes Testament bezieht : so ist dazu. in¬
sonderheit die Gegenwart von zwey Zeugen nöthig ,
in Ansehung welcher , eben dasjenige statt findet, ,
was oben von den Zeugen , so bey einen förmli¬
chen Testament gebrauchet werden , erinnert wor¬
den« Nur ist noch anzumerken , daß diejenigen
dazu nicht können gezogen werden , welchen in ei¬
nen solchen Codizille etwas vermacht wird .

Dieses
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Dieses Cvdizill wird nun entweder mündlich oder
schriftlich gemacht . Geschieht ersteres , so sagt
«atz den gegenwärtig,eil Zeugen , was nach unserm
tödlichen Hintritte geschehen soll , und bittet sie-,,
darüber , bcnöthigten Falles , Zeugniß abzulegen ,
und sich den Hindernissen im Falle der nicht pünkt¬
lichen Befolgung unsres Willens ihn entgegen zn

setzen. Am letzter » Falle , »vann das Cvdizill
schriftlich verfaßt wird , so ist die Unterschrift des¬
sen, welcher die Verfügung macht , wie nicht we¬
niger der Zeugen , mit Beysetzung des Jahrs und
Tages , nöthig ; und sollte es sich fügen , daß
einer nicht schreiben kaun , so bittet er einen Zten
Mann , daß er anstatt seiner dieses unterschreiben
wolle .

Ucbrigens ist auch bey den Codizillen eben das¬
jenige zu bemerken , was bey den Feyerlichkeiten -
Welche bey einem Testamente zu beobachten sind ,
angeführet worden ist , daß nämlich dieselben ,
shne eine dazwischenfallende andere , und hierzu
nicht gehörige Handlung unterbrochen , gemacht
»erden müßen , es mag solches nun mündlich
oder schriftlich geschehen .

Zwey Beyspiele von Codizillen sollen auch hier
zu mehrerer Erläuterung beygefüget werden »

i .
Ein Lodizill nach verfertigtem Testamente »

Nachdem ich Endesunterschriebener Johann Ka¬
spar Stift , für gut befunden habe , von der in
meinem , unter dem Zteu May 1764 verfertigten
HestgnMte erhaltenen Willensmeynung , in ein

X 4 und
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und andern Stücken abzugehen , und noch einige
Vermächtnisse festzusetzen , so habe ich gegenwärti¬
ges Cvdizill , gedachten meinem Testamente beyfü¬
gen wollen . Nämlich :

Erstlich . Da mein Stiefbruder , Hanns Müller
vor acht Tagen mit Tode abgegangen ist ; so
soll der ihm in meinen Testamente vermacht ge¬
wesene schwarze Rock und Weste nunmehr mei¬
nen Gevatter , dem Schulmeister zu Kummerau ,
Gottlieb Krausten , nach meinem Tode gegeben
«erden .

ZNextens . Soll «ein Erbe , Christian Arnbr
der Miterbinn seiner Schwester , Anna Nosina-
Arndt zu Aussteuer ihrer Hochzeit , ein hundert
Gulden zu geben gehalten seyn.

Drittens . Von den fünf und zwanzig Rthlrn ,
so laut Testaments , mein Stiefbruder , Hanns -
Müller bekommen sollte , sollen zehen Reichs¬
thaler dem hiesigen Herrn Pfarrer , Christian -
Stolz , sogleich nach ' Meinem Tode ausgezahlet
werden ; den Rest der fünfzehn Rthlr . bekommt
die Miterbinn , Anna Rosina Arndtin . Sollte
aber besagter Herr Pfarrer bereits vor mir' ver¬
storben seyn , so fallen diese zehn Rthlr . anßer
dem im Testamente kegirten zwanzig Rthlrn . der
hiesigen Kirche zu.

Urkundlich habe ich dieses Cvdizill eigenhändig
Unterschrieben , und mit meinem Petschaft besie¬
gelt . So geschehen N. den Zten April 1765 .

Johann Kasper Stift . /

2. Em
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2»
Ein Lodizill , rvie es ohne Testament muß

errichtet werden .

Ich Endesunterschriebener 5 bekenne hicmit , daß
ich dusch Betrachtung meiner stets geschwächten
LeibeSversassung und kränklichen Umständen veran¬
lasset worden bin , bey noch gutem Verstände frey
und ungezwungen , folgende Verordnung , wie es
nach meinem Ableben , insonderheit wegen meiner
Verlaffenschaft , in einigen Stücken gehalten Der¬
ben solle , festzusetzen . ^

Ob ich nun zwar meinen nächsten Anverwand¬
ten , als meine natürlichen Erben ab i -ms/laro er¬
kenne , und in Ansehung derselben nichts geändert
Wissen will : so finde ich doch für nöthig , folgendes
»on ihnen zu fsdern , so sie nach meinem Ende
ausrichten sollen .
Erstlich . Sollen sie aus der grimmen Erbschaft

einen jeden von meinen noch lebenden , und un-
verhcuratheken Pathen vier Nthlr . sofort nach
meinem. Tods auszahlen .

Zweitens . Meiner bisherigen Haushälterinn , Ka¬
tharina Schatzin , wenn sie noch bey meinem To¬
de bey mir ist , ein vollständig gebettetes Bette ,
nebst dem was zu zweymal überziehen erforder¬
lich , wie nicht werüger zwanzig Rthlr . am baa -
rc « Gelde , abrtichen .

Drittens . Den Lag nach meiner Begräbnift
werden zehen Älthlr . unter die hiesigen Armen
ausgetheilet .

viertens . Bekömmt der Herr Pfarrer für die
Trauerrede bey meinem Begräbnisseund für

A Z die
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die dsibey sonsthadLnde Bemühungen zwey alte .

Friedrichsdor , ingleichem der Schulmeister einen

Speziesdukaten .
So , wie ich nun dieser meiner Verordnung

in allen Stücken ausdrücklich nachgeredet wisse «

ryill , als ersuche ich auch gehorsamst eine mir vor¬

gesetzte Obrigkeit , durch dero Ansehen und Hülfe
für die Befolgung dieser Willensmeynung geneigte
Sorge zu tragen . ,

Urkundlich ist dieses Codizill von mir , nebst den

dazu erbetenen Zeugen , eigenhändig unterschrieben ,
und besiegelt w. ordcn . So geschehe » Michelstem ,
den Zten August 1765 .

Leberechk Reich
Anton Weiß ,

als erbener Zeug .
R. N.

O. Verordnung in Erbfolge des frey -

erblichen Vermögeys . ^
BerordMNF vorn Uten May 1736 in . Betreff

Her Fesetzlichsn Erbfolge crb

rnte/kato ) des freyerblrchen Vermögens
für alle Stande ohne Unterschied , was

dabey zu beobachten ist .
Erstens . Wenn jemand stirbt , der nach Vor¬

schrift des Gesetzes über sein Vermögen keine

Anordnung gemacht hat , soll dasselbe denjeni¬

gen zufallen , die zur Zeit seines Todes seine

nächsten Verwandten sind.
Hweytens . Diese Erbfolge soll bey. allen , in,

unsern vorgenannten Länvrrn offen werdenden .

Erbschaften dergestalt die Richtschnur abgeben .
Laß -
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daß das hinterlassene Vermögen denjenigen alle¬
zeit zufalle , welche nach Anordnung dieses Ge¬
setzes die nächsten sind ; sie mögen nun Inwoh¬
ner eben dieser Erblander , Unterthanen aus un¬
sern andern Staaten , oder auch erbsfähige Aus¬
länder seyn.

Drittens . Für die nächsten Anverwandten sind
stets diejenige » zu halten , die mit dem Erblasser
durch die nächste Linie verwandt sind.

Zur ersten Linie gehören die , welche sich unter
dem Erblasser als ihrem Stamme vereini¬
gen , nämlich seine Rinder , und weiteren Nach¬
kömmlinge .

j Zur Zweiten Linie gehören Vater und Mutter
sammt jenen , so sich mit dem Erblasser unter

- Vater und Mutter vereinigen , nämlich seine
Geschwister und deren Nachkömmlinge .

Zur dritten Linie gehören die Großältern , samm;
den Geschwistern der Aeltern und deren Nach¬
kömmlingen .

Zur vierten Linie gehören des Erblassers Urgrofi -
altern , sammt ihren Nachkömmlingen .

Zur fünften Linie gehören des Erblassers zweite
Urgrofiältern , sammt jenen , die von densel¬
ben abstammen .

Zur sechsten Linie gehören des Erblassers - ritte
Urgrofialtern , sammt jenen , die von densel¬
ben entsprossen sind.

Viertens . Den Rindern des Erblassers , sie
mögen männlichen , oder weiblichen Geschlech¬
tes seyn , bey dem Tode des Erblassers bereits

gebohren seyn ? oder erst nach seinem Tode ge-
hohre »
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bohren werden , fallt die ganze Erbschaft ; u. ^
Sind mehrere Kinder vorhanden , so theilen sie
die Erbschaft ohne allen Unterschied nach der
Anzahl . der Personen , in gleiche Theile- . Enkel
von noch. lebenden Kindern , und Urenkel von
noch lebenden Enkeln haben kein Recht zur
Erbfolge .

Knnftens . Wenn aber , ein Kind des Erblassers
»or ihm gestorben ist , untz ^ on dmrselben En¬
kel vorhanden sind ? so wird der Antheil ? dex ^
auf das vorgestorbene Kind gefallen wäre , un- ^
tcr die von demselben nachgelassenen Enkel »
gleich getheilte ; und wenn von diesen Enkeln s
ebenfalls einer gestorben ist , und Urenkel « !
nachgelassen hat , so. wird der Antheil , der dem !
verstorbene, ! Enkel gebühret hätte , unter die
von demselben nachgelassenen Urenkel wieder ^

gleich getheilet . Eben so soll es ' auch gehal ;
reu werden , wen » sich ereignete , daß von einem
Erblasser noch entferntere Nachkömmlinge vor- ,
Handen waren .

sechsten ». Diese Tbeilungsart soll nicht nur
alsdann beobachtet werden- , wann Enkel , vm;
verstorbenen . Kindern mit noch lebenden Am - -
Lern , oder sonst weitere Nachkömmlinge mit nä¬
heren Nachkömmlingen des Erblassers znsainz
mentreffeu , sondern auch , wann die Erbschaft '

bloß zwischen Enkeln von verschiedenen Am - '

Hern , oder. zwischen Urenkeln von verschie¬
denen Enkeln zu vertheilen ist ; dergestalt , daß
die von jedem Kiyde nachgelassenen Enkel , und
Ne von jedem Enkel uychgxlaffenLit MeEel , es

Mögen
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inögen ihrer mehrere - oder wenige seyn , nie

mehr , noch /weniger erhalten sollen , als das

vorgestochene Kind , oder der vorgestochene En¬
kel , wenn er lebte , erhalten hatte »

Siebenten ». Wenn niemand vorhanden ist - der

vorn Erblasser selbst abstammet - dann gelangen
diejenigen als die nächsten zur Erbschaft - die

mit dem Erblasser durch die zweyte Linie ver¬
wandt sind ; nämlich : seine beyden Aeltern ,
und die von seinen Aeltern abstammen . Leben

- beyde Aeltern des Erblassers noch - so gebührt

diesen die ganze Erbschaft , und wird zwischen
ihnen in gleiche Theile getheilet . Ist Eines

von den Aeltern gestorben , so treten die von

demselben nachgelassenen Kinder - und deren

Nachkömmlinge in sein Recht ein , und wird

diejenige Hälfte , so dem Verstorbenen gebühret
hätte , unter dessen Minder, und dieNächkömm -
stinge derselben näch eben den Grundsätzen ge¬
theilet , welche 4. Z. und 6tens zur Theilung
der Erbschaft zwischen denKindern und weiteren

Nachkömmlingen des Erblassers bestimmet sind »

Achten «. Sind beyde Aeltern des Erblassers ge¬
storben , so wird die eine Hälfte der Erbschaft ,
so dem noch lebenden Vater zugefallen wäre -
unter seine hinterlassenen Kinder , und ihre Nach¬

kömmlinge , die andere Hälfte , ss der Mutter ,
wen » sie lebte , gebühret hätte , zwischen ihren

Kindern , und den Nachkömmlingen dieser Kin¬

der nach 4. A» und 6tens getheilet .
Sind keine anderen Kinder vorhanden , als welche

von des Erblassers Vater und Mutter gemein -
schafr -
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schaftlich gezeuget worden , oder nur die Nach¬
kömmlinge dieser gemeinschaftlichen Kinder , so
Heilen sie sowohl die väterliche , als die mütter¬
liche Halste unter sich gleich . Wenn aber nebst
ihnen , Noch Kinder vorhanden sind , die von
dem Vater , oder der Mutter , oder von beyden
Äeltern in einer anderen Ehe gezeugt worden ,
so haben die von Vater und Mutter gemein¬
schaftlich erzeugten , »der derselben Nachkömm -
linge , sowohl an der väterlichen , als an der
mütterlichen Halste ihre » gebührenden , mit den
einseitigen Geschwistern gleichen Antheil .

Neuntens . Hätte Eines der vorgestochenen Nes¬
tern des Erblassers weder Kinder , noch sonst
Nachkömmlinge hinterlassen , dann fällt die gan¬
ze Erbschaft dem andern Aeltertheile , wenn er
noch. lebt , zu: oder , wenn derselbe ebenfalls
gestochen ist , wird die ganze Erbschaft unter
seinen Kindern und weiteren Nachkömmlingen
nach den oben festgesetzten Grundsätzen getheilt

Zehntens . Wenn weder die Aeltern des Erblas¬
sers mehr am Leben sind , noch von einem oder
andern ein Nachkömmling vorhanden ist , dann
wird die dritte Linie zur Erbfolge berufen L
nämlich des Erblassers Großaltern , und die¬
jenigen , so von diesen Großaltern abstammen .
In diesem Falle wird die Erbschaft in zwey
gleiche Theile getheilct ; ein Theil gebühret
den Ackern des Vaters , und ihren Nachkömm¬
lingen , der andere den Aeltern der Muttech
und ihren Nachkömmlingen .

EilfteNS ,
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Tilftens . Jede dieser Hälften wird unter den
Großaltern der Seite , wenn sie beyde noch le¬
ben , gleich getheilet . Ist Eines , oder sind
Beyde Grvßältern gestorben , so wird die dieser
Seite zufallende Halste zwischen den Kindern ,
And weiteren Nachkömmlingen dieser Großal -
Lern nach eben den Grundsätzen getheilet , nach
welchen die ganze Erbschaft zwischen den Kindern
und Nachkömmlingen von des Erblassers Aeltern
getheilet wird .

Zwölftens . Wären entweder von väterlicher 5
oder mütterlicher Seite beyde Großaltern ge¬
storben f auch weder von dem Großvater , noch
der Großmütter Nachkömmlinge vorhanden ,
dann gebühret den von der anderen Seite noch.
lebenden Großaltern , oder nach dem Tode der¬
selben , ihren hinterlassenen Kindern und wei¬
teren Nachkömmlingen die ganze Erbschaft .

Dreyzehntsns » Wenn die dritte Linie gänzlich »
erloschen ist,berufenWir zur Erbfolge die vierte
Linie . Zu dieser Linie gehören die Aeltern
hes väterlichen Großvaters , und ihre Nach¬
kömmlinge , die Aeltern der väterlichen
Großmutter » und ihre Nachkömmlinge , die
Aeltern des mütterlichen Großvaters , und
ihre Nachkömmlinge , und die Aeltern der
mütterlichen Großmutter sammt ihren Nach¬
kömmlingen .

Vierzehnte ««». Sind von allen diesen Seiten
Anverwandte vorhanden » so wird die Erbschaft
zwischen den vier Stämmen in vier gleiche Thei¬
ls getheilet , und jeder Theil abermal zwischen

,den
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den zu diesem Stamme gehörige » Personen nach
eben den Regeln untergetheilet , nach welchen

zwischen den Aeltern des Erblassers , und ihre «

Nachkömmlingen die ganze Erbschaft Mheiltt
wird .

Zunfzehntenö . Ist einer von den zu dieser Linie

gehörigen Stämmen erloschen , so fällt dessen An¬

theil nicht allen übrigen Stammen zu, sondern ?
wenn der erloschene Stamm von der väterlichen
Seite ist , so Mit dem anderen Stamme von der

väterlichen Seite die Hälfte ganz zu ; und

wenn der erloschene Stamm von der mütterli¬

chen Seite ist , so fällt dem andern Stamme von

der mütterlichen Seite die Hälfte ganz zu. s
Waren aber beyde Stamme von väterlicher oder

mütterlicher Seite erloschen , so bekommen die -

beyden Stamme von der ander » Seite , oder
'

wenn auch noch von diesen einer erloschen ist, der

einzige von dieser Seite noch übrige Stamm ^

die ganze Erbschaft .
Sechzehnten ». Wenn von der vierten Linie kein

Anverwandter vorhanden ist , dann fallt die Erb¬

folge an die fünfte Linie , nämlich an diejeni¬

gen , so sich mit dem Erblasser unter seinen zwey¬
ten Urgroßaltern vereinigen . Zu dieser Linie

gehört der Stamm der väterlichen Großäl -
tern des väterlichen Großvaters , der Stamm

der mütterlichen Großaltern - es väterli¬

chen Großvaters , der Stamm der väterli¬

chen Grofiältern der väterlichen Großmut¬
ter , - er Stamm - er mütterlichen Großäl¬
tern der väterlichen Großmutter , der Stamm
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der väterlichen Grossaltern des mütterli¬
chen Großvaters , der Stamm - er mütter¬
lichen Großaltern des mütterlichen Groß¬
vaters , - er Stamm der väterlichen Großal -
tern der mütterlichen Großmutter , und der
Stamm der mütterlichen Großaltern - er
mütterlichen Großmutter .

Sieben ; ehntens . Jedem von diesen Stämmen
gebühret gleiches Erbrecht : und wenn von je¬
dem Stamme Anverwandte zum Vorscheine kom¬

men, so wird die Erbschaft unter ihnen in acht
gleiche Theile yetheiler , und jeder Theil un¬
ter den zu diesem Stamme gehörigen Personen ,
»ach Maß dessen, was bey den vorige » Linien
verordnet worden , weiter untergetheilet .

Achtzehnten ». Wenn ein Stamm erloschen ist,
so fällt dasjenige , was den väterlichen Großäl¬
tern eines Großvaters , oder einer Großmutter
gebühret hätte , dem Stamme der mütterlichen
Großältern eben dieses Großvaters , oder dieser
Großmutter zu ; und was den mütterlichen Groß -
ältern eines Großvaters , oder einer Großmut¬
ter gebühret hätte , fällt dem Stamme der vä¬

terlichen Großältern eben dieses Großvaters , oder

dieser Großmutter zu. Wen » beyde Stamme
eines Großvaters , oder einer Großmutter er¬

loschen sind , so bleiben die Antheile , so zu der

väterlichen Seite des Erblassers gehören , bey
den »och übrigen Stämmen von der väterlichen
Seite , und die Antheile , so zu der mütterlichen
Seite des Erblassers gehören , bey den noch übri¬

gen Stämmen vonder mütterlichen Seite . Wenn
Y aber
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aber von allen vier Stämmen der väterlichen

Seite , oder von allen vier Stämmen der müt¬

terlichen Seite niemand mehr vorhanden ist, so

bekommen die von der anderen Seite vorhande¬

nen Stamme die ganze Erbschaft .

Neunzchntens . Wenn endlich auch aus der fünf¬
ten Linie kein Anverwandter des Erblassers vor¬

handen ist , dann wird zur Erbfolge die sechste
Linie bcruffen , nämlich diejenigen, . die sich mit
dem Erblasser unter seinen dritten Urgroßäl -
tern vereinigen . Zu dieser Linie gehören sech¬
zehn Stamme , nämlich die Stämme derjeni¬

gen Aeltern , wovon die Stammältern der fünf¬
ten Linie entsprossen sind : und ergäbe es sich,
daß von jedem dieser Stämme Anverwandte

vorhanden wären , so wird die Erbschaft in sech¬

zehn gleiche Stammthrle getheilet , und je¬
der Stammtheil zwischen den zu diesem Stamme

gehörigen Anverwandten nach den bereits oft
bestimmten Regeln untergctheilet .

Zwanzitzstens . Kommen aber von einigen Stäm¬

men keine Anverwandte zum Vorschein ; so fal¬
len die Antheile derselben allzeit denjenigen Stäm¬
me» zu, die nach Maß des iZ und 18 §. mit
den erloschenen Stämmen in der nächsten Ver¬
bindung stehen « Wenn nur von einem einzi¬
gen Stamme Anverwandte vorhanden sind, st
bekommen diese die ganze Erbschaft .

Einundzwanziystens . Ist jemand mit dem Erb¬

lasser von mehr als einer Seite verwandt , st

genießt er von jeder Seite dasjenige Erbrecht ,
wel-
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Welches ihm , als einem Anverwandten von dies
ser Seite ins besondere betrachtet zukömmt .

Jwexunözwanzitzstens . Auf diese sechs Linien
wollen wir das Recht der verwandschäftlrchen
Erbfolge in Betreff des freyvererblichen Ver¬
mögens beschränket haben . Wer mit dem Erb¬
lasser nicht anders , als durch die siebente , oder
eine noch entferntere Linie in Vormundschaft
steht , hat auf die Erbschaft desselben keinen An¬
spruch zu machen .

Dreyundzwanzigstens . Hingegen beruffen wir
aus den Fall , wo kein Anverwandter des Erb¬
lassers in den oberwehnten sechs Linien vorhan¬
den ist, dessen hinterlassenen Ehegatten zur Erb¬
folge . Und nur dann , wenn auch kein Ehegatte
des Erblassers am Leben seyn sollte , istdieVer -
laffenschast als ein erbloses Gut zu betrachten ,
und zu Handen unserer Kammer , oder derjeni¬
gen einzuziehen , denen wir zu Einziehung crb -
loser Güter ein Recht verliehen haben .

vierundzwanzigstens . Ehegatten haben , außer
dem in dem vorausgehenden bestimmten Falle ,
wechselweise an die rechtliche Erbfolge zu dem
Vermögen ihrer Gatten keinen Anspruch . Nur
gebühret dem Uiberlebenden , ohne Unterschied ,
ob er Vermögen besitze , oder nicht , in so lang
er nicht zur zweyten Ehe schreitet , wofern drey ,
oder mehrere Kinder vorhanden sind , von dem
rückgebliebenen Vermögen zu seinem Unterhalte
mit jedem Kinde gleicher Genußtheil : falls aber
kein , oder weniger , als drey Kinder vorhandeU

V r find ,
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sind , der Genuß von dem vierten Theile des

hinterlassenen Vermögens .

In beyden Fallen wird , wenn ein Heurathsbrief
errichtet worden , was dem überlebenden Ehe¬
gatten daraus zuzukommen hat , in diesen Theil
eingerechnet .

Fünfundzwanzigstens . Wer nach unsern allge¬
meinen Gesetzen erbsunfahig ist , der kann auch
nicht zur gesetzlichen Erbfolge gelangen . Auch
werden die Verwandten der gesetzlichen Erbfol¬
ge , und des ihnen dadurch zufallenden Erb -

theils verlustiger , wenn sie sich derselben un¬
würdig gemacht haben . Unwürdig macht
sich derjenige , der den Erblasser durch Betrug ,
oder Gewalt an der Errichtung oder Abände¬

rung eines letzten Willens verhindert , oder ?

der einen vom Erblasser errichteten letzten Wil¬
len unterdrücket hat »

Gechsundzrvanzigstens . Auch verwirkt ein Ver¬
wandter dasjenige , was ihm nach der gesetzli¬
chen Erbfolge zugefallen wäre , wenn er den

Erblasser ermordet , ihm nach dem Leben

gestanden , oder ihn fälschlich eines Kriminal -
verbrechens angeklaget hat .

Siebenundzwanzigstens . Aus eben diesen Ursa¬
chen, aus welchen ein Anverwandter sich seines
Erbrechts unwürdig macht , wird auch ein Ehe¬
gatte , der ihm in dieser gesetzliche » Erbfolge
zugewiesenen Rechte unwürdig .

Hiemit also erklären Wir von nun an alle sowohl
über die gemeine Erbfolge , als über die Erbfolge

der
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der Landstande bisher bestandenen Gesetze
gänzlich für aufgehoben .

Was ' jedoch die vergangenen Falle betrift , soll
es sowohl bey den durch die vorigen Gesetze
schor, erworbenen Gerechtsamen , als auch Her¬
der den Landstanden durch die vorigen Gesetze
auferlegten Unterhaltung , und Ausstattung ih¬
rer Schwestern und Muhmen unabgcaudert ver¬
bleiben .

Zehntes Kapitel .

Relationen oder Berichte , BitMrt ' terr ,
und Promemorien oder Erinnerungen .

Relationen oder Berichte .

Man betrachtet diese Aufsätze vou der erzählenden
Gattung als schriftliche Nachrichren , so gemeini¬
glich ein Untergebener in Diensten eines Privals
( denn von jenem , die in öffentlichen Diensten ste¬
hen, handelt man hier nicht ) entweder von selbst ,
vermöge der ihm obliegenden Schuldigkeit , und um
weitere Verhaltungsbefehle cinzuhollenz oder , weil
solches von seinem Vorgesetzten ausdrücklich von ihm
gefoderk wird , zu ertheilen hat . Es erhellet hier¬
aus , daß , da ein Bericht mit Geschäftsumständen
zu thun hat , der Vortrag ungekünstelt , ohne allen

Schmuck , und Weitläuftigkeit , mit solchen Wör¬
tern und Ausdrücken erzählet werde , die ihm die

Y Z erfor -
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erforderliche Deutlichkeit geben, ohne was auszulas -

sen , was zu wissen , und anzuführen nöthig ist.

Berichte , welche in blossen Erzählungen der vor¬

fallenden Angelegenheiten , und geschehener Dinge

bestehen , müßen immer so abgefaßt werden , daß

sie die Thatsache klar und deutlich vor Augen

legen . Daher sind folgende Grundsätze dabey zu
beobachten .

I . Muß jeder Umstand historisch , kurz und

zusammhangend erzählt , L. alles nach der

Ordnung , wie sich dasselbe ereignet , vorgetra¬

gen , und z. weder mehr noch weniger als

wirklich zur Erzählung gehört , angesetzt werden .

Hieraus wird jene Ordnung , die jede Erzählung

fodert , von selbst entstehen .
Noch ist hierbey anzumerken , daß , wenn nach

Verschiedenheit der Ereignisse mehrere Sachen zu
einer Zeit von einem und denselben einzuschalten

find , jede derselben in numeriere Absätze einge¬
theilet werden sollen . So wie auch, wenn sich der

Bericht aus mehrere schriftliche Nachrichten gründet ,
man nicht allein dieselben entweder in Original ,
oder in Abschrift , mit darauf gesetzten Buchstaben
beylege , sondern sich auch darauf beziehe . Da

also diese Personen wesentliche Bestandtheile , des

zu erzählenden Umstandes sind , so müßen sie genau
mit ihren Vor - und Zunamen angesetzt werden ,

manchmal ist auch sogar die Deydruckung des In -

sieyels nothwendig . Uiberdem mußman das Iahr ,
den Tag , und nach Umstanden auch die Grunde ,
wann die erzählende Sachesich ereignet , anmer¬
ken , und den Gegenstand ehe gut überdenken ,

und
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und nicht obenhin , wie er einem so ohngefahr bey-
sailr , hinsetzen , wenn man anders deutlich seyn ,
und sich nicht der Gefahr aussetzen will , daß mau
in der Folgezeit mit so einem erzählenden Bericht ,
der als ein nothwendiges Werkzeug eines zufüh¬
renden Beweises angenommen wird , zu kurz siele.

Daher müßen in der Ausarbeitung alle Umstän¬
de von Wichtigkeit , die damit verflochten sind, ge¬
treu erzählet , und so unter sich gereihet werden ,
daß sie zusammgensmmen den Vorfall , so wie er

sich ereignet , genau , und wahr darstellen . Die

Ursache hievon ist auffallend ; weil je getreuer und

ordentlicher derjenige , welcher den Bericht ent¬

wirft , die Umstände auseinander setzt, der Grund

der Entscheidung im Gutachten desto leichter ab¬

geleitet werden kann .
Man findet also für nöthig , anzurathen , alle

jene Umstände , die mit der zu berichtenden Sa¬

che wesentlich verbunden sind , auf einen halbbrü -

chigen Bogen , bevor man es ins Reine bringt ,

; n bemerken . Wenn man nun auf diese Art ver¬

fahret , so wird bey jeden zu erzählenden Aufsatz ,
ws ei » Beweis erforderlich wird , derselbe gleich¬

sam durch sich selbst erfolgen , weil die richtig an¬

gesetzte Erzählung , als der Vordersatz anzusehen

ist , aus welchem sich die Schlnßfolge von selbst er-

giebc .
Die Gestalt der Anzeigen , Berichte von innen

und außen ist , wie die Form bey Dittrschrisken ,

so Seite zzo vorkömmt . Hier sind drey Muster ,

zwey enthalten bloffe Erzählungen , und das dritte

ist mit einem Gutachten versehe ».
N 4 4.
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i.»
von außen .

Relativ » oder Bericht .
An Sr . Exzellenz Reichsgrafen von N R .

Bericht - es Verwalters N. N.
des Grts N. N.

Wege » vorgefallener und verübter Ge¬
waltthätigkeit eines vorgeblichen Offi¬
ziers .

Von innen .

Hschwohlgebohrner Reichsgraf !
Exzellenz !

Gnädiger Herrl
Gestern , als den Loten dieses Abends gegen

halb 6 Uhr ist ein Mensch in hiesiges Wirthshaus
zum grünen Baum gekommen , und hat sich für den
Lieutenant ausgegeben . Dieser vorgebliche
Lieutenant hat gleich nach seiner Ankunft zu den

Richter geschickt , und mich zu raffen verlanget .
Als ich und der Richter in dem Wirthshaus er¬
schienen , war sein Antrag , daß ihm sogleich von
der Gemeine 4 tüchtige Pferde , nebst einen Wa¬

gen bis nach N. sollte gegeben werden , weil er von
da Regimentsgelder hohlen müßte . Das schlechte
Aussehen dieses Menschen war uns verdächtig ,
noch mehr aber , daß derselbe in unser Dorf zu
Fuß , und ohne Pferd und Wagen gekommen war ,

^

wir wurden dadurch veranlasset , zu argwohnen » ^

daß hierunter ein Betrug könne versteckt seyn.
Der Richter unterließ nicht zu fragen , wo er denn
seinen Vorspannpaß hätte ? und setzte hinzu : Wir
dürfen ohne diesen , vermöge kaiftrl . Verordnung ,

nie -
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niemand einige Vorspann geben. Uiber diese Fra¬

ge ward derselbe dergestalt entrüstet , daß er sogleich

seinen Degen entblößte , und dem Richter einen ge¬
fährlichen Hieb in Kops beybrachte . Ich , nebst

einigen gegenwärtigen Bauern bemächtigten uns

alsoglcich seiner Person , und nahmen ihm daS

Seitengewehr ab. Endlich kam um 8 Uhr Abends

ein Both aus N- - von dasiger Herrschaft , und

verlangte die Auslieferung dieses vorgeblichen Offi¬

ziers . Wir erfuhren von dem Bothen , daß der¬

selbe ein Schloffergesell aus Pohlen sey, daß er

niemals in Kriegsdiensten gestanden , sondern ge¬

stern die Herrschaft in gedachte » Dorfe N—bestoh -

len habe . Ich verschob die Auslieferung bis auf

herrschaftliche Verordnung , und hielt für nöthig ,

zuförderst den ganzen Dorfall , so, wie hicmit ge¬

schieht , umerthänigst zu berichten , und bitte da

bey um gnädige Verhaftungsbefehle . Ich habe

indessen den angeblichen Offizier bewachen , den

Richter aber durch einen Wundarzt aus der Stadt

verbinden lassen , lege derohalben auch das Band -

zettel bey , damit Euer Exzellenz die Gefährlichkeit
der Wunden ersehen können . Mich zu hohen Gna¬

den gehorsamst empfehle .

N. N. den 20 . November 1786 .

Gehorsamster mtterthä -

nigster Verwalter

N. N.
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2.
Von außen .

An den löblichen Magistrat R . N.

Bericht des Hausherrn N. N.

Wegen eines verübten Dicbstals und

dabey geschehenen Mordthat ,
von innen .

Löblicher Magistrat !
Heute Nachts ist in der — — Strasse , in mei¬

nem Hause , Nro . — zu ebener Erde linker Hand
im Stalle ein Diebstahl mit einem Mord verknüpft
ausgeübet worden . Mein Bedienter , der dem

Kutscher um halb sieben Uhr Morgens sagen sollte ,
daß er die Pferde beschlagen zu lassen habe , ent¬

deckte am ersten diese gräuliche Thai . Als er zum
Stall kam, fand er die Thüre desselben zu, aber

nicht versperret ; er machte sie aus , und rüste den

Kutscher . Als er aber hineinsah , fand er ihn bei¬

den Pferden liegen , und im Blute schwimmen ,
welches noch ganz frisch war , woraus man mit Zu¬

versicht schließen konnte , daß die That gegen Mor¬

gen mäße ausgeübt worden seyn. Der Bediente
kam ganz erschrocken zu mir , ich schickte nach der

Wache , daß sie zur Beschauung des Ermordeten

Anstalt machte . Indessen wurde Lärm , und unter

der Menge der Herbeygelauffenen war ein Kutscher ,
der aussagte , daß der Entleibte gestern aus die

Nacht mit noch vier andern Kutschern , die er alle

kennt , im Keller , beym gewesen , wo ih¬

nen der Ermordete erzählt habe , daß er sich zoo
Gulden erspart , und bey sich im Stalle habe , sel¬
che in eil; Spital geben wolle , damit er , wenn er
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mistens Alters halber nicht mehr sollte dienen kön¬

nen , von dort aus ernähret würde . Er sey dar¬

aus weggegangen , und wisse nicht , was noch wei¬

ter gesprochen worden , oder geschehen sey. Indes¬

sen kam die Beschau , und man sah aus den fünf

Wunden , wovon der Ermordete drey im Kopse ,

die andern zwo aber im Unterleibe hattedaß sie

ihm mit einem Hirschfänger , weil sie sehr breit sind,

mäßen gegeben worden seyn. Der Kasten , den er

hatte , war gewaltsam eröffnet , und man fand bey

Durchsuchung desselben keinen Kreuzer Geld , und

folglich , wenn das wahr ist , was der Entleibte

Tags vorher gesagt hat , so sind diese zoo Gulden

von dem Mörder genommen worden : auch geht

noch der Livreihut , Hemder , und eine gelbe mit

drey Fingerbreiten goldenen Dressen besetzte Pferd¬

decke ab. Der Hausmeister bezeugt , daß der Er¬

mordete gestern um halb eilf Uhr allein nach Haus

gekommen . Heute früh habe er um fünf Uhr das

Hausthor eröffnet , aber nachher nicht das gering¬

ste Geschrey gehört - ungeachtet er nicht mehr schlaf¬

fen gegangen , und ganz nahe am Stalle seine Woh¬

nung habe . Wenn man einen Verdacht in diesem

Falle auf Jemanden werfen sollte , so dürfte er auf

die vier Kutscher fallen , die einer besondere »

Aufmerksamkeit würdig waren , wovon der eine im

—, der andere dort —, u. s. w. im Dienste steht »

N. N.

Hausinnhaber .
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3-
Von außen .

Att das löbliche Kreisamt N. N.
B e r i ch t

des Marktrichters des Markts N. N.

welcher von dem Fall einer Selbstent -
leibung , und von einem in Ansehen
derselben herrschenden schädlichen Vor -
urtheils Nachricht giebt .

Von innen .

Löbliches Krejsamt ?
In dem unweit - — — liegenden Dorfe N. N.

hat sich die 17jährige Tochter eines bemittelten
Bauers Namens N. an dem Thore einer Scheune
erhängt , von welchem gewaltsamen Entschlüsse man
die Ursache zu seyn vermuthet , weil der Sohn des
Schaffners , mit dem sie in wenig Tagen getraut
werden sollte , zum Soldaten ausgchobcn worden .
Nach der von dem obrigkeitlichen Amtmanne ge¬
machten Anzeige , ward sie von ihrem Bruder ei¬
tlem Knaben zuerst wahrgenommen , der durch sein
Geschrey mehrere Leute herbeygezogeu , noch, da
die Unglückliche mit heftigen Zuckungen gegen den
Tod kämpfte , und wahrscheinlicher Weise hätte
gerettet werden können , wenn jemand von den Um¬
stehenden das Stricklein , woran sie hieng , ab¬
geschnitten hätte . Ungeachtet aber alle Anwesen¬
den , worunter selbst ein Verwandter des Mäd¬
chens , und Geschworner der Gemeinde war , er¬
bärmlich wehklagten , so hielt doch das allgemein
«nter dem Landvolke herrschende Vorurrheil , daß

dem -
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derjenige , welcher einen Erhängten nur berührt ,
unehrlich werde , jederman ab , der Leidenden die
leichte Hülfe zu leisten , welche , als der OrtSchi -
rurgus mit dem Amtmanne herbeykam , zu spät
war .

Es besteht zwar ein Gesetz , welches derjenige ,
der einen Erhängten zuerst ansichtig wird , den
Strick abzuschneiden verbindet . Aber die Umstände
der angezeigten Begebenheit beweisen die Kraftlo¬
sigkeit dieses Gesetzes , und daß das Mitleiden ,
ja selbst der Zug der Verwandtschaft gegen ein ein¬
gewurzeltes Vorurtheil zu schwach sind , welches
zwar seine schädlichen Folgen nicht oft zu äußern
fähig , aber in Ansehen des Gegenstandes wichtig
genug ist , um die öffentliche Aufmerksamkeit so¬
wohl der Menschheit als der Religion auf sich zu
zu ziehen . Ein besserer Unterricht des Volkes ,
würde den Grund zu Ausbreitung desselben legen ,
aber der gereihte Eigennutz , und in einem gemä¬
ßen Verstände , dieEhrbegierde das übrige vollen¬
den müßen .

In dieser Absicht schlägt man alleruiuerthänigst
vor , daß itens den Seelsorgern auferlegt werden
möchte , in dem Volksuuterrichte zu erklären :
der in einem solchen Falle zu leistenden Beystand
sey eine Pflicht , und die Unterlassung desselben
gewißermaffen eine Thcilnehmung an dem Morde
desjenigen , den man noch hätte retten können , ateuS
daß demjenigen, , welcher darthun würde , einem

sich selbst Erhängenden abgeschnitten , und dadurch
am Leben erhalten zu haben , die nämliche Beloh¬
nung PM 25 , fl. zugesichert würde , weiche nach
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den bestehenden Gesetzen jeder erhalt , der jemand
aus dem Wasser zieht , ztens Endlich , um die

Furcht der Ehrlosigkeit durch den Gegensatz zu be¬

kämpfen , milder Geldbelohuung noch die Verhei¬
ßung zu vereinigen , daß der Erretter eines Erhäng¬
ten , wenn er eine Mannsperson ist , und die übri¬

gen erforderlichen Eigenschaften hat , bey der näch¬
sten Gelegenheit unter die Geschwornen der Ge¬
meinde , oder den Magistrat aufgenommen werden
soll. N. den —> —> — N. N.

e . Bittschriften und Promenierten ,
oder Erinnerungen .

Eine Bittschrift ist ein solcher schriftlicher Auf¬
satz , worinn jemand von einer mindern Klaffe ,
bey einem Höher » etwas zu erhalten suchet . Diese
Bittschriften betreffen nun entweder eine Sache ,
die blos von des andern Gnade und Güte ab¬

hängt , oder die er zu suchen berechtiget ist , und
in Ansehung welcher er die Gewährung der Bitte
durch angeführte Grunde zu bewürkeu trachtet .

Die eigentlichen Bestandtheile einer Bittschrift
sind also : die Veranlassung , die Bitte und die
Gründe , wodurch die Bitte unterstützet wird .
Weil die Bitte und Beweggründe die wesentlich¬
sten Eigenschaften der Bittschrift sind , so gehört
sie hauptsächlich zur Gattung der beweisenden
Aufsätze . Aber die häufigen Veranlassungen
bringen einige Mannigfaltigkeiten in die Gattung
derselben .

Die Veranlassung ist manchmal zugleich auch
der Beweggrund des Gesuchs . Die Aerzte ha

den ,
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ben , z . B. einem Rathe den Gebrauch des Karls¬
bades verordnet . Grund und Veranlassung , die
Erlaubniß zur Reise zu bewirken , sind hier eines . —>
Die Veranlassung ist ein Vorfall der bekannt ,
aber von der Art ist , daß er mit wenigen Worten ein¬
stießen kann : wie z. B. in dem Gesuche um eine
Bedienung , die durch Beförderung , durch Tod¬
fall offen geworden . Diese Veranlassung ändert
nichts an der Gattung des Aufsatzes . Auch
kann der Vorfall von einer solchen Beschaffenheit
seyn , daß er eine genaue Erzählung von Umstan¬
den federt : von Umstanden die mit den Gründen
mit dem Gesuche selbst zusammenhangen , und ihm
mehreres Gewicht geben , die denn aber auch
bey so einer Gelegenheit sorgfältig , doch in mög¬
lichster Kürze und Bündigkeit angeführet werden
müßen . Eine solche Veranlassung machet die
Bittschrift zu einen Aufsatz der vermischten Gat¬
tung , welche auS der erzählenden und beweisen¬
den zusammen gesetzt ist.

Wenn ein Vorschlag eingereicht , und um eine
Verleihung , die darauf Beziehung hat , ange¬
sucht wird , so ist eine solche Bittschrift aus der
annalitischen und beweisenden vereinbart .

Die Bitte kann entweder einfach seyn , oder
mehrere Theile enthalten , die aber nur dann in
einer Bittschrift vorgetragen werden , wenn sie
unter sich Verbindung haben : das ist , wenn sie
sich auf einerley Beweggründe stützen. Abge¬
sonderte Punkte fodcrn auch abgesonderte Aufsä¬
tze , worinn sie vorgetragen werden -

kogisch
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Logisch betrachtet , verhält sich die Bitte zu den

Beweggründen , wie der Schlußsatz zu den vor

Versätzen . Die scheint die Ursach von der ehmals

üblichen Form der Bittschriften zu seyn da die

Beweggründe vorausgiengen , und das Gesuch am

Ende vorgetragen ward . Eine ordentlich gefaßte

Bittschrift müßte sich als eine Schlußrede auflösen

lassen . Oder vielmehr der Schriftsteller , welcher

seine Bittschrift ordentlich versassen wollte , ent¬

warf sich eine Skitze zu derselben in Form einer

Schlußrede , die den Eingang zum Obersatze ,

die Grunde zum Untersatz hatte , und dann zum

Schlußsätze das Gesuch . War der Gegenstand

minder wichtig , so bestand auch die unvollkommene

Schlußrede nur aus einen Vordersatze , und der

Solge .

Wäre die Gestalt der Bittschriften , nicht durch

ein Gesetz abgeändert worden , so würden sie noch

immer nach dieser Theorie zu verfassen ; und nur

die einzige Erörterung damit zu verbinden seyn ,

daß der Eingang am ungezwungensten vor dem

Umstände genommen wird , welcher die Veranlas¬

sung zu dem Gesuche gegeben hat : z. B. Gesuch

einer Beförderung : N. ist gestorben , oder ist vor¬

gerücket - der Bittsteller ist der nächste im Range ,

hat sich stets nach Pflicht verwendet , u. s . w. —

bittet , ihm die offen gewordene Bedienung zu

verleihen . An sehr vielen Fallen , selbst bey dem

vorhergehenden Beyspiele könnte der Eingang

auch ganz hinweg bleiben . Der Bittsteller hat

diese oder jene Verdienste — bittet ihm die durch
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heu Tod , oder durch die Vorrückung eröffnete Be¬

dienung zu verleihen . *)
In der Verordnung vom sttn Jänner 1782 .

wird gesagt : S . Maj . finden für nöthig , den

Bittschriften eine solche Gestalt vorzuschreiben ,
welche , ohne dem Schriftsteller die Gelegen¬

heit zu benehmen , alles anzuführen , was im¬

mer dem Gesuch ein größeres Gewicht zu ge¬
ben vermögend ist , ihm nur den weg Zu Er¬

weiterungen und Wiederholungen abschnitte ,
als wodurch den Gründen nichts am Gewichte

beygelegt , der Aufsatz aber oft verworren ,
und undeutlich gemacht , wenigstens stets un -

nörhig verlängert wird . I » dieser Stelle fin¬
det mau die Ursache , welche den Regenten zu Ab¬

änderungen in den Bittschriften bewogen ; nämlich
tzie unnützen , verlängerten Erweiterungen und

Wiederholungen abzuschaffen , welche mehr Ecke!

als Beweggrund dem Bittenden zu willfahren , zu
erwecken pflegten . Man sieht zugleich das Mittel ,
das diesen Verlängerungen entgegengesetzt wird ,

vämlich eine eigene Form , welche den unnöthi -
gen

«») In einem spateren Zirkular som ZIten Dezember I73Z.
auch für die Beschwrrdschrtftcn äe xrvrrLÄr Sr äenc-
ZLilLjnliitiA rmd allen Nechtsgesuchen 5 wo keine forms
ttche Klage geführet wird , ist die nämliche Ordnung vor¬
geschrieben worden. Eine ähnliche Vorschrift höbet»
auch die politische Länbcrsteilen sowobl für jene eluim-
Hc, welche sie unter sich wechseln, als auch, die sie an
Privatpersonen und einzelne Beamte als Befehle oder

, Verordnungen binausgeben , durch ein Zirkultw erhal¬
ten, worunter aber des Herrn Hofrath von Sonnen -
fei« Abhandlung über den Geschäststil. Älen !784-
inir gröftem Nutzen nachgelesen «erden kann.

A
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gen Verlängerungen den weg abschneidet , unK ^
Sen ermüdenden Ausschweifungen der Schreib . - §
art Schranken setzt . ^Überhaupt hatte der un¬

geschickte - der geschwätzige - der gewinnsichtige ,

Schriftverfasser » beyder ehemaligen Form der Bitt - ;

schristen , durchaus offenes Feld zur Weitläustigkeit ; -
aber der eigene Sitz derselben war im Eingänge z

und in der Bitte . Die oft so unverständlich waren - Z

Laß. man nach Durchlesung desselben so wenig «

Mißte , als ob man- sie gar nicht gelesen Hätte . l

Bey der neuen Verfassung ist also zu bemerken : i
Von aussen : die Benennung der Behörden e

an welche die Bittschrift geht , und zwar ; ist es «
Ne Person des Monarchen : an Se . Majestät -

Diese Benennung wird auch den Hosstrllen gege- ^

Len , welche in Aufsätzen durchaus wie der Regent i

behandelt werden . An die Landerstellen heißt die z

Süßere Benennung : Gubermumtt . , Regierung <

N. , Landeshauptmannschaft N. , und so an die l

Leu Landerstellen untergeordneten Oberämter , Kreis - r

mmer , Landesältesten Magistrate u. d. gl . Ober - :

amr N. N. Rreisamt N. N»
^

i

In einigem Abstände von dieser Aufschrift kömmt r

Ler Tauf und Zunamen des Bittstellers mit deirt i

Deysatze seines Standes , Amtes , oder sonstigen

Beschäftigung - Noch tiefer endlich , mit etwas -

zur linken Seite gelassenem Raume , wird die Ru - z
brik des Gesuchs gestellt , bey welcher die Verord ? s

«ung ausdrücklich erinnert , daß sie ohne allen -

beygefügten Beweggrund - so kurz als möglich , i

Zusammengezogen sey » soll . Die Rubriken von !

außen , hat keinen andern Endzweck , als den Pro - !
Mollen
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Lokollen bey der vertheilung die Richtschnur zu
geben .

Von innen sind alle Förmlichkeiten auf sehr we¬
niges herabgesetzt . Die Anrede soll abermal in
der einfachen Benennung der Behörde bestehen ,
mit dem Zusätze eines einzigen Ehrerbiethungs -
worts ; an den Monarchen , und Hosstelien : Euer
Majestät , an die Gubcrnien und alle Stellen , wel¬
che mit landesfürstlichen Präsidien und Räthen
besetzt sind : Hochlöbliches Gubernium ! Zoch :
löbliche Landrechte ! u. s. w. an die unteren Aem¬
ter ^Magistrate , Grundgerichte : Löbliches Areis¬
amt , Löblicher Stadtrath ! u. s. w.

Am Schlüsse zur Rechten wird der Namen un¬
terzeichnet , doch unbegleitet von allen den bis jetzt
- blichen Beywörtern , aller unterthanigst , aller
gehorsamst , u. d. gl . Am Schlüsse zur linken
Seite aber , ist anbefohlen , den Ort , wo sich der

Schriftsteller befindet , und den Tag , da er seine
Schrift einreicht , beyzurüEen . Dieses war ehe¬
mals nicht gewöhnlich , und scheint dabey eine Art
von Kontrolore gegen das sogenannte prasenta -
rum der Protokolle zum Augenmerke genommen
zu seyn.

Der Inhalt der Bittschrift wird halbbrüchig
« f der rechten Spalte , das ist , auf dem Bug -
cheile , so dem Schreibenden zur rechten liegt , ge¬
schrieben .

Statt der , bey der vorigen Forme der Bitt¬

schriften zum Grunde gelegte » logischen Schluß¬
rede , ist bey der neuen die sogenannte oratorifche

«» genommen , wo das Gesuch , oder der Schluß «
Z s satz



ZZ6 L Ahchsiwttg . 10. Kapitel ,

satz vorausgeht , und die Vordersätze in Gestalt der

Beweise folgen Was durch diese Umänderung ,

welche alle Wcitläuftigkeircn ausschließt , für dis

Kürze gewonnen wird , ungerechnet , eine solche

Ordnung nähert sich auch mehr deck natürliche «

mündliche » Vortrage des Bittenden « Ist derselbe
kein tödtender Plauderer , so fangt er mit der Bitte

an , und sagt dann das , worauf er seine Bitte grün¬
det . Diese Ordnung ist der Verschiedenheit an¬

gemessen , welche Gesuchsaufsätzen , nach der Ver¬

schiedenheit der Veranlassung vorgeschrieben wird ,

„ wo immer , sagt die Verordnung , das Ge¬

such aus klaren , nicht verwiSelten Anlassen

entspringt , wird mit Hinwetzlassung aller Ein¬

gänge , unmittelbar von dem Gesuche angefan¬

gen , m jenen Fallen aber , wo verwiLelrere

Imstande zum Grunde liegen , kann zu meh¬

rerer Aufklärung der Sache , die Veranlassen¬
de Begebenheit , das sogenannte Faktum , vor -

«rusgeschiEt werden . "

„ Dem Gesuche folget in einem Neuen Ab¬

sage der Beweggrund , auf welchen es gestützt

wird , oder waren mehrere Beweggründe , so

find diese nach der Reihe , jedoch ein jeder in

einem eigenen numerirten Absage zu stellen ,
womit die Bittschrift vollendet ist . " Dieser
Vorschrift , die , so kurz sie die Sache saßt , ausübe
Gattungen von Bittschriften zureicht , sind in der

Verordnung ausgearbeitete Bittschriften beygesetzt ,

statt welche ich andere gebe, weil die Vermehrung
von Beyspielen nicht unnütz , und manchem wilk

kommen seyn wird «
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Die einfachsten Bittschriften sind diejenigen , wo
die Veranlassung zugleich auch - er Leroeygrunb
des Gesuchs wirb . Die Aerzte Haben einen Ra¬
the zu Herstellung seiner Gesnndheft die Meise
NUh Ma verordnet .
Bittschriften , welche , in einem , einzigen Satz

Aefafit jmd .

Euer Majestät ?
Unterzeichneter bittet um Erlaubniß nach bey¬

legendes Anordnung der Aerzte zur Herstellung
seiner Gesundheit auf sechs Monate nach Pisa
reisen zu dürfen .

Wien den 2Z Mär ; 1783 »
R»

Von außen .
M Gs . Msjestär .

N. ,N. n. 6. Landrath .
Um Erlaubniß auf 6 Mo¬

nate nach Pisa reisen W,
dürfen .

2.
Euer Majestät

Unterzeichneter bittet um bis Erlaubniß , auf
drey Monate nach N. in Sachsen zu reisen , um
die ihm laut beygeheuden Testamenksauszug zur
gefallene Erbschaft zu heben .

Wien den 19 Oktober 1771 .
N. N.

Auf diese Art können vielmal Bittschriften in
einem einzigen Absatz verfaßt werben , bey welche «
Ach vv' KMls die Schriftsteller die überflüßige Mühe

Z z ge-
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gemacht , den Beweggrund abzusöndern . Ich wck

wenigstens noch ein paar Beyspiele ansetzen »

Z.
Hochlöbliches n. ö. Gubernium

Unterzeichneter bittet , nachdem er, laut bey«

kommenden Zeugnisse , die vorgeschriebenen Stu¬

dien vollendet , ihm bey dem —den Acceß

zu verleihen .
4.

Löblicher Stadtrath !
Unterzeichneter bittet um die Auflage an —

damit ihm die , laut beygelegter richtigen Be¬

rechnung , noch gebührenden So ss. verabfol¬

get werden .
Schon etwas zusammengesetzter ist eine Bitt¬

schrift , wo die Veranlassung von den Beweggrün¬

den verschieden , wo ein Umstand dabey ist, der

doch aber eben keine Auseinandersetzung fodM »

Dieser Umstand muß zwar nicht Übergängen wer¬

den, da er aber in wenigen Worten mit eingeschlos¬

sen werden kann , so macht er keinen abgesonder¬

ten Theil des Aufsatzes aus . Es ist z. D. ein

Beamccr gestorben , dessen Wittwe um eine Pen¬

sion ansucht . Der Tod des Mannes ist die Ver¬

anlassung : dennoch wird die Bittschrift nur zween

Theile haben , nämlich die Bitte , und den Be¬

weggrund .
5»

Hochlöbliches n. ö. Gubernium !

Unterzeichnete Wittwe , des vor wenigen Ta¬

gen verstorbenen — bittet , ihr PinsronLgcsuch

an Seine Majestät günstig zu begleiten . ^



MttschmfM und Promemmm . 359

Indem ihr Mann durch — Jahre bey die¬

ser hohen Stelle gedient/mithin sie auf die

nsrmnlmäßige Pension den rechtmäßigen An¬

spruch hat .
Wien . den zo Jäner 1782 -^ N. N»

Von. außen »
N. ö. Gubermum .

N. N. Ranzellstenswirte .
Um Begleitung ihres Pen -

siongesuchs an Seine

Majestät .
Um die Falle nicht zu vermehren , M ich an¬

nehmen , daß die Bittstellerin noch mehrere Grün¬

de für sich anzuführen habe , und ihre Bittschrift

sey unmittelbar an die Landesregierung gerichtet -
dann werden die Beweggründe mit 1, 2, z, u. s.

w. unterschieden .
Unterzeichnete , des vor einigen Tagen gestor¬

benen Kanzelisten hinterlassene Wittwe , bittet

um Verleihung dsrnormalmaßigen Pension .

1. Da die 47 Dienstjahre des Verstorbenen , ihv

den gegründeten Anspruch geben .
2. Ist sie mit fünf unversorgten Kindern , 4 Mäd¬

chen nämlich , und einen erst neunjährigen Kna¬

ben beladen .

Z. Wegen ihrer vom Alter , von vielen Krankhei -
' ten , und erlittenen schweren Drangsalen ganz

zu Grunde gerichteten Gesundheit , sich etwas

zu erwerben , ganz äußer Stand gesetzt.

4. Endlich , beweiset das beyliegende Zeugniß des

Grundgerichts , zwar ihren Und ihrer FamiliL

Ä 4 jeder -
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jederzeit untadelhasten Wandel , zugleich aber

auch , daß ihr von ihrem Manne kein Vermö¬

gen zugefallen , mithin sie in die bemitleidenS -
würdigsten Umstände versetzt ist.

Grea den 27 Hornung 1782 »
N. N»

6.

Bittschriften mit mehreren Beweggründen .
Bey dem Magistrate wäre der erste Sekretär

gestorben : dieser Tod ist die Veranlassung zudem
Gesuche um die eröffnete Bedienung , welche Z. B>
bey der Landesstelle eingereichter werden müßte . Es
wird daher der Veranlassung in dem Gesuche mit

zu erwähnen , und , was der Bittwerber von ver -
örs - Mn für sich anzuführen hat , auf folgende Art

zu fasse:! seyn.

Hschlöbliche n. s. Regierung ?

Unterzeichneter bittet um die durch den Tod
R. N. bey dem Siadtrathe offen gewordene erste
Sekretärsstelle : er hält sich zu dieser Bitte be¬

rechtiget , ( oder ) er kann zu Unterstützung seiner
Bitte anführen , u. d» g.

I . Daß ihn , als den zweyten Sekretär , die Vor¬
rückn ng in den Rang und Gehalt des Verstor¬
benen , treffe .

s . Habe er Gelegenheit der — ncbengehendeS
Belobungsdekret , mir der Zusichenmg einer Be¬
förderung bey ersten Eröffnung erhalten .

Z. Glaube er sich auf die Zufriedenheit seiner Vor¬
gesetzten , und auf ihr Zeugniß zuversichtlich he¬

cht -
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ziehen zu können , daß er durch r8 Dienstjahre

seine Wicht stets mit allem Eifer erfüllet Habe-

Wien den so Dezember iM .
N. N».

Von außen .
M. Oe. Regierung :
R. N. Sekretär bey dem Stadtrache in —

Um Einrückung in den Rang und
Gehalt des irrn Sekretärs .

Käme diese Bittschrift der Grtznuns nach , bey
dem Stadtrathe , wo die Stelle offen geworden ,

einzureichen , und von diesem an die höhere Be¬

hörde zu begleiten , so erhalt der EmganI die klei¬

ne Veränderung »

Löblicher Stadtrach !

Unterzeichneter bittet , sein Gesuch , um Vor -

rückung in die durch den Tod N. R. bey diesem

löblichen Stadtrathe eröffnete erste Sekrcrärs -

stelle zu der hochlöbliche » Laadesstrlle günstig

> kinzuhegleilm ; er hält sich, u. s . w. wie obsn .

7»
Löblicher Stadtrath !

Unterzeichneter bittet um Erlaubniß , an dem

Muße — auf der ihm eigenthümlichen Wie¬

se N. eine Mahlmühle mir 2 Gängen zu er¬

bauen , indem
Z» Aus anderthalb Meilen im Umkreise keine Müh¬

le ist ; welches dem ganzen Bezirke , der seine!

Nothwendigkeit soweit herbeyholen muß, sehr

beschwerlich fällt .
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r . Fehlet es noch der nächste « Mühle zu N. in
/Mitte des Sommers/und bey starkem Froste

an Wasser , wodurch also die ganze Nachbar¬
schaft sehr oft in große Verlegenheit gerätst : hin¬
gegen fähret .

Z. Der - —- Fluß zu allen Jahrszeiten stets zu¬
reichendes Wasser , ohne daß durch hie neue
Mühle den unterhalb liegenden Müllern etwas
an dem ihrigen entzogen werde .

4. Endlich , ist er eines Müllermeisterssohn , laut
Beylage hey der Lade zu — als Meister ein- '

verleibt ; hat zu —> —durch 6 Jahre eine
Destandmuhle gehabt , und nun seine Hand -

'

ihierung nur wegen Krankheit durch Z Jahre
ausgesetzt . '

N. den L April 178 ! »
^ N. N»

von auKen »
Stadtrath zu —

N. N. Müller - meister , dermalen
Bürger zu —

Bittet um Erlaubnis,zu Er¬
bauung einer Mühle an dem/
Flusse — —

k" Wofern das Gesuch mehrere Punkte enthält ?,
die unter sich zusammenhangen , und daher aus ei - '
nerley , oder auf verbundene Gründe sich stützen?
so wird an der Ordnung und den Theilen des Auf. -
satzcS nichts abgeändert , nur daß die Punkte sämmt¬
lich am Eingänge vorgetragen , und wie die Be¬
weggründe mit Numern untertheilt werden müßen »
Der Gegenstand zu folgendem Beyspiele ist mit /
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bedacht so gewählt worden/um zu einer umständ¬
lichen Bittschrift Gelegenheit zu geben . Eine Hol¬
länderin bittet um die Erlaubniß zu Eröffnung ei-

yer S^iunschule , und verlangt zugleich zu ihrer

Unternehmung eine Unterstützung . Die Veran¬

lassung liegt in der Sache selbst . Punkte des Ge¬

suchs sind mehrere . Die Grunde sind , die Zä¬

higkeit - er Bittstellerin , zu dem, was sie unter¬

nimmt , und der Vortheil Her Unternehmung .
Die Unterstützung , welche sie zu erhalten sucht, wird

als das Mittel gezeigt , diesen Vortheil zu errei¬

chen. Das ist der innere Zusammenhang , und der

darnach bearbeitete Aussatz .
8.

Euer Mäjestätl
Unterzeichnete bittet , i ) ihr die Erlaubniß zu^

Eröffnung einer Schule zu ertheilen , worinn

Mädchen von verschiedenem Alter , gegen ein ge¬

ringes Lehrgeld , in der feine » Baumwolle und

Flachsspinnerei ) unterrichtet werden sollen, 2) ihr

zur ersten Anschaffung des nöthigen Gerächs über -

hauPk Zoo Gulden z) eine Wohnung nebst den

erforderliche « Schulzimmer in dem ohnehin un¬

bewohnten —— Gebäude zu bewilligen , 4) für
die ersten z Jahre einen Beytrag von 150 ff.'

jährlich zu versichern .
Sie kann zum Beweis ihrer Geschicklichkeit ,

und einer stets untadelhaftcn Aufführung die

unverdächtigsten Zeugnisse vorlegen . In ihrer

Jugend hatte sie in Holland , ihrem Vatcrlan -

de , Gelegenheit , bey verschiedenen Leinwand -

vnd BKktistmanufaktttre » alle Handgriffe und.
Vox -
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Vortheile der feinen Spinnerey zu erlernen . Von
ha kam sie mit ihrer Mutter nach Ostindien , ws
sie in verschiedenen Faktoreyrn der Gesellschaft
über den Einkauf des Baumwollgespinnstes für
die ostindischen , und holländisches Zitzfabriken
die Aufsicht geführet hat , und als sie Gesund¬
heit ' halber wieder »ach Europa zurückkehre ?;
mußte , ward ihr durch z Jahre die große Spin¬
nerei ) zu anvertraut » Von allen diesen
Orten , auch von andern berühmten Handelshäu¬
sern , ist sis. mit nachdrücklichen Empfthlungen
»ersehen .

A. Sie erbietet sich überdies noch,, sowohl aG
Flachs , als Baumwolle , Garne , von welcher
Gattung es verlangt werden mag , vor Kom¬
missären zu Spinnen , auch sonst alle Zweifel zu
heben , ob sie zu dem Unterricht den sie verhaßt ,
die erfsderliche Geschicklichkrit besitze.

Z. Der Vortheil kann übrigens nicht zweydeutig
seyn , welcher durch Einführung der feinern Spin¬
nerey , den bereits sehr beträchtlichen Leinwand -
fabrickcn der kaiserlichen Länder , und der immer
mehr zunehmende « Kottonfabrikaüvn , sowohl
m der Eigenschaft als den? Preise , mithin so¬
wohl von Seite des innern Absatzes , als des
Ausfuhrhandels zuwachsen würde » I » Anse¬
hung dessen

' 4» Die Auslagen von Zoo Gulden , auf Spinn¬
räder , Hecheln , Streicher , und das sonst noth¬
wendige Gerärh , für den Staat eine Kleinig¬
keit , in, Ansehung der BiktAellM aber , sjne

Summe
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>Summe ist , mit welcher in Vorschuß zu stehen ,
ihre Kräfte übersteigt . Woferne

5. die Kosten der Wohnung , und Zimmer zue
Schule , von der Bittstellerin selbst getragen ,
mithin durch Vergrößerung des Lehrgeldes Herein¬
gebracht werden müßen , so würde der ' unterricht
für die Mindervermögenden , das ist , gerade
für diejenige Klaffe zu kostbar werde «, stue
welche er hauptsächlich bestimmt ist. Endlich
läßt sich

6. vorhersehen , daß Anfangs , ehe das Publikum
von dem Vortheile des angebotenen Unterrichts
überzeugt ist , der Zugang von zahlende » Lehr¬
lingen nicht eben stark , und die Bittstellerin so¬
gar demühiger seyn wird , um sich Zutrauen zu
erwerben , arme Kinder unentgeltlich in die Leh¬
re zu nehmen : auf welchen Fall ihr die Vor¬

sicht empfählt , durch den Beytrag von 150 Gul¬
den sich wenigstens wegen des nochdürftigeii Un¬
terhalts sicher zu stellen .

Wien den Z April 1782 .
N. N.

Von außen .

An Se . Majestät .

N, N. holländische Spinnmeisterin .

UM die Erlaubniß eine Spinn -
schule zu eröffnen , und um
die hiezu nöthige Unters
stütznng .
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y»

Äittschrift , wo das Gesirch mehrere Punks
te enthält «

Hochlöbliche Landeshauptmannschaft ?

Unterzeichneter bitter , r . ihm das Bürger - und
Meisterrecht als Uhrmacher in zu verlei¬

hen, 2« ihm die Verfertigung eines eigenen Mei¬

sterstückes , dann z. indem er auswärts gebür¬

tig , die auswärtige Geburt nachzusehen .

r . Hat er sich zu seiner Kunst durch das Studium

der Mathematik und Mechanik vorbereitet :

s . Nachdem er seine Lehrjahre zu - - vollstrecket ,
in Paris und London bey dem berühmtesten Mei¬

stern , von denen die Zeugnisse beyliegen , zu ver¬
vollkommn Gelegenheit gehabt ;

Z. Gegenwärtig ist er durch n Jahre hinterein¬
ander bey den Meistern N. N. in Arbeit gestan¬
den , und beyde werden ihm das Zeugniß der

Gcfchicklichkeit, und anständiger Sitten nicht

versagen .

4. Endlich ist es auch allgemein bekannt , daß die

große Sekundenuhr aus dem Musaum von ihm
Verfertiget worden ; durch welches Wer ? seine
Kunstgeschicklichkeit , deren Beweis allein die

Meisterstücke zum Endzwecke habe », zureichend
dargrthan , ihm aber als einem angehenden Künst¬
ler wird durch Erlassung des besondern Mei -

ZeHückS die Ersparung au Zeit , und einer nicht
uns
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unbeträchtlichen auf baß Ungewisse zu machenden
Auslage zu Vortheil kommen»

N» den ZO December 178 ! »
N» N»

s Von Aussen .
— - kündeshauptmannschast .

N. N. Uhrmachergesell —-
r . Um Verleihung des Uhrma ;

Hermeisterrechts . 2 . umNach -
fehung des Meisterstückes , z .
der auswärtigen Geburt .

Die Bittschrift erhält also nur dann drey Be¬
standtheile , wenn mehrere , und verwickelte Um«
stände dabey zum Grunde liegen . Dann macht die
Erzählung dieser Umstände , oder des Faktums -
Äs der Veranlassung , den abgesonderten Eingang
dem Litte und Grunde , wie sonst nachfolgen .

Euer Majestät !
Unterzeichneter ist ein holländischer Tabaks -

Mifenfabrikant aus W. in S . welcher , nach¬
dem er nach erhaltener Erlaubniß in der , unter
der Herrschaft des Klosters N. gelegenen Ge¬
gend einen tauglichen Ton ausfindig gemacht ,
sich mit dem - ischen JndustrialpachterN . N»
zu N. N. in Unterhandlung eingelassen hat , daß
letztere ihm einen Ofen zu bauen , das noth¬
wendige Brennholz zn reichen , und das benö -

rhigte Handwerkszeug um billige » Preis zu über ;
^ lassen , sowohl ^ als ihm die Pseisen um billige
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Preise abzunehmen , versprochen hat . ^
Unter¬

zeichneter hat sich darauf , im Monat März vori¬

gen Jahrs mit Weib und Kindern nach R. ge¬

wandt , von N. mit nicht geringer Gefahr die

benöthigten Formen geholt , und zu AulegunZ

des Werks alle in seinen Kräften gestandene «

Anstalten gemache , allein der Herr Pachter N.

hat ihn mit Erbauung des Brennofens , der al¬

lererst zu Ostern jetzigen Jahrs zu Stande ge¬

kommen , so lange ausgehalten , daß , weil er

keinen Verdienst gehabe , wahrend dieser Zeit

das seine, und besonders diejenigen fünfzig Gul¬

den , die Euer Majestät ihm , als einen in hie¬

sigen Landen sich niedergelassenen Ausländer , zu¬

fließen lassen , zusetzen müßen . Weil aber be¬

sagter N. zu einem ordentlichen schriftlichen Kon¬

trakt nicht zu bringen gewesen , worauf doch er,

Fabrikant , zu seiner Sicherheit hauptsächlich ge¬

drungen , so ist die Sache ziemlich schläfrig be¬

trieben worden , zumal der Pachter überdies ihm

von dem zweyten Bande schon nach dem münd¬

lichen Mord 24 fi. zurück, und innen behalten ,

hiernächst kein Holz zum brennen weiter gege¬

ben , und die Formen innen behalten . Ja als

zuletzt Unterzeichneter , um mit Frau und Kin¬

dern zu leben , einen halbe » Brand Pfeiffen

aus seine eigene Gefahr verfertigt , Pachter ihm

aber gegen Bezahlung nicht annehmen wollen ,

so hat er solchen nach LH - - senden wollen , Pach¬

ter aber ihm die Waaren weggenommen .
Da ihm nun solchemnach die Mittel sich und

die ftimgen zu erhalten ahgeschMen werde », so
hstts
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bittet er. r . um höchsten iandesfürstlichen Schutz
und Hilft wider den Pachten, - v«d s. daK ihm
die Anlegung einer dergleichen Fabrik in der
Gegend von N. wo ein schicklicher Thon zußit -
ben ist , verstattet werden Möchte,

N. den roSepr » 1786 .
R« N.

ri «
Eine Bittschrift , bey welcher die Erzahlun §

des Faktums vorausgefchiEt ist«
Löbliches Kreisamt i

Unterzeichneter ist der Eigenthümer des Hau¬
ses Nro . — im Markte — welches ihm nr die¬
sem Jahre von seinem Baker erblich zugefallen
rst. Der vorletzte Besitzer übte die aus diesem
Hanse gegründete SchankgerechrigkeitdÄrch viele
Jahre bis zu seinem Tode aus : auch sei » Nach¬
folger fuhr damit so lange fort , bis ein ver¬
breiteter Flachshandel ihn daran hinderte , und
auf den Gedanken brachte , die Schankgerech -
«gkeit ganz zu veräußern : er war in dieser Ab¬
sicht mit seinem Nachbarn N. einig geworden ,
und haue bereits die Halbscheid des bedunge¬
nen Kaufgeldes empfangen , als der Markrrath
dazwischen trat , und den Vertrag aus dem
Grunde rückgängig machte , weil ein in der äaus -

- Mwahr enthaltenes Recht nicht von dem pause
gesondert werden könne« Indessen , da der Ba¬
rer des Unterzeichneten keinen anständigen Mierh -
ruann fand , ward durch 8 Jahre Mit dem Schau -
!e ausgesetzt ^ i » welcher Zwischenzeit eine lan -
HesfürstUche Verordnung rrgsnge » ist , daß die

A « Zahl



Z7o lt . Abtheilung , lo , Kapitel »

Zahl der Gchankhanser nicht vermehret vset-l

den sollte . ' . Da null gegenwärtiger Besitzer -

nachdem ihm das Haus zugefallen , das Schank -
rechr wieder ausüben will , wird ihm von dem

Magistrate darüber beyksmmendeS schriftliches
Verbot zugesendet .

Er sieht sich daher genöthigt , um Aushebung ,
dieses Verbots anzulangen : indem

, . Das Schankrecht auf sciüem Haust , und zwar
nach des Marktraths eignem Grundsätze , un¬

veräußerlich gegründet ist , welches
r . durch die Nichtausübung von 8 Iahten weder

erloschen , noch verjährt stye , daher

Z, auch die angeführte Laudessürstliche Verordnung
demselben nicht entgegenstehen kann - als die,
nach den unzweydeurigen Worten - nur die Ver¬

mehrung der Schankhäuser untersagt - in kei¬

nem Wege aber diejenigen , welche schon vorher
bestehen , zu vermindern zur Absicht hak.

N. N. den l8 August 1785 . N» N»
Von Außen .

Kreisamk des V. —-

N . N . —
Um Aufhebung des von dem Markt -

rathe zu —- auf sein Schaust
recht gemachten Verbots .

12 .
Dergleichen an das Rrersamt .

Löbliches Kreisamt !
Unterzeichneter hat das Unglück gehabt , daß

r » seiner Abwesenheit , im Monat März jetzi¬
gen Jahrs , in seinem Bräuhause Feger entstän¬

de »
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den , wodurch einige Bauernhöfe und die hem
Wafrliche Scheune weggcbrannt . Als nun letz¬
tere von ihm den Ersatz des Schadens , den sie
auf lyoI fl. berechnet z verlangt , so hat er aus
Einfalt und Furcht vor einem darausentstehen¬
den Prozeß , und der ihm noch obendrein an¬
gedrohten Strafen sich zu einem Vergleiche be¬
reden lassen , vermöge dessen er der Herrschaft
seine Erbschknke , die er im Erbe für 1822 fl»
angenommen , gegen eins Herausgabe von 150
fl. abzutreten versprochen .

Da er aber , als ein einfältiger Mann zu einem

dergleichen ihm nachcheiiigen Handel übereilt

worden , so sieht er sich genöchiget , um die

Rechtswshlthat der Wiedereinsetzung in vorigen
Stand anzusuchen , wozu er sich sür berechtiget
haltz weil er ,

r . ander in seiner Abwesenheit entstandenen Feuers -
brunst ganz keine Schuld gehabt , Mithin

». den von seinem Gesinde andern Leuten zugefüg¬
ten Schaden , wenn solcher auch nur durch Ver¬

wahrlosung geschehen wäre , nach keinen Rechten
zu ersetzen verbunden ist , solchemuach aber

h. auf seiner Seite ganz und gar keine Verbind¬

lichkeit vorhanden gewesen , warum er seine Erb -

schenkr der Herrschaft abtreten solle , vielmehr

4. der aufgerichtete Vergleich , zu welchen er als

ein einfältiger Bauersmann durch Vorstellung
einer so hohen Forderung , und angedrohten
Straft übereilt worden , aus einer falschen Ur¬

sache geflossen , folglich allemal null und nichtig »
R» den r , Febr . 1737 » N. N«

U « s Dritte
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